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EU-Kommission: Entwurf für EU-Finanzrahmen und eine Unternehmensabgabe 

Die EU-Kommission hat am 16.07.2025 den Entwurf für ihren mehrjährigen EU-Finanzrahmen, also 

den Haushaltsplan für die nächsten Jahre, veröffentlicht und in diesem Rahmen mehrere Vor-

schläge vorgelegt, wie Einnahmen auf EU-Ebene, sog. EU-Eigenmittel, generiert werden könnten. 

Mit diesen Einnahmen sollen insbesondere die geplanten neuen Schulden getilgt werden. Mögli-

che EU-Eigenmittel könnten demnach sein: 

› US-Pauschaler Jahresbeitrag für Unternehmen mit Umsätzen ab 100 Mio. Euro, 

› 2 Euro pro kg auf Abfälle im Bereich der Elektrotechnik, 

› Einnahmen aus dem C02-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM), 

› Einnahmen aus dem EU-Emissionshandel (EU-EHS), 

› Einnahmen aus der Besteuerung von Tabak und Tabaksubstituten. 

Laut dem Entwurf für die neue Unternehmensabgabe, sog. Corporate Resource for Europe 

(CORE), sollen Unternehmen mit steuerlicher Ansässigkeit in einem EU-Mitgliedstaat sowie Be-

triebsstätten von Nicht-EU-Unternehmen in der EU eine jährliche Pauschalabgabe in Abhängigkeit 

der jährlichen Nettoumsatzerlöse (ab 100 Mio. Euro) leisten. Eine Ausnahme soll für staatliche Stel-

len, internationale Organisationen oder gemeinnützige Einrichtungen gelten. Der Beitrag soll pro-

gressiv gestaffelt sein. Die vorliegenden Staffelungen und entsprechenden Beiträge betragen: 

› 100.000.000 Euro – 249.999.999,99 Euro: 100.000 Euro 

› 250.000.000 Euro – 499.999.999,99 Euro: 250.000 Euro 

› 500.000.000 Euro – 749.999.999,99 Euro: 500.000 Euro 

› ab 750.000.000 Euro: 750.000 Euro 

Als Bemessungsgrundlage sieht der Vorschlag die „Nettoumsatzerlöse“ gem. Art. 2 Abs. 5 der EU-

Bilanzrichtlinie 2013/34/EU vor, also die Beträge, die sich aus dem Verkauf von Produkten und 

der Erbringung von Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Mehrwert-

steuer sowie sonstigen direkt mit dem Umsatz verbundenen Steuern ergeben. 

Weitere Vorschläge im Überblick: Die EU-Kommission sieht darüber hinaus keine Digitalsteuer als 

neue EU-Einnahmequelle vor. Stattdessen betrifft ein weiterer Vorschlag die Einnahmen aus nicht 

gesammeltem Elektroschrott („E-Waste“) pro Kilo – ähnlich der bereits existierenden Plastikab-

gabe. Auch Tabaksteuern sollen künftig anteilig als EU-Eigenmittel dienen. Ein neuer Vorschlag 

zur Überarbeitung der seit mehreren Jahren stockenden Tabaksteuerrichtlinie wurde ebenfalls 

vorgelegt. Zudem wiederholt die EU-Kommission zwei bereits früher vorgeschlagene Einnahme-

quellen: einen Anteil an den Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem (ETS, beschränkt auf 

den bestehenden Bereich ETS1) sowie Einnahmen aus dem CO₂-Grenzausgleichssystem (CBAM). 

Die Europäische Kommission erwartet aus dem vorgeschlagenen Paket neuer Eigenmittel jährlich 

zusätzliche Haushaltseinnahmen in Höhe von über 58,2 Mrd. Euro. 

Der Vorschlag eines mehrjährigen EU-Finanzrahmens wird nach der Sommerpause von den EU-

Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament beraten werden. Das EU-Parlament muss mit 

einer Mehrheitsentscheidung zustimmen, die EU-Länder müssen den Haushalt einstimmig anneh-

men. Es sind daher lange und komplizierte Verhandlungen zu erwarten. 
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BMF: Aktualisierung bzw. Änderung des Schreibens zu den GoBD 

Mit BMF-Schreiben vom 14.07.2024 hat die Finanzverwaltung das BMF-Schreiben zu den Grunds-

ätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-

lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) vom 28.11.2019 zum zweiten Mal ak-

tualisiert, nachdem die erste Aktualisierung mit BMF-Schreiben vom 11.03.2024 erfolgte (siehe 

hierzu TAX WEEKLY # 11/2024). Insbesondere aufgrund der Einführung der obligatorischen elekt-

ronischen Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern seit dem 01.01.2025 

ergab sich an verschiedenen Stellen Änderungsbedarf bei den GoBD. Nachfolgend ein Auszug der 

wichtigsten Änderungen:  

In Rz. 76 wird geregelt, dass beim Einsatz eines Fakturierungsprogramms unter Berücksichtigung 

verschiedener Voraussetzungen keine bildhafte Kopie der Ausgangsrechnung (z. B. in Form einer 

PDF-Datei oder des PDF-Teils eines hybriden Rechnungsformats) ab Erstellung gespeichert bzw. 

aufbewahrt werden muss, wenn jederzeit auf Anforderung ein inhaltlich identisches Mehrstück 

der Ausgangsrechnung erstellt werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch die Regelung in 

Rz. 118 zu verstehen, wonach es bei Buchungsbelegen, Handels- oder Geschäftsbriefen, welche 

in Form eines strukturierten Datensatzes (bspw. als E-Rechnungen) empfangen werden, abwei-

chend zu § 147 Abs. 2 Nr. 1 AO keiner bildlichen, sondern nur einer inhaltlichen Übereinstimmung 

bedarf.  

Die Regelung in Rz. 119 bestimmt, dass es bei E-Rechnungen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 3 

und 6 UStG ausreichend ist, wenn nur der strukturierte Teil aufbewahrt wird. Eine Aufbewahrung 

des menschenlesbaren Datenteils einer hybriden E-Rechnung (z.B. des PDF-Teils einer ZUGFeRD-

Rechnung) ist nur dann erforderlich, wenn zusätzliche oder abweichende Informationen enthalten 

sind, die für die Besteuerung von Bedeutung sind (z.B. Buchungsvermerke).  

Eine wichtige Änderung ergab sich bei Z 2, dem mittelbaren Datenzugriff. Nach Rz. 166 kann die 

Finanzbehörde vom Steuerpflichtigen nunmehr auch verlangen, dass ihr die Datenauswertung im 

maschinell auswertbaren Format zur Verfügung gestellt wird, was letztlich einer Datenüberlas-

sung Z 3 gleichkommt. In der gleichen Randziffer wird klarstellend geregelt, dass nur eine maschi-

nelle Auswertung unter Verwendung der im DV-System des Steuerpflichtigen oder des beauftrag-

ten Dritten vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten verlangt werden kann.  

Hinsichtlich der zeitlichen Anwendung wird in Rz. 185 bestimmt, dass die GoBD in der Fassung 

vom 14.07.2025 mit Wirkung desselben Tages anzuwenden sind. Übergangs- oder Nichtbean-

standungsregelungen werden nicht gewährt. Abschließend bleibt festzuhalten, dass das BMF-

Schreiben vom 14.07.2025 – wie zuvor auch das BMF-Schreiben vom 11.03.2024 zur ersten Aktua-

lisierung der GoBD – keine konsolidierte Fassung enthält. Eine konsolidierte GoBD-Fassung soll 

laut BMF erst später im amtlichen AO-Handbuch veröffentlicht werden. 

 

BVerfG: Verfahren zur Zulässigkeit des rückwirkenden Treaty Override in § 50d Abs. 10 EStG 

nach Rücknahme der Richtervorlage eingestellt 

Mit am 17.07.2025 veröffentlichtem Beschluss vom 04.07.2025 (2 BvL 15/14, Pressemitteilung 

vom 17.07.2025) hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts das Verfahren zu einer 

Richtervorlage des BFH eingestellt. Die Richtervorlage betraf mit der Regelung des § 50d Abs. 10 

EStG eine Vorschrift aus dem internationalen Steuerrecht. Gegenstand dieser Bestimmung ist die 

steuerliche Behandlung von Einkünften, die aus einer grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehung 

zwischen einer Personengesellschaft und ihrem Gesellschafter erzielt werden. Für diese Einkünfte 
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überschreibt der Gesetzgeber mit der Vorschrift des § 50d Abs. 10 EStG einseitig anderslautende 

Bestimmungen in den vom deutschen Staat geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen. Die 

im Jahr 2008 eingeführte und im Jahr 2013 nachgebesserte Regelung findet in allen offenen Fällen 

und damit auch auf bereits abgeschlossene Sachverhalte Anwendung. 

Der I. Senat des BFH hielt dieses Vorgehen in einem das Jahr 2000 betreffenden Verfahren hin-

sichtlich des mit der Italienischen Republik bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens (BGBl II 

1990, 743 ff.) für verfassungswidrig. Dementsprechend setzte er das bei ihm anhängige Verfahren 

mit Beschluss vom 11.12.2013 aus und holte – entsprechend seinem Vorgehen in weiteren Ver-

fahren aus dieser Zeit – eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sowohl über die Ver-

fassungsmäßigkeit des in § 50d Abs. 10 EStG vorgesehenen Treaty Override selbst als auch des-

sen Einführung und Nachbesserung jeweils mit Wirkung für die Vergangenheit ein. 

Im Einvernehmen mit dem Senat hat die Berichterstatterin darauf hingewiesen, dass die Ausfüh-

rungen des vorlegenden Senats des BFH zur Entscheidungserheblichkeit der vom I. Senat des 

BFH für verfassungswidrig erachteten Vorschriften nicht den Darlegungsanforderungen des 

Art. 100 Abs. 1 GG, § 80 Abs. 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz genügen dürften. Denn 

die im Ausgangsverfahren erhobene Klage richte sich gegen einen Bescheid über die gesonderte 

und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlage für eine GmbH & Co. KG, in den auch 

Feststellungen betreffend eine atypisch stille Beteiligung weiterer Personen am Geschäftsbetrieb 

der Kommanditgesellschaft mit aufgenommen worden seien. Ein solches Vorgehen sei aber je-

denfalls nach der jüngeren Rechtsprechung des BFH verfahrensrechtlich nicht zulässig und führe 

zur Aufhebung des angegriffenen Bescheids. Auf die Anwendung und damit verbunden auf die 

Verfassungsmäßigkeit des § 50d Abs. 10 EStG komme es folglich im Ausgangsverfahren nicht an. 

Der BFH hat auf diesen Hinweis seinen Aussetzungs- und Vorlagebeschluss aufgehoben. Der 

Zweite Senat hat infolgedessen das Verfahren der konkreten Normenkontrolle eingestellt. Die 

Verfahrenseinstellung ist rein verfahrensrechtlichen Gründen geschuldet.  

 

BFH: Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH – Beihilfeprüfung im Rahmen der steuerrechtli-

chen Gemeinnützigkeit von Servicekörperschaften 

Der BFH hat mit Beschluss vom 22.05.2025 (V R 22/23) dem EuGH mehrere Fragen zur Vereinbar-

keit der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit mit dem unionsrechtlichen Beihilfeverbot vorgelegt. 

Zu klären ist, ob der Erweiterung der Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe auf sog. Servicekör-

perschaften (= Gesellschaften, die Dienstleistungen gegen Vergütung in Kooperation mit einer als 

gemeinnützig anerkannten Körperschaft erbringen) der Charakter einer Beihilfe nach Art. 107 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zukommt. Des Weiteren hat der 

EuGH zu entscheiden, ob eine nicht dem beihilferechtlichen Durchführungsverbot unterfallende 

Altbeihilfe vorliegt, weil § 57 Abs. 3 AO nur einer Regelung ähnelt, die schon vor dem Inkrafttre-

ten des Vertrags über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft am 01.01.1958 

vorgelegen hat. 

Die für die Steuerbegünstigung bei Gemeinnützigkeit erforderliche unmittelbare Verfolgung steu-

erbegünstigter satzungsmäßiger Zwecke setzt grundsätzlich voraus, dass die begünstigte Körper-

schaft diese Zwecke selbst verwirklicht. Aufgrund des durch das Jahressteuergesetz 2020 neu ge-

schaffenen § 57 Abs. 3 AO kann dieses Erfordernis nunmehr unter erleichterten Bedingungen er-

füllt werden. Lagert z.B. ein Krankenhaus eine bislang im steuerbegünstigten Zweckbetrieb „Kran-

kenhaus“ geführte Wäscherei auf eine eigenständige GmbH aus, soll es durch die Neuregelung – 

nach den im Gesetzgebungsverfahren geäußerten Vorstellungen – ermöglicht werden, nunmehr 
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auch die Wäscherei-GmbH als steuerbegünstigte Körperschaft anzusehen, wenn ein planmäßiges 

Zusammenwirken mit dem Krankenhaus vorliegt. Hierdurch kommt es zu einer steuerrechtlichen 

Bevorzugung dieser GmbH gegenüber anderen Wettbewerbern. 

Der konkrete Streitfall unterstreicht dies. Die Klägerin beabsichtigt, als Servicekörperschaft 

Dienstleistungen im Bereich der Finanzbuchhaltung und des Rechnungswesens für eine gemein-

nützige Stiftung zu erbringen. Ist im Rahmen des streitigen Feststellungsverfahrens nach § 60a AO 

aufgrund der Neuregelung von einer unmittelbaren steuerbegünstigten Zweckverfolgung auszu-

gehen, kann die Klägerin z.B. ihre Leistungen an die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Stif-

tung zum ermäßigten Umsatzsteuersatz erbringen, während Wettbewerber dieselben Leistungen 

nur zum Regelsteuersatz erbringen können. Damit kann die Neuregelung des § 57 Abs. 3 AO in 

Bezug auf die Erbringung beliebiger marktgängiger Leistungen auf dem Nachfragemarkt steuer-

begünstigter Körperschaften als zu Lasten anderer Anbieter wettbewerbsrelevant angesehen 

werden. Daher hat der EuGH nunmehr unter Auslegung von Art. 107 und Art. 108 AEUV zu ent-

scheiden, ob eine beihilferelevante Unternehmensbegünstigung vorliegt. Zu klären sein wird ins-

besondere, ob die zu Lasten der steuerbegünstigten Körperschaften bestehenden Beschränkun-

gen – wie etwa in Bezug auf die Mittelverwendung – der Annahme einer Beihilfe entgegenstehen 

können. 

Nach § 108 Abs. 3 AEUV ist die Kommission grundsätzlich vor jeder Neueinführung oder Umge-

staltung einer Beihilfe zu unterrichten. Die Notifizierung bedeutet nicht per se, dass die Beihilfe 

wettbewerbsverzerrend sein muss. Sie dient vielmehr der Prüfung durch die Kommission, ob die 

Beihilfe genehmigungsfähig ist. Ein solches Notifizierungsverfahren wurde nach Auskunft des Bun-

desministeriums der Finanzen aber im Streitfall nicht durchgeführt. Sollte der EuGH entscheiden, 

dass § 57 Abs. 3 AO eine neue Beihilfe darstellt, die wettbewerbsverzerrend wirkt, dürfte die Vor-

schrift nicht mehr angewendet werden. Servicekörperschaften wie auch der Klägerin wäre der 

Status der steuerbegünstigten Gemeinnützigkeit zu versagen. 

 

FG Baden-Württemberg / FG Berlin-Brandenburg: AdV-Verfahren zur doppelten Festsetzung 

von Grunderwerbsteuer (Signing/Closing) 

Das Erfordernis fristgemäßer und vollständiger Anzeigen beim Wechsel von Anteilseignern an 

grundbesitzenden Gesellschaften wurde jüngst durch zwei FG-Beschlüsse neu in den Fokus ge-

rückt: 

Weder das FG Berlin-Brandenburg (Beschluss vom 09.01.2025, 12 V 12130/24) noch das FG Ba-

den-Württemberg (Beschluss vom 16.05.2025, 5 V 846/25) hatten in ihren Beschlüssen zu Verfah-

ren im einstweiligen Rechtsschutz ernstliche Zweifel an der doppelten Festsetzung von GrESt bei 

nicht fristgemäßer bzw. unterlassener Anzeige und verneinten dementsprechend zulasten der 

Steuerpflichtigen die begehrte Aussetzung der Vollziehung (AdV).  

Beide Verfahren sind zwischenzeitlich beim BFH als Beschwerdeverfahren anhängig. Dem Verneh-

men nach ist mit einer Entscheidung für das Verfahren des FG Berlin-Brandenburg in Kürze zu 

rechnen.   

Zum Hintergrund: 

Die Besteuerung von Share-Deals unterliegt unterschiedlichen Regelungen. Während die Rege-

lungen des § 1 Abs. 3 bzw. 3a GrEStG auf die rechtliche bzw. wirtschaftliche Vereinigung bzw. 

Übertragung von mindestens 90 % der Anteile an grundbesitzenden Gesellschaften abstellen und 

hierbei regelmäßig bereits das schuldrechtliche Geschäft (Signing) als Erwerbsvorgang erfassen, 
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stellen die Regelungen des § 1 Abs. 2a und 2b GrEStG auf die dingliche Übertragung (Closing) 

von mindestens 90 % der Anteile an einer grundbesitzenden Personen- bzw. Kapitalgesellschaft 

auf neue Gesellschafter ab.  

Zwar sind § 1 Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung grund-

sätzlich nur subsidiär anwendbar. Finden Signing und Closing jedoch nicht zeitgleich statt, fin-

giert die Finanzverwaltung über das sog. Stichtagsprinzip zwei grunderwerbsteuerliche Erwerbs-

vorgänge zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Sowohl im Zeitpunkt des Signings als auch im Zeit-

punkt des Closings sei deshalb Grunderwerbsteuer festzusetzen (Gleich lautende Ländererlasse 

vom 10.05.2022, Tz. 8.1, BStBl. I 2022, S. 821 und vom 05.03.2024, Rz. 32, BStBl. I 2024, 383 

Tz. 7.2).  

Zur Vermeidung einer doppelten Festsetzung von Grunderwerbsteuer wurden mit dem JStG 2022 

§ 16 Abs. 4a, Abs. 5 Satz 2 GrEStG in das Gesetz eingefügt. Für Erwerbsvorgänge ab dem 

21.12.2022 kann daher die Aufhebung der Festsetzung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 3 oder 

Abs. 3a GrEStG beantragt werden. Voraussetzung ist jedoch nach § 16 Abs. 5 Satz 2 GrEStG, dass 

sowohl der schuldrechtliche als auch der dingliche Erwerbsvorgang fristgerecht und in allen Tei-

len vollständig angezeigt worden sind.  

Die Entscheidungen: 

Sowohl das FG Berlin-Brandenburg als auch das FG Baden-Württemberg haben sich jeweils in 

AdV-Verfahren mit der doppelten Festsetzung wegen verspäteter (Signing) bzw.  unterlassener 

Anzeige (Closing) auseinandergesetzt und ernstliche Zweifel an der Berechtigung der doppelten 

Grunderwerbsteuerfestsetzung zulasten des Steuerpflichtigen verneint. Beiden FG-Entscheidun-

gen lagen Fälle zugrunde, in denen sowohl Signing als auch Closing nach Inkrafttreten des JStG 

2022 erfolgt sind.  

Das FG Berlin-Brandenburg verneinte eine widerstreitende Steuerfestsetzung nach § 174 AO auf-

grund der unterschiedlichen grunderwerbsteuerlichen Fiktionen: Bei einer Anteilsvereinigung 

(Signing) nach § 1 Abs. 3 GrEStG wird derjenige, in dessen Hand sich die Anteile vereinigen, so 

behandelt, als habe er die Grundstücke von der Gesellschaft erworben. Demgegenüber wird bei 

dinglichem Vollzug (Closing) nach § 1 Abs. 2b GrEStG aufgrund der qualifizierten Änderung des 

Gesellschafterbestandes der Übergang des Grundbesitzes auf die nunmehr fiktiv neue GmbH fin-

giert.  

Auch eine Verletzung des Übermaßverbots wurde unter Hinweis auf die Vorschrift des § 16 

Abs. 4a GrEStG verneint. Der Steuerpflichtige hätte die Möglichkeit gehabt, durch fristgerechte 

und in allen Teilen vollständige Anzeige beider Erwerbsvorgänge einer doppelten Festsetzung 

von GrESt zu entgehen.  

Das FG Baden-Württemberg stellt demgegenüber auf das Stichtagsprinzip als zentralem Grund-

satz des GrEStG ab, von dem das Gesetz nur in wenigen Ausnahmefällen abweicht (z.B. § 8 Abs. 2 

Satz 2 GrEStG). Die Gesetzesmaterialien zum JStG 2022 stützen diese Argumentation, indem sie 

von zwei Erwerbsvorgängen innerhalb eines Lebenssachverhaltes sprechen.  

Eine Änderung der Festsetzung gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO lehnte das Finanzgericht 

schon aus systematischen Erwägungen ab: Würde der Vollzug des Rechtsgeschäfts (Closing) je-

weils auf die Steuerfestsetzung gemäß § 1 Abs. 3 GrEStG zurückwirken, wären die Vorschriften 

des § 16 Abs. 4a, Abs. 5 Satz 2 GrEStG nicht erforderlich. Außerdem hätte der Vollzug des Rechts-
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geschäftes hier auch keine steuerlich zu berücksichtigende Rückwirkung. Vielmehr sind die Ver-

einbarungen aus dem Verpflichtungsgeschäft („Signing“) – wie vereinbart – erfüllt worden („Clo-

sing“). 

Ähnlich wie das FG Berlin-Brandenburg verneint auch das FG Baden-Württemberg den Anwen-

dungsbereich des § 174 AO, da § 1 Abs. 2b GrEStG und § 1 Abs. 3 GrEStG unterschiedliche Sach-

verhalte besteuern.  

Weiter teilt das FG Baden-Württemberg aufgrund des Zeitpunkts der Sachverhaltsverwirklichung 

nach Inkrafttreten des JStG 2022 hier auch keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken. Das gilt so-

wohl im Hinblick auf das Übermaßverbot nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG als auch 

hinsichtlich eines Verstoßes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Auf 

Basis des maßgeblichen Stichtagsprinzips seien vom Gesetzgeber mit der Einführung des § 16 

Abs. 4a GrEStG die verfahrensrechtlich notwendigen und angemessenen Konsequenzen gezogen 

worden. Der erhöhte Aufwand im Zusammenhang mit der doppelten Anzeige sei hinzunehmen. 

Die Erwerbsvorgänge beträfen außerdem unterschiedliche Steuerpflichtige: Steuerschuldner im 

Zeitpunkt des Signings ist im konkreten Fall der Anteilseigner (§ 13 Nr. 1 GrEStG i.V.m. § 1 Abs. 3 

Nr. 3 GrEStG), im Zeitpunkt des Closings hingegen die grundbesitzende Gesellschaft (§ 13 Nr. 7 

GrEStG i.V.m. § 1 Abs. 2b GrEStG).  

Beide Finanzgerichte gewährten daher im Ergebnis keine AdV, ließen jedoch die Beschwerde zum 

BFH zu, die auch jeweils eingelegt wurde (FG Berlin-Brandenburg unter BFH-Aktenzeichen II B 

13/25 und FG Baden-Württemberg unter BFH-Aktenzeichen II B 47/25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T A X  W E E K L Y  

# 2 4  |  1 8 . 0 7 . 2 0 2 5  

Seite 8 von 10 

 

Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 14.07.2025 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-276/24 10.07.2025 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehr-

wertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 205 – Gesamt-

schuldnerische Haftung – Voraussetzungen und Umfang der Haftung – 

Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug – Vom Lieferer nicht entrich-

tete Mehrwertsteuer – Weigerung, dem Empfänger der Lieferung das 

Recht auf Vorsteuerabzug zu gewähren – Möglichkeit, den Empfänger 

der Lieferung gesamtschuldnerisch für die Zahlung der vom Lieferer 

geschuldeten Mehrwertsteuer haftbar zu machen – Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit 

 

Alle am 17.07.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

V R 22/23 22.05.2025 
Beihilfeprüfung und steuerrechtliche Gemeinnützigkeit von Ser-

vicekörperschaften 

X R 12-13/22 30.04.2025 
Aktivierung von Provisionsansprüchen bei Versicherungsvertre-

tern 

 

Alle am 17.07.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 15/22 12.03.2025 

Zur Bindungswirkung von Feststellungsbescheiden im Zusam-

menhang mit § 2a EStG 1990/1997 für die Steuerveranlagung 

eines Gesellschafters 

I R 8/24 12.03.2025 
Gegenstand und Wirkung der Verlustfeststellung nach § 2a 

Abs. 3 Satz 5 EStG 1990/1997 

V B 23/24 26.06.2025 Zur Darlegung grundsätzlicher Bedeutung 

X R 26/21 02.04.2025 
Online-Poker in der Variante "Pot Limit Omaha" als im Einzelfall 

gewerbliche Tätigkeit 

XI R 11/22 19.02.2025 Keine Rückstellung für künftige Wartung von Zügen 

 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4DF0F0812E21B0151C608FFA0E42ADB4?text=&docid=302378&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2066095
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510141/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520191/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520192/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520193/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550117/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550116/
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Alle bis zum 18.07.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

IV D 1 - S 

0550/00340/007/037 
17.07.2025 

Einkommensteuerliche Pflichten des Zwangsver-

walters 

III C 2 - S 

7221/00019/005/056 
15.07.2025 

Ermäßigter Steuersatz auf die Lieferung von Holz-

hackschnitzeln als Brennholz; Änderung der Num-

mer 48 Buchstabe a der Anlage 2 zum Umsatzsteu-

ergesetz (UStG) durch das Jahressteuergesetz 

2024 (JStG 2024) 

IV D 2 - S 

0316/00128/005/088 
14.07.2025 

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 

Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Da-

tenzugriff (GoBD); 2. Änderung aufgrund verschie-

dener gesetzlicher Änderungen 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-07-17-einkommenst-pflichten-zwangsverwalter.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-07-17-einkommenst-pflichten-zwangsverwalter.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-07-15-holzhackschnitzel-als-brennholz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-07-15-holzhackschnitzel-als-brennholz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-07-14-GoBD-2-aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-07-14-GoBD-2-aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. REASONS FOR AND OBJECTIVES OF THE PROPOSAL 
The European Union faces growing demands in key areas such as competitiveness, defence, 
security, the green and digital transition, and resilience to external shocks. In addition, the 
next Multiannual Financial Framework (MFF) must cater for the repayment of 
NextGenerationEU without undue cuts to EU programmes or excessive increase in GNI 
contributions. While the current own resources system has ensured stable and predictable 
financing of the EU budget, it is largely, and increasingly, dependent on GNI contributions, 
which will reach its limits as financing needs increase. The EU budget is about creating 
European added value for all, and this calls for joint financing of common priorities. 
Introducing new own resources will reduce the burden on Member States and ensure the 
sustainable funding of common EU policies and the repayment of NextGenerationEU. 
Moreover, recent years have shown that the EU budget must be able to respond more flexibly 
to crises and a changing world. 
In line with the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council 
and the Commission of 20201, the Commission put forward proposals in 2021 and 2023 to 
introduce new own resources, which have not been adopted. The present proposal builds on 
the previous proposals and discussions. It is in line with the EU’s political priorities in the 
context of the next MFF and would generate sizeable revenue. The own resources are based 
on existing sectoral legislation or the Own Resources Decision itself and can be implemented 
with a reasonable administrative burden.  
The Emissions Trading System (ETS)-based own resource remains a backbone of the 
Commission’s proposals, as it is closely linked to the Union’s climate targets and has 
significant revenue potential. With 30 % of revenue going to the EU budget, most revenue 
from the auctioning of emission allowances would continue to flow to national budgets. 
Furthermore, the Commission decided to re-focus solely on revenues from the emissions 
trading system (ETS1) that is already in place and not base the own resource on the new 
emissions trading system on road transport and buildings (ETS2). 
The own resource based on Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) can be 
considered as the ‘external dimension’ of the ETS and therefore remains an integral element 
of the package. The CBAM ensures that imports to the EU are subject to the carbon price 
equivalent to producing these same goods in the EU.  
The Commission proposes three additional new own resources: 
– A new resource based on the amount of electrical and electronic equipment not 


collected (‘e-waste’) that would lead to positive environmental outcomes while 
supporting the Union’s strategic autonomy in critical raw materials. Implementing a 
new own resource based on the non-collected e-waste reported by Member States 
would incentivise waste reduction and encourage progress in collection schemes. The 
e-waste own resource would be based on already existing data reported by Member 
States to Eurostat and calculated by applying a rate of EUR 2 per kg on non-collected 


 
1 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and 


the European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound 
financial management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction 
of new own resources (OJ L 433I , 22.12.2020, p. 28). 
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e-waste. To maintain the real value of the call rate, it would subsequently be adjusted 
annually for inflation. 


– A Tobacco Excise Duty Own Resource (TEDOR) would support EU health policy 
objectives as well as address the issue of cross-border shopping for certain products, 
which is currently influenced by differentials in tax policies between Member States, 
and generate significant revenue for the EU budget. The proposal complements the 
proposal for a recast of the tobacco excise duty Council Directive, which aims to 
adapt EU minimum excise duties and enlarge the scope of the Directive to new 
products. However, the proposed TEDOR is not legally dependent on the adoption of 
the recast of the Council Directive. A call rate of 15 % would be applied for all 
Member States to the amounts of manufactured tobacco and to amounts of tobacco 
related products released for consumption multiplied by the minimum rate applicable 
to each Member State.  


– A Corporate Resource for Europe (CORE) aims to ensure that the corporate sector, 
operating in the world’s biggest single market with more than 450 million 
consumers, contributes to the financing of the EU budget. The own resource would 
focus on EU companies and companies of third countries having a permanent 
establishment in the EU with an annual net turnover above EUR 100 million. The 
CORE would be established as an annual lump-sum contribution differentiated per 
companies’ net turnover. 


Targeted adjustments to existing own resources are proposed to preserve the revenue base of 
the EU budget. The call rate for the own resource based on non-recycled plastic packaging 
waste, which was introduced at the start of the current MFF, was set at a fixed amount of 
EUR 0,8/kg. However, inflation has significantly reduced the real value of the revenue from 
this own resource. To correct for this, it is proposed to increase the call rate to a new level of 
EUR 1/kg in 2028 and, from that point onward, to adjust it annually to inflation. Furthermore, 
the present level of 25 % of customs duties that Member States retain to cover their collection 
costs results in a high share of own resources not being made available to the Union budget. It 
is therefore proposed to lower the share of collection costs to 10 %. Lastly, the proposal 
clarifies that amounts related to e-commerce as established under the Union Customs Code 
(UCC) fall into the category of traditional own resources. 
To ensure a transparent own resources system, there will be no adjustments to own resources. 
Thus, the capping of the VAT base, as well as the lump sum reductions applied to the non-
recycled plastic packaging waste own resource and the GNI own resource will be 
discontinued. 
In view of possible changes to the European System of National and Regional Accounts 
(‘ESA 2010’), the proposal clarifies the approach to and treatment of such changes where 
relevant for the own resources system. 
Recent years have shown that the frequency, severity and depth of severe crises, hardships or 
threat thereof have increased. The rigidity of the current budget infrastructure restricted the 
Union in its response to such events. Therefore, a new extraordinary mechanism should be 
established to respond to these events over the period of the upcoming MFF 2028-2034. The 
activation of this extraordinary and targeted crisis response mechanism will be decided by the 
Council taking into account the specificities and needs of a given crisis. The Council will act 
by means of a Council Regulation, adopted in accordance with the procedure set out in Article 
311(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), after obtaining the 
consent of the European Parliament. Should such extraordinary crisis response mechanism be 
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activated, its implementation will follow the rules set in the most relevant programme or 
instrument.  
The Council Regulation will authorise the borrowing by the Commission, on capital markets, 
of the amount for the loans to Member States. The Council Regulation will also establish the 
principles for the repayment. This extraordinary crisis response tool will be backed by a 
dedicated increase of the own resources ceiling. 


2. LEGAL FRAMEWORK 
2.1. Own resources Decision 
Pursuant to Article 311(3) TFEU, the Council, after consulting the European Parliament "may 
establish new categories of own resources or abolish an existing category". This provision 
explicitly allows for the creation of new own resources. 
In accordance with the special legislative procedure set out in Article 311(3) TFEU, the 
Council adopts the Decision by unanimity after consulting the European Parliament. The 
Decision will enter into force once it is approved by the Member States in accordance with 
their constitutional requirements. 
The present Commission proposal make full use of this possibility by initiating the creation of 
several new own resources. 
2.2. Implementing measures for the system of the own resources and Making available 


Regulations 
Article 311(4) TFEU provides that the "Council, acting by means of regulations in accordance 
with a special legislative procedure, shall lay down implementing measures for the Union's 
own resources system in so far as this is provided for in the [Own Resources] Decision". This 
provision introduces the possibility of setting specific implementing measures related to the 
own resources system in a Regulation (IMSOR) within the limits set out by the Own 
Resources Decision. It does not include aspects of the own resources system that relate to the 
making available of the own resources and to meeting cash requirements (see below). 
The IMSOR is to include provisions of a general nature, applicable to all types of own 
resources. They mainly cover matters of control and supervision of revenues and the related 
powers of Commission inspectors. The IMSOR will also include some implementation 
aspects of the CORE. 
Beyond the implementing measures, the operational requirements for making available the 
own resources to the EU budget and the Commission's accounts are specified in Council 
regulations pursuant to Article 322(2) TFEU.  
New making available provisions are required for all new own resources.  
The Commission will submit the necessary proposals at a later stage. 
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2025/0574 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DECISION 


on the system of own resources of the European Union and repealing Decision (EU, 
Euratom) 2020/2053 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular the 
third paragraph Article 311 thereof, 
Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 106a thereof, 
Having regard to the proposal from the European Commission, 
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 
Having regard to the opinion of the European Parliament2, 
Acting in accordance with a special legislative procedure,  
Whereas: 
(1) The system of own resources of the Union should ensure adequate resources for the 


orderly development of the policies of the Union, subject to strict budgetary discipline. 
The development of the system of own resources should also contribute, to the greatest 
extent possible, to the development of the policies of the Union. 


(2) In the framework of the Interinstitutional Agreement of 16 December 20203, the 
European Parliament, the Council and the Commission recognised the importance of 
the context of the European Union Recovery Instrument and acknowledged that 
‘expenditure from the Union budget related to the repayment of the European Union 
Recovery Instrument should not lead to an undue reduction in programme expenditure 
or investment instruments under the Multiannual Financial Framework (‘MFF’). 
Moreover, the Interinstitutional Agreement stated that ‘it is also desirable to mitigate 
the increases in the Gross National Income (‘GNI’)-based own resource for the 
Member States’. 


(3) In line with the Interinstitutional Agreement, the Commission put forward proposals in 
2021 and 2023 to introduce new own resources. The present Decision builds on 
previous discussions and reflects the EU’s political priorities in the context of the 
MFF. Therefore, this Decision introduces five new own resources. 


 
2 OJ C , , p. . 
3 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the European  
Commission of 16 December 2020 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on  
sound financial management, as well as on new own resources, including a roadmap for the  
introduction of new own resources (OJ L 433I , 22.12.2020, p. 28). 
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(4) Recent developments have demonstrated an increase of goods sold in distance sales. 
To cover the increasing costs of ensuring the release of those goods for free circulation 
by checking the data provided, carrying out risk analysis, performing documentary and 
physical controls when needed, new amounts of traditional own resources, based on 
other amounts or factors might be chargeable in trade with third countries, like a 
Union handling fee, commensurate to the services rendered for releasing those goods 
for free circulation. It is appropriate to specify that this Union handling fee, as 
traditional own resources, is only made available to the Union as of 1 January 2028.  


(5) Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 sets the share of traditional own resources 
that Member States retain to cover their collection costs of customs duties at 25 %. 
This results in a high share of own resources not being made available to the Union 
budget. The collection costs retained by Member States from the traditional own 
resources should be restored from 25 % to the level of 10 % to better align the 
financial support for customs equipment, staff, digitalisation and information with the 
actual costs and needs. 


(6) A financial contribution linked to the corporate sector should be introduced as an own 
resource. The Corporate Resource for Europe (‘CORE’) should apply to companies 
that are resident for tax purposes in the Union with an annual net turnover exceeding 
EUR 100 000 000. Likewise, the CORE should apply to permanent establishments 
located in a Member State of entities resident, for tax purposes, in a third country. The 
CORE should apply to the net turnover of a permanent establishment, irrespective of 
the net turnover of the entity resident for tax purposes in a third country which is not 
generated by the permanent establishment. 


(7) The CORE should be established as an annual lump-sum contribution based on the net 
turnover of companies in scope, with higher net turnovers resulting in larger 
contributions as per a ‘bracket system‘. Using net turnover as the basis should ensure 
that this own resource is based on standard corporate data. The application of the net 
turnover threshold of EUR 100 000 000 should ensure that, in principle, small and 
medium-sized companies are excluded from the scope of the CORE. It is also 
appropriate to exclude from the scope of the CORE certain entities, which based on 
their particular purpose and status generally do not carry on a trade or business for 
profit purposes. Therefore, governmental entities (except state-owned enterprises), 
international organisations and non-profit organisations should fall outside the scope 
of the CORE. The CORE should be applied at entity level or at the level of each 
permanent establishment located in a Member State of entities resident, for tax 
purposes, in a third country.  


(8) For the purpose of implementing the CORE, it is necessary to identify the companies 
that will be liable towards the Union and the scope of their obligations. In addition, it 
is appropriate to entrust Member States with the task of collecting the CORE on behalf 
of the Union and in accordance with the requirements of Union rules. 


(9) The Council Directive 2011/64/EU has introduced harmonized minimum rates for 
manufactured tobacco released for consumption. The Council Directive [XXX] 
recasting Council Directive 2011/64/EC revises the structure of minimum rates and 
extends the scope of the Directive to tobacco related products. At the same time, 
smoking remains an EU-wide health policy challenge. To support relevant health 
policies and given competition-distorting cross-border shopping in these products, 
driven by differentials in taxation, it is appropriate that a call rate of 15 % to the 
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revenue stemming from the application of those harmonised minimum rates to the 
products released for consumption is established as an own resource.  


(10) Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 set the call rate for the own resource 
based on non-recycled plastic packaging waste at an amount of EUR 0.8 per kg from 
2021. Since then, relatively high inflation has reduced the real value of the revenue 
from this own resource, which might in turn also reduce incentives for Member States 
to intensify their efforts to achieve the EU recycling target. Therefore, an increase of 
the call rate to EUR 1 per kg in 2028 appears appropriate. 


(11) To yield positive environmental outcomes and strengthen the Union’s strategic 
autonomy in critical raw materials, the Union budget should contribute to increase the 
collection of e-waste. An own resource proportional to the quantity of non-collected e-
waste in each Member State, with a call rate of EUR 2 per kg of non-collected waste, 
would incentivise waste reduction and encourage separate collection. At the same 
time, it should be left to the discretion of the Member States to take the most suitable 
measures to achieve those goals, in line with the principle of subsidiarity.  


(12) The call rates related to the plastics packaging waste own resource and e-waste own 
resource should reflect the evolution of the general level of prices for goods and 
services and therefore be adjusted to annual inflation.  


(13) The EU Emissions Trading System (‘ETS’), established by Directive 2003/87/EC of 
the European Parliament and of the Council, is a central part of the climate policy of 
the Union. Considering the close link of emissions trading to the climate policy 
objectives of the Union, it is appropriate to allocate a share of the revenues auctioned 
pursuant to articles 3d and 10 to the Union budget. 30 % of these auction revenues 
should be transferred to the Union budget.  


(14) The emissions trading own resources includes a share of revenues generated from the 
auctioning of allowances in certain sectors falling under the scope of Directive 
2003/87/EC. Under Directive 2003/87/EC and Regulation (EU) 2018/842 of the 
European Parliament and of the Council4, Member States may decide not to auction 
some of the total quantity of allowances specified under Directive 2003/87/EC or to 
have it transferred and auctioned for the Modernisation Fund established by that 
Directive. Those allowances should also be used to calculate the amount of own 
resources based on emission trading. It is appropriate to exclude allowances for the 
initial endowment of the Modernisation Fund as well as allowances for the Innovation 
Fund.  


(15) Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council5 establishes 
a carbon border adjustment mechanism to complement the EU emissions trading 
system and to ensure the effectiveness of the climate policy of the Union. Considering 
the close link of the carbon border adjustment mechanism to the Union’s climate 
policy, a share of the revenues from the sale of certificates should be transferred to the 
Union budget as an own resource.  


 
4 Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding 


annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to 
climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 
525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26). 


5 Regulation (EU) 2023/956/EC of the European Parliament and of the Council establishing a carbon 
border adjustment mechanism (OJ L 130, 16.05.2023, p. 52). 
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(16) Adjustments to own resources increase the complexity and opacity of the own 
resources system. To address this, and ensure transparency of the own resources 
system, the capping of the VAT base and the lump sum reductions applied to the non-
recycled plastic packaging waste own resource and the GNI own resource are 
discontinued.  


(17) A sufficient margin should be preserved under the own resources ceilings for the 
Union to cover all of its financial obligations and contingent liabilities falling due in 
any given year. The total amount of own resources allocated to the Union to cover 
annual appropriations for payments should not exceed 1.75 % of the sum of all the 
Member States’ GNIs. The total annual amount of appropriations for commitments 
entered in the Union budget should not exceed 1.81 % of the sum of all the Member 
States’ GNIs. 


(18) The GNI should be defined as annual GNI at market prices as provided by the 
Commission in application of the European System of Accounts 2010 (‘ESA 2010’) 
within the meaning of Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and 
of the Council6 (‘ESA 2010’). Following the adoption by the United Nations of the 
‘System of National Accounts 2025’, it is expected for ESA 2010 to be revised in the 
coming years in the form of a new European System of Accounts (‘the revised ESA’). 
It is appropriate to provide for rules on how such revision would impact the GNI 
definition. Once applicable, GNI should be defined as annual GNI at market prices as 
provided for in application of the revised ESA. In the event that the revised ESA 
entails a significant change in the level of GNI, the ceilings for own resources for 
payment and commitment appropriations should be adapted. However, a safeguard 
should ensure that adaptation does not lead to a downward adjustment of the ceilings 
in euro.  


(19) Rules should be provided to allow a smooth transition to the application of the revised 
ESA. To avoid retrospective changes in the applicable accounting system, the ESA 
2010 should continue to apply for the determination of GNI of the Member States and 
for the own resources ceilings in respect of the years where the GNI has been 
established for the first time under ESA 2010.  


(20) Recent years have shown that the frequency, severity and depth of crises and hardships 
affecting the Union or its Member States have increased. This underlined the 
importance of ensuring that the Union has sufficient financial capacity to respond. 
Since 2020 the Union’s budget has been equipped with several ad-hoc and temporary 
instruments: NextGenerationEU, the Support for Unemployment Risks in an 
Emergency (SURE) and the Security Action For Europe (SAFE). The Union needs to 
continue to provide itself with the means to attain its objectives. Extraordinary 
financial resources on an exceptional scale can be required in order to address the 
budgetary consequences of such events, related to one or more exceptional event. 


(21) Without sufficient budgetary capacity to provide loans backed by the own resources, 
the budget architecture’s ability to respond efficiently and timely to crises, is limited. 
It is therefore appropriate to establish a new limited, extraordinary and targeted tool to 
respond solely to severe crises, severe hardship or serious threat thereof. This 
extraordinary crisis tool should allocate the budgetary resources for the granting of 
loans solely in the period of the upcoming MFF 2028-2034. The crisis mechanism 


 
6 Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the 


European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1). 
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should not be activated where Union programmes already adequately address the 
consequences of the situation. 


(22) The recourse to this extraordinary and targeted crisis response tool should be decided 
by the Council ad hoc taking into account the specificities and needs arising while 
recognising the role of the European Council in providing the necessary impetus for 
the development of the Union and in defining the general political directions and 
priorities including in times of crises, hardships or threats thereof. The Council should 
act by means of a Council Regulation, adopted in accordance with the procedure set 
out in Article 311(4) TFEU, after obtaining the consent of the European Parliament. 
The Council Regulation should authorize the amount of the loans. The modalities and 
rules establishing the allocation of the amounts of loans determined in the Council 
Regulation should be set in the basic act to be adopted or adapted in the light of the 
needs arising to address the situation. 


(23) The borrowed funds which are used to provide loans to Member States should be 
repaid using the sums received from the beneficiary Member States. To allow the 
Union to bear the contingent liability related to the envisaged borrowing of funds for 
loans, an extraordinary and temporary increase in the own resources ceilings is 
necessary. The ceiling for appropriations for payments and the ceiling for 
appropriations for commitments should each be increased by 0.25 percentage points. 
The sole purpose of the increase should be to cover all liabilities of the Union resulting 
from its borrowing for loans to address the consequences of such events.  


(24) The empowerment of the Commission to borrow funds on capital markets on behalf of 
the Union for the sole and exclusive purpose of financing extraordinary measures in 
the form of loans to address the consequences of such crises should be closely related 
to the increase in the own resources ceilings foreseen in this Decision and, ultimately, 
to the functioning of the system of own resources of the Union. Accordingly, the 
empowerment should be included in this Decision. The extraordinary nature of this 
operation and the exceptional amount of the funds to be borrowed call for certainty 
about the overall volume of the Union’s liability. In view of the envisaged volume, it 
is appropriate to use for the borrowing the diversified funding strategy, which is the 
standard method under Article 224 of the Financial Regulation7. 


(25) However, the extraordinary increase in the own resources ceilings is necessary since 
the standard ceilings would not be sufficient to ensure the availability of adequate 
resources that the Union needs to cover the contingent liabilities resulting from the 
extraordinary and temporary empowerment to borrow funds for loans. 


(26) It is appropriate to maintain the rule that the Union should not use funds borrowed on 
capital markets for the financing of operational expenditure as external assigned 
revenue, which generates commitment and payment appropriations for the Union 
budget. The empowerment of the Commission to use borrowed funds for expenditure 
should remain limited to the extraordinary and temporary nature of addressing the 
consequences of COVID-19 crisis through the European Union Recovery Instrument.  


 
7 Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 of the European Parliament and of the Council of 23 September 


2024 on the financial rules applicable to the general budget of the Union (recast) (OJ L, 2024/2509, 
26.9.2024). 
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HAS ADOPTED THIS DECISION:  


Article 1 
Subject matter 


This Decision lays down rules on the allocation of own resources to the Union in order to 
ensure the financing of the Union’s annual budget. 


Article 2 
Definitions 


For the purposes of this Decision, the following definitions shall apply: 
(1) ‘net turnover’ means the net turnover as defined in paragraph 5 of Article 2 of 


Directive 2013/34/EU8 or under national law; 
(2) ‘company’ means any legal person or legal arrangement (‘entity’) that is resident for 


tax purposes in a Member State and any permanent establishment located in a 
Member State of entities resident, for tax purposes, in a third country, in respect of 
which there is an obligation to report net turnover. However, companies shall not 
include governmental entities, international organisations and non-profit 
organisations; 


(3) ‘manufactured tobacco’ means products as defined in Article 2 and following of 
Council Directive 2011/64/EU9; 


(4) ‘tobacco related products’ means products as defined in Article 2 and following of 
[Council Directive [XXX]]10; 


(5) ‘the minimum rate’ applicable to each Member State means, for the purpose of point 
(d) of paragraph 1 of Article 3, the minimum nominal value applicable in each 
Member State for overall excise duty as defined in Articles 10 and 14 of Council 
Directive 2011/64/EU;  


(6) ‘released for consumption’ has the meaning as defined in paragraph 3 of Article 6 of 
Council Directive (EU) 2020/26211; 


(7) ‘plastic’ means plastic as defined in point (52) of paragraph 1 of Article 3 of 
Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council12;  


(8) ‘packaging waste’ means packaging waste as defined in point (25) of paragraph 1 of 
Article 3 of Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council; 


 
8 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual 


financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of 
undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p. 19). 


9 Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to 
manufactured tobacco (OJ L 176, 5.7.2011, p. 24). 


10 Council Directive [XX] on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco and 
tobacco related products (recast). 


11 Council Directive (EU) 2020/262 of 19 December 2019 laying down the general arrangements for 
excise duty (recast) (OJ L 58, 27.2.2020, p. 4). 


12 Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 on 
packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, 
and repealing Directive 94/62/EC, (OJ L, 2025/40, 22.1.2025). 
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(9) ‘recycling’ means recycling as defined in paragraph 1 of Article 3 of Regulation 
(EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council; 


(10) ‘electrical and electronic equipment’ means electrical and electronic equipment as 
defined in point (a) of paragraph 1 of Article 3 of Directive 2012/19/EU of the 
European Parliament and of the Council13; 


(11) ‘collection’, means, for the purpose of point (f) of paragraph 1 of Article 3, collection 
as referred to in paragraph 2 of Article 3 of Directive 2012/19/EU; 


(12) ‘placed on market’, means, for the purpose of point (f) of paragraph 1 of Article 3, 
placing on the market as defined in point (k) of paragraph 1 of Article 3 of Directive 
2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. 


Article 3 
Categories of own resources and specific methods for their calculation 


1. Revenue from the following shall constitute own resources entered in the Union 
budget: 


(a) traditional own resources consisting of levies, premiums, additional or compensatory 
amounts, additional amounts or factors, Common Customs Tariff duties and other 
duties established or to be established by the institutions of the Union in respect of 
trade with third countries, customs duties on products under the expired Treaty 
establishing the European Coal and Steel Community, as well as contributions and 
other duties provided for within the framework of the common organisation of the 
markets in sugar;  


(b) annual contributions from companies in respect of their annual net turnover. The 
annual contribution from each company is determined according to the following 
scale: 
i. net turnover from EUR 100 000 000,01 to EUR 249 999 999,99 a contribution 


of EUR 100 000; 


ii. net turnover from EUR 250 000 000 to EUR 499 999 999,99 a contribution of 


EUR 250 000; 


iii. net turnover from EUR 500 000 000 to EUR 749 999 999,99 a contribution of 


EUR 500 000; 


iv. net turnover of EUR 750 000 000 or more a contribution of EUR 750 000; 


(c) the application of a uniform call rate of 0,30 % for all Member States to the total 
amount of VAT revenues collected in respect of all taxable supplies divided by the 


 
13 Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical 


and electronic equipment (WEEE) (recast) (OJ L 197, 24.7.2012, p. 38). 
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weighted average VAT rate calculated for the relevant calendar year as provided in 
Council Regulation (EEC, Euratom) No 1553/8914; 


(d) the application of a uniform call rate of 15 % for all Member States to amounts of 
manufactured tobacco and to amounts of tobacco related products released for 
consumption multiplied by the minimum rate applicable to each Member State in a 
calendar year; 


(e) the application of a uniform call rate to the weight of plastic packaging waste 
generated in each Member State that is not recycled. The uniform call rate shall be 
EUR 1 per kilogram; 
The weight of plastic packaging waste that is not recycled shall be calculated as the 
difference between the weight of the plastic packaging waste generated in a Member 
State in a given year and the weight of the plastic packaging waste recycled in that 
year. For the purpose of calculating the plastic packaging waste generated, the 
Member States shall use both approaches as referred to in points (a) and (b) of 
paragraph 2 of Article 53 of Regulation (EU) 2025/40, which shall be adjusted to 
ensure the comparability, reliability and exhaustiveness of the results. 


(f) the application of a uniform call rate to the weight of electrical and electronic 
equipment in each Member State that is not collected annually. The uniform call rate 
shall be EUR 2 per kilogram;  
The weight of electrical and electronic equipment that is not collected in a Member 
State in a given year (N) shall be calculated as the annual average weight of electrical 
and electronic equipment placed on the market in the three preceding years (N-1, N-
2, N-3) reduced by the weight of waste electrical and electronic equipment collected 
in year N. 
In case the difference is negative, the weight of electrical and electronic equipment 
that is not collected in a Member State shall be considered to be zero. 


(g) the application of a uniform rate of 30 % to: 
(1) the revenues generated from the auctioning of allowances by the Member 


States pursuant to Articles 3d and 10 of Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council15;  


(2) the amount calculated by multiplying the annual amount of allowances in 
respect of which the relevant Member State applies any of the following:  
(a) the possibility of limited cancellation referred to in paragraph 1 of 


Article 6 of Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament 
and of the Council16;  


 
14 Council Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 of 29 May 1989 on the definitive uniform 


arrangements for the collection of own resources accruing from value added tax (OJ L 155, 7.6.1989, p. 
9). 


15 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a 
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council 
Directive 96/61/EC (OJ L 275, 25.10.2003, p. 32). 


16 Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding 
annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to 
climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 
525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26). 
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(b) the use of allowances referred to in paragraph 4 of Article 10d of 
Directive 2003/87/EC to auctioning for the Modernisation Fund 
referred to in paragraph 3 of Article 10d of that Directive;  


with the average weighted price of allowances auctioned on the common 
auction platform by Member States pursuant to Articles 3d and 10 of 
Directive 2003/87/EC in the year in which these allowances would have 
been auctioned.  


(h) the application of a uniform call rate of 75 % of the revenues from the sale of 
certificates of the carbon border adjustment mechanism established by Regulation 
(EU) 2023/95617; 


(i) the application of a uniform call rate, to be determined pursuant to the budgetary 
procedure in the light of the total of all other revenue, to the sum of GNI of all the 
Member States. 


2. For the purpose of points (e) and (f) of paragraph 1, the respective call rate shall be 
measured in 2028 prices and adjusted to current prices by applying the most recent 
gross domestic product deflator for the Union expressed in euro, as provided by the 
Commission, which is available when the draft budget is drawn up. 


3. For the purposes of point (i) of paragraph 1, the uniform call rate shall apply to the 
GNI of each Member State. 
GNI as referred to in point (i) of paragraph 1 means annual GNI at market prices, as 
provided by the Commission in application of Regulation (EU) No 549/201318, as 
amended by Regulation (EU) 2023/73419, until the revised ESA becomes applicable. 
Where the GNI has been established in respect of a particular year for the first time 
in accordance with ESA 2010, for the purposes of this paragraph the ESA 2010 shall 
continue to apply.  


4. If, at the beginning of the financial year, the Union budget has not been adopted, the 
previous uniform call rates based on GNI shall continue to apply until the entry into 
force of the new rates. 


Article 4 
Own resources ceilings 


1. The total amount of own resources allocated to the Union to cover annual 
appropriations for payments shall not exceed 1.75 % of the sum of all the Member 
States’ GNIs. 


2. The total annual amount of appropriations for commitments entered in the Union 
budget shall not exceed 1.81 % of the sum of all the Member States’ GNIs. 


 
17 Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border 


adjustment mechanism (OJ L 130, 16.05.2023, p. 52). 
18 Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the 


European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1). 
19 Regulation (EU) 2023/734 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2023 amending 


Regulation (EU) No 549/2013 on the European system of national and regional accounts in the 
European Union and repealing 11 legal acts in the field of national accounts (OJ L 97, 5.4.2023, p. 1). 
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3. An orderly ratio between appropriations for commitments and appropriations for 
payments shall be maintained to guarantee their compatibility and to enable the 
ceiling set in paragraph 1 to be complied with in subsequent years. 


4. Where amendments to Regulation (EU) No 549/2013, in particular those introducing 
the revised ESA, result in significant changes in the level of GNI, the Commission 
shall recalculate the ceilings set out in paragraphs 1 and 2 on the basis of the 
following formula: 


𝑥𝑥%(𝑦𝑦%) ×
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−2 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−2 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚


 


 
where: 


—  ‘x %’ is the own resources ceiling for appropriations for payments; 


—  ‘y %’ is the own resources ceiling for appropriations for commitments; 


—  ‘t’ is the latest full year for which the data defined by Regulation (EU) 
2019/516 is available, 


—  ‘ESA’ is the European system of national and regional accounts in the 
Union. 


The adjustments shall apply as of the year in respect of which the GNI is to be 
established for the first time in line with revised ESA. Where the GNI has been 
established in respect of a particular year for the first time in accordance with ESA 
2010, for the purposes of this paragraph the ESA 2010 shall continue to apply. 
In the event that such a recalculation of the ceilings set out in paragraphs 1 and 2 
would lead to a downward adjustment in euro, the results of that recalculation shall 
not be taken into account for the purposes of this paragraph.  


Article 5 
Use of funds borrowed on capital markets 


The Union shall not use funds borrowed on capital markets for the financing of operational 
expenditure. 


Article 6 
Extraordinary borrowing to address the consequences of severe crises, severe hardship or 


serious threat thereof in the period 2028-2034 
1. In the event of a severe crisis, severe hardship or serious threat thereof affecting the 


Union or its Member States, the Council may activate, by means of a Regulation 
adopted in accordance with the procedure set out in Article 311(4) TFEU, an 
extraordinary borrowing for the sole purpose of addressing the consequences of such 
situation. 


2. Within the overall limit of the amounts referred to in Article 7, the Council 
Regulation may authorise borrowing for loans to Member States, provided that the 
respective loan agreements enter into force between 1 January 2028 and 31 
December 2034. 
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3. The procedure established in the first paragraph shall not be activated where Union 
programmes already adequately address the consequences of the situation. 


Article 7 
Maximum amount of extraordinary borrowing to address the consequences of severe crises, 


severe hardship or serious threat thereof in the period 2028-2034 
1. The Commission shall be empowered to borrow funds on capital markets on behalf 


of the Union provided that the conditions referred to in Article 6 are complied with 
and within the limits set out in paragraph 2 of this Article. The borrowing operations 
shall be carried out in accordance with Article 224 of Regulation (EU, Euratom) 
2024/2509 and in euro. 


2. The sum of outstanding principal amounts which the Commission may be authorised 
to borrow on capital markets for such financing shall be limited to the amount, 
which, in view of the forecast multiannual evolution of contingent liabilities resulting 
from the borrowing by the Commission on behalf of the Union is compatible with 
the ceiling set out in Article 8. 


Article 8 
Extraordinary and temporary increase in the own resources ceilings 


The ceilings set out in paragraphs 1 and 2 of Article 4  shall each be temporarily increased by 
0.25 percentage points for the sole purpose of covering all liabilities of the Union resulting 
from the borrowing for loans referred to in Article 7 until all such liabilities have ceased to 
exist. 
The increase in the own resources ceilings shall not be used to cover any other liabilities of 
the Union. 


Article 9 
Universality principle 


The revenue referred to in Article 3 shall be used without distinction to finance all 
expenditure entered in the Union’s annual budget. 


Article 10 
Carry-over of surplus 


Any surplus of the Union’s revenue over total actual expenditure during a financial year shall 
be carried over to the following financial year. 


Article 11 
Collecting own resources and making them available to the Commission 


1. The own resource referred to in point (b) of paragraph 1 of Article 3 shall be due by 
each company.  


2. The Member States shall collect the own resources referred to in points (a) and (b) of 
paragraph 1 of Article 3 in accordance with relevant Union legislation, the rules 
adopted under Article 12 and the national laws, regulations and administrative 
provisions necessary for ensuring the collection, including recovery, enforcement 
measures, sanctions and administrative penalties in cases of non-compliance. The 
Member States shall adopt or adapt those provisions to meet the requirements of 
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Union rules, taking due account of the principles of sound financial management and 
protection of Union financial interests. 
The Commission shall examine the relevant national provisions communicated to it 
by Member States, transmit to Member States the adjustments it deems necessary in 
order to ensure that they comply with Union rules and report, if necessary, to the 
European Parliament and the Council. 


3. Member States shall retain, by way of collection costs, 10 % of the amounts referred 
to in point (a) of paragraph 1 of Article 3. 


4. Member States shall make the own resources provided for in paragraph 1 of Article 3 
of this Decision available to the Commission, in accordance with regulations adopted 
under Article 322(2) TFEU. Those regulations shall also establish rules on liability of 
the Member States towards the Union in respect of collection and recovery of the 
own resources referred to in points (a) and (b) of paragraph 1 of Article 3 from 
customs debtors and companies.  


Article 12 
Implementing measures 


The Council may lay down implementing measures in accordance with the procedure set out 
in the fourth paragraph of Article 311 TFEU as regards the following elements of the system 
of own resources of the Union: 
(a) the procedure for the calculation of the annual budgetary balance as set out in Article 


10; 
(b) the provisions and arrangements necessary for controlling and supervising the 


collection of the own resources referred to in paragraph 1 of Article 3 and any 
relevant reporting requirements; 


(c) in respect of the own resource referred to in point (b) of paragraph 1 of Article 3,  
i. rules regarding the obligations of companies with regard to the contribution; 


ii. any rule necessary for the practical functioning of the collection of the 


contribution by the Member States from the companies, including those related 


to administrative procedures, forms, late payment interests, control measures 


and any relevant measures regarding recovery, and sanctions and 


administrative penalties in cases of non-compliance by the companies; 


iii. the rules for the conversion of the thresholds and amounts of contribution into 


national currencies in case of Member States whose currency is not the euro; 


(d) in respect of the own resource referred to in point (e) of paragraph 1 of Article 3, 
provisions on adjustments to ensure the comparability, reliability and exhaustiveness 
of the results related to weight of plastic packaging waste generated.  
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Article 13 
Final and transitional provisions 


1. Subject to paragraphs 2, 3 and 4, Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 is 
repealed.  
Any references to Council Decision 70/243/ECSC, EEC, Euratom20, to Council 
Decision 85/257/EEC, Euratom21, to Council Decision 88/376/EEC, Euratom22, to 
Council Decision 94/728/EC, Euratom23, to Council Decision 2000/597/EC, 
Euratom24, to Council Decision 2007/436/EC, Euratom25, to Council Decision 
2014/335/EU, Euratom26 or to Council Decision (EU, Euratom) 2020/205327 shall be 
construed as references to this Decision; references to the repealed Decision shall be 
read in accordance with the correlation table in the Annex to this Decision. 


2. Articles 2, 4 and 5 of Decision 94/728/EC, Euratom, Articles 2, 4 and 5 of Decision 
2000/597/EC, Euratom, Articles 2, 4 and 5 of Decision 2007/436/EC, Euratom and 
Articles 2, 4 and 5 of Decision 2014/335/EU, Euratom and Article 2 of Council 
Decision (EU, Euratom) 2020/2053 shall continue to apply to the calculation and 
adjustment of revenue accruing from the application of the rate of call to the VAT 
base determined in a uniform manner and limited to between 50 % and 55 % of the 
GNP or GNI of each Member State, depending on the relevant year.  


3. Articles 5, 6 and 9(4) to (9) of Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 shall 
continue to apply for the purpose of the extraordinary and temporary additional 
means to address the consequences of the COVID-19 crisis.  


4. The European System of Accounts as referred to in paragraph 3 of Article 2 of 
Council Decision 2020/2053 shall continue to be the ESA 2010. 


5. Member States shall continue to retain, by way of collection costs, 10 % of the 
amounts referred to in point (a) of Article 3(1) which should have been made 
available by the Member States before 28 February 2001 in accordance with the 
applicable Union rules. 


6. Member States shall continue to retain, by way of collection costs, 25 % of the 
amounts referred to in point (a) of Article 3(1) which should have been made 
available by the Member States between 1 March 2001 and 28 February 2014 in 
accordance with the applicable Union rules. 


 
20 Council Decision 70/243/ECSC, EEC, Euratom of 21 April 1970 on the replacement of financial 


contributions from Member States by the Communities’ own resources (OJ L 94, 28.4.1970, p. 19). 
21 Council Decision 85/257/EEC, Euratom of 7 May 1985 on the Communities’ system of own resources 


(OJ L 128, 14.5.1985, p. 15). 
22 Council Decision 88/376/EEC, Euratom of 24 June 1988 on the system of the Communities’ own 


resources (OJ L 185, 15.7.1988, p. 24). 
23 Council Decision 94/728/EC, Euratom of 31 October 1994 on the system of the European 


Communities’ own resources (OJ L 293, 12.11.1994, p. 9). 
24 Council Decision 2000/597/EC, Euratom of 29 September 2000 on the system of the European 


Communities’ own resources (OJ L 253, 7.10.2000, p. 42). 
25 Council Decision 2007/436/EC, Euratom of 7 June 2007 on the system of the European Communities’ 


own resources (OJ L 163, 23.6.2007, p. 17). 
26 Council Decision 2014/335/EU, Euratom of 26 May 2014 on the system of own resources of the 


European Union (OJ L 168, 7.6.2014, p. 105). 
27 Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of own resources of 


the European Union and repealing Decision 2014/335/EU, Euratom (OJ L 424, 15.12.2020, p. 1). 
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7. Member States shall continue to retain, by way of collection costs, 20 % of the 
amounts referred to in point (a) of Article 3(1) which should have been made 
available by the Member States between 1 March 2014 and 28 February 2021 in 
accordance with the applicable Union rules. 


8. Member States shall continue to retain, by way of collection costs, 25 % of the 
amounts referred to in point (a) of Article 3(1) which should have been made 
available by the Member States between 1 March 2021 and 29 February 2028 in 
accordance with the applicable Union rules. 


9. In the period between [1 November 2026] and 31 December 2027, by derogation 
from paragraph 3 of Article 9 and the rules adopted pursuant to point (b) of Article 
10 of Decision (EU, Euratom) 2020/2053, amounts of traditional own resources 
related to the handling of the release for free circulation of goods sold in distance 
sales shall not be made available and the rules related to controls, supervision and 
reporting shall not apply to those amounts. 


10. For the purposes of this Decision, all monetary amounts shall be expressed in euro. 


Article 14 
Entry into force 


The Secretary-General of the Council shall notify the Member States of this Decision. 
Member States shall notify the Secretary-General of the Council without delay of the 
completion of the procedures for the adoption of this Decision in accordance with their 
respective constitutional requirements. 
This Decision shall enter into force on the first day of the first month following receipt of the 
last of the notifications referred to in the second paragraph. 
It shall apply from [1 January 2028]. 
However, point (b) of paragraph 1 of Article 3 shall apply from 1 January of the first calendar 
year following the year in which this Decision has entered into force.  


Article 15 
Addressees 


This Decision is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 


 For the Council 
 The President 
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All amounts in EUR billion
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Adjustements to the current own resources
•	Reduction of the collection costs to 10% for traditional own resources.
•	 Inflation adjustement of the call rate for the non-recycled plastic packaging waste own resource.
•	 Ensuring transparency: no correction mechanisms to own resources.


(*) figures expressed in 2025 prices, on average over the period from 2028 to 2034.
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Tobacco Excise Duty Own Resource 
(TEDOR): 15% of the revenues based 
on the Member State-specific minimum 
rate for manufactured tobacco and 
tobacco related products. Expected to 
generate around €11.2 billion annually, 
on average.


Non-collected e-waste based own 
resource: contribution resulting from 
the application of a call rate of 
2€/kg, annually adjusted for inflation, 
to the weight of non-collected e-waste. 
Expected to generate around 
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Corporate Resource for Europe 
(CORE): annual lump-sum contribution 
of all companies in scope operating 
and selling in the EU with an annual 
turnover above EUR 100 million. 
Expected to generate around 
€6.8 billion annually, on average.
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Insbesondere aufgrund der Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung bei 
Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern seit dem 1. Januar 2025 ergibt sich an 
verschiedenen Stellen Änderungsbedarf bei den GoBD. 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder werden die GoBD, veröffentlicht 
mit BMF-Schreiben vom 28. November 2019, BStBl I S. 1269, geändert durch BMF-Schreiben 
vom 11. März 2024, BStBl I S. 374, mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 


 


1. Randziffer 76 wird wie folgt geändert: 


a) Im fünften Satz des ersten Absatzes wird nach dem Wort „Meldungen“ die Wörter „bzw. 
Datensätze“ ergänzt und das Wort „XML-File“ durch die Wörter „XML-Datei, strukturierter Teil 
einer E-Rechnung“ ersetzt. 


 


b) In dem letzten Satz des ersten Absatzes werden die Wörter „Kontoauszüge in PDF oder 
Papier“ durch die Wörter „Dateien im PDF-Format oder papierhaften Belegen“ und das Wort 
„Kontoumsatzdaten“ durch das Wort „Dateien“ ersetzt. 


 







 


Seite 2 von 4 


 


c)  Der zweite Absatz wird wie folgt gefasst: 


„Bei Einsatz eines Fakturierungsprogramms muss unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Voraussetzungen keine bildhafte Kopie der Ausgangsrechnung (z. B. in Form einer PDF-Datei 
oder des PDF-Teils eines hybriden Rechnungsformats) ab Erstellung gespeichert bzw. aufbewahrt 
werden, wenn jederzeit auf Anforderung ein inhaltlich identisches Mehrstück der 
Ausgangsrechnung erstellt werden kann.“ 


 


2. In Randziffer 118 wird folgender Satz angefügt: 


„Werden Buchungsbelege, Handels- oder Geschäftsbriefe in Form eines strukturierten 
Datensatzes (bspw. als E-Rechnungen) empfangen, bedarf es abweichend zu § 147 Absatz 2 Nr. 1 
AO keiner bildlichen, sondern nur einer inhaltlichen Übereinstimmung.“ 


 


3. In Randziffer 119 wird folgende Sätze angefügt: 


„Bei E-Rechnungen im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 3 und 6 UStG ist es ausreichend, wenn nur 
der strukturierte Teil aufbewahrt wird und die Anforderungen dieses Schreibens erfüllt werden. 
Eine Aufbewahrung des menschenlesbaren Datenteils einer hybriden E-Rechnung (z. B. des PDF-
Teils einer ZUGFeRD-Rechnung) ist nur dann erforderlich, wenn zusätzliche oder abweichende 
Informationen enthalten sind, die für die Besteuerung von Bedeutung sind (z. B. 
Buchungsvermerke).“ 


 


4. In Randziffer 121 wird folgender Absatz angefügt: 


„Nicht aufbewahrungspflichtig ist auch der zur Dokumentation der technischen Abwicklung 
einer elektronischen Zahlung erzeugte Nachweis eines Zahlungsabwicklungsdienstes, sofern 
dieser nicht als Buchungsbeleg verwendet wird oder die einzige Form der Abrechnung mit dem 
Zahlungsabwicklungsdienst darstellt oder nur mit ihm eine eindeutige Abgrenzung zwischen 
baren und unbaren Geschäftsvorfällen in der Kassenbuchführung gewährleistet ist.“ 


 


5. In Randziffer 125 wird das Beispiel wie folgt gefasst: 


„Beispiel 10: 


E-Rechnungen in einem hybriden Format (z. B. Datenformat für elektronische Rechnungen 
ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland)) 


E-Rechnungen in einem hybriden Format bestehen neben dem strukturierten Datenteil (z. B. 
XML-Datei) auch aus einem Datenteil im Bildformat (z. B. PDF-Dokument). Entscheidend ist 
nicht, ob der Rechnungsempfänger nur das Rechnungsbild (PDF-Dokument) nutzt, sondern dass 
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der strukturierte Datenteil (XML-Datei) vorhanden ist, der nicht durch eine Formatumwandlung 
(z. B. in TIFF) gelöscht werden darf. Entscheidend ist hier die Aufbewahrung des strukturieren 
Datenteils (z. B. XML-Datei). 


Sollte die PDF-Datei weitere, steuerlich relevante Informationen enthalten, z. B. 
Buchungsvermerke, so sind diese auch entsprechend aufzubewahren. Die maschinelle 
Auswertbarkeit in diesem Fall bezieht sich dann auch auf sämtliche Inhalte der PDF-Datei.“ 


 


6. Randziffer 127 wird wie folgt geändert: 


a) Im letzten Tiret wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 


b) Folgender Tiret wird angefügt: 


„- Sonstigen strukturierten Dateien (z. B. E-Rechnungen im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 3 
und 6 UStG).“ 


 


7. Randziffer 131 wird wie folgt gefasst: 


„Eingehende elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege müssen in dem 
Format aufbewahrt werden, in dem sie empfangen wurden (z. B. Rechnungen im XML-Format 
oder Kontoauszüge im PDF- oder Bildformat).  


Eine Umwandlung (Konvertierung) in ein anderes Format (z. B. MSG in PDF) ist unter den 
Voraussetzungen der Rz. 135 zulässig. Erfolgt eine Anreicherung der Bildinformationen, z. B. 
durch OCR (Beispiel: Erzeugung einer volltextrecherchierbaren PDF-Datei im 
Erfassungsprozess), sind die dadurch gewonnenen Informationen nach Verifikation und 
Korrektur ebenfalls aufzubewahren.  


Bei E-Rechnungen im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 3 und 6 UStG ist es ausreichend, wenn der 
strukturierte Teil aufbewahrt wird und insbesondere die Anforderungen dieses Schreibens erfüllt 
werden. Eine zusätzliche Aufbewahrung des menschenlesbaren Datenteils einer E-Rechnung ist 
nur dann erforderlich, wenn zusätzliche oder abweichende Informationen enthalten sind, die für 
die Besteuerung von Bedeutung sind (z. B. Buchungsvermerke oder qualifizierte elektronische 
Signaturen).“  


 


8. In Randziffer 133 werden die Wörter „als Textdokumente“ gestrichen. 
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9. Randziffer 166 wird wie folgt gefasst: 


„Mittelbarer Datenzugriff (Z2) 


Die Finanzbehörde kann vom Steuerpflichtigen auch verlangen, dass er an ihrer Stelle die 
aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten nach ihren Vorgaben maschinell auswertet 
oder von einem beauftragten Dritten maschinell auswerten lässt und der Finanzbehörde die 
Datenauswertung im maschinell auswertbaren Format zur Verfügung stellt oder anschließend 
einen Nur-Lesezugriff ermöglicht. Es kann nur eine maschinelle Auswertung unter Verwendung 
der im DV-System des Steuerpflichtigen oder des beauftragten Dritten vorhandenen 
Auswertungsmöglichkeiten verlangt werden.“ 


 


10. In Randziffer 175 Satz 1 wird nach den Wörtern „Hard- und Software“ das Wort „auch“ 
eingefügt. 


 


11. Nach Randziffer 184 wird folgende Randziffer 185 angefügt: 


„185 Die GoBD in der Fassung vom 14. Juli 2025 sind mit Wirkung vom 14. Juli 2025 
anzuwenden.“ 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  


 


Im Auftrag 


Die ses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


 








1/3 


BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 


- 2 BvL 15/14 - 
 
Treaty Override – Erledigung 


 


IM NAMEN DES VOLKES 


In dem Verfahren 
zur verfassungsrechtlichen Prüfung, 


 
 
1. ob § 50d Absatz 10 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes 2002 in der Fassung 
 des Jahressteuergesetzes 2009 gegen Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit  
 Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 25 des Grundgesetzes verstößt, weil hierdurch  
 Vergütungen im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 Halbsatz 2 des  
 Einkommensteuergesetzes (1997) – hier Zinsen für ein Gesellschafterdarlehen – 
 für Zwecke der Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung der Doppel- 
 besteuerung ausschließlich als Unternehmensgewinne gelten, obwohl das 
 Besteuerungsrecht für die Vergütungen in einem solchen Abkommen  
 völkerrechtlich dem anderen Vertragsstaat als dem Ansässigkeitsstaat des  
 Zahlungsempfängers zugewiesen wird (hier nach Art. 11 Abs. 1 DBA-Italien 1989) 
 und Deutschland lediglich ein Quellensteuerrecht zusteht (hier nach Art. 11 Abs. 2 
 DBA-Italien 1989), 
 
2. ob in gleicher Weise § 50d Absatz 10 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes 2009 
 in der Fassung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes gegen Artikel 2 Absatz 1 
 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 25 des Grundgesetzes verstößt,  
 weil hierdurch eine Vergütung im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 
 Halbsatz 2 des Einkommensteuergesetzes (1997) für Zwecke der Anwendung des 
 Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ebenfalls ausschließlich als 
 Teil des Unternehmensgewinns des vergütungsberechtigten Gesellschafters gilt, 
 
3. ob § 52 Absatz 59a Satz 8 des Einkommensteuergesetzes 2002 in der Fassung des  
 Jahressteuergesetzes 2009 nunmehr § 52 Absatz 59a Satz 11 des Einkommen- 
 steuergesetzes 2002 in der Fassung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes 
 und § 52 Absatz 59a Satz 10 des Einkommensteuergesetzes 2009 in der Fassung  
 des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes wegen Verstoßes gegen das  
 Rückwirkungsverbot (Art. 20 Abs. 3 GG) verfassungswidrig sind, 
 
- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs 


vom 11. Dezember 2013 - I R 4/13 - 
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hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat - 
 


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter 


Vizepräsidentin König, 


 Maidowski, 


 Langenfeld, 


 Wallrabenstein, 


 Fetzer, 


 Offenloch, 


 Frank, 


 Wöckel 


am 4. Juli 2025 beschlossen: 
 


Das Verfahren wird eingestellt. 


 


Gründ e:  


 


Der vorliegende Antrag auf konkrete Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG betrifft die 


Fragen, ob die Regelung des § 50d Abs. 10 Einkommensteuergesetz (EStG) über die Be-


handlung von Einkünften aus einer grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehung zwischen 


einer Mitunternehmerschaft und ihrem Mitunternehmer, ihre rückwirkende Einführung 


und ihre ebenfalls rückwirkende Nachbesserung verfassungskonform sind.  


Im Einvernehmen mit dem Senat hat die Berichterstatterin mit Schreiben vom 6. Mai 2025 


darauf hingewiesen, dass die Ausführungen des vorlegenden Senats zur Entscheidungser-


heblichkeit nicht den Darlegungsanforderungen des Art. 100 Abs. 1 GG, § 80 Abs. 2 Satz 1 


BVerfGG genügen dürften. Bei einer Normenkontrolle müsse die Entscheidungserheblich-


keit der vorgelegten Norm nicht nur zur Zeit der Aussetzung des Verfahrens gegeben sein, 


sondern auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fortbe-


stehen (vgl. BVerfGE 51, 161 <163 f.>; 85, 191 <203>; 108, 186 <209>; stRspr). Infolgedes-


sen erscheine eine Wahrung der Darlegungsanforderungen unter anderem deshalb zwei-


felhaft, weil jedenfalls nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs der im 


Ausgangsverfahren angegriffene Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststel-


lung betreffend die Einkünfte der inländischen GmbH & Co. KG bereits aus verfahrensrecht-


lichen Gründen aufzuheben sein dürfte. Denn in diesem seien die Feststellungen für ver-


schiedene Mitunternehmerschaften – nämlich der GmbH & Co. KG einerseits und einer in-


folge einer atypisch stillen Beteiligung am Handelsgewerbe der KG entstandenen atypisch 


stillen Gesellschaft andererseits – zusammengefasst worden. Eine solche Zusammenfas-


1 


2 







3/3 


sung sei jedoch nicht zulässig und führe zur vollständigen Aufhebung des betroffenen Fest-


stellungsbescheids (vgl. BFH, Urteile vom 19. November 2024 - VIII R 10/22 -, juris, 


Rn. 23 ff., 40; vom 7. November 2019 - IV R 9/18 -, juris, Rn. 22 ff.; vom 13. Oktober 2016 


- IV R 20/14 -, juris, Rn. 30 ff.; BFHE 252, 193 <197 ff. Rn. 22 ff.>). Auf die Frage der steuer-


lichen Behandlung der Zinseinkünfte des in Italien wohnenden atypisch stillen Gesellschaf-


ters und hiermit verbunden die Verfassungsgemäßheit des § 50d Abs. 10 EStG dürfte es da-


mit im Ausgangsverfahren nicht ankommen. 


Der Bundesfinanzhof hat auf diesen Hinweis seinen Aussetzungs- und Vorlagebeschluss 


mit Beschluss vom 4. Juni 2025 aufgehoben. 


 


Das vorlegende Gericht hat seinen Antrag, durch den das Verfahren eingeleitet wurde, 


zurückgenommen. Das Verfahren ist daher einzustellen (vgl. BVerfGE 147, 184). 


 
 


König  Maidowski  Langenfeld 


Wallrabenstein  Fetzer  Offenloch 


 Frank  Wöckel  
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-Bundesverfassungsgericht


PRESSEMITTEILUNG Nr. 62/2025 vom 17. Juli 2025 


Verfahren zur Zulässigkeit des rückwir­


kenden Treaty Override in§ Süd Abs. 


(Absatz) 10 EStG (Einkommensteuerge­


setz) nach Rücknahme der Richtervorlage 


eingestellt 


eeschluss vom 4. Juli 2025 - 2 Bvl 15/14 


Treaty Override - Erledigung 


Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der zweite Senat des 


Bundesverfassungsgerichts das Verfahren zu einer Richtervorlage des 


Bundesfinanzhofs eingestellt. Die Richtervorlage betraf mit der Regelung des§ Süd 


Abs. (Absatz) 10 Einkommensteuergesetz (EStG (Einkommensteuergesetz)) eine 


Vorschrift aus dem internationalen Steuerrecht. Gegenstand dieser Bestimmung ist 


die steuerliche Behandlung von Einkünften, die aus einer grenzüberschreitenden 


Geschäftsbeziehung zwischen einer Personengesellschaft und ihrem Gesellschafter 


erzielt werden. Für diese Einkünfte überschreibt der Gesetzgeber mit der Vorschrift 


des§ Süd Abs. (Absatz) 10 EStG (Einkommensteuergesetz) einseitig anderslautende 


Bestimmungen in den vom deutschen Staat geschlossenen 


Doppelbesteuerungsabkommen. Die im Jahr 2008 eingeführte und im Jahr 2013 


nachgebesserte Regelung findet in allen offenen Fällen und damit auch auf bereits 


abgeschlossene Sachverhalte Anwendung. 


Der 1. Senat des Bundesfinanzhofs hielt dieses Vorgehen in einem das Jahr 2000 


betreffenden Verfahren hinsichtlich des mit der Italienischen Republik bestehenden 


Doppelbesteuerungsabkommens (BGBl (Bundesgesetzblatt) 11 1990, 743 ff. 


(folgende)) für verfassungswidrig. Dementsprechend setzte er das bei ihm 







anhängige Verfahren mit Beschluss vom 11. Dezember 2013 aus und holte -


entsprechend seinem vorgehen in weiteren Verfahren aus dieser Zeit- eine 


Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sowohl über die 


Verfassungsmäßigkeit des in§ Süd Abs. (Absatz) 10 EStG (Einkommensteuergesetz) 


vorgesehenen Treaty Override selbst als auch dessen Einführung und Nachbesserung 


jeweils mit Wirkung für die Vergangenheit ein. 


Im Einvernehmen mit dem Senat hat die Berichterstatterin darauf hingewiesen, dass 


die Ausführungen des vorlegenden Senats des Bundesfinanzhofs zur 


Entscheidungserheblichkeit der vom 1. Senat des Bundesfinanzhofs für 


verfassungswidrig erachteten Vorschriften nicht den Darlegungsanforderungen des 


Art. (Artikel) 100 Abs. (Absatz) 1 Grundgesetz,§ 80 Abs. (Absatz) 2 Satz 1 


Bundesverfassungsgerichtsgesetz genügen dürften. Denn die im Ausgangsverfahren 


erhobene Klage richte sich gegen einen Bescheid über die gesonderte und 


einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlage für eine GmbH (Gesellschaft 


mit beschränkter Haftung) & Co. (Compagnie) KG (Kommanditgesellschaft), in den 


auch Feststellungen betreffend eine atypisch stille Beteiligung weiterer Personen 


am Geschäftsbetrieb der Kommanditgesellschaft mit aufgenommen worden seien. 


Ein solches Vorgehen sei aber jedenfalls nach der jüngeren Rechtsprechung des 


Bundesfinanzhofs verfahrensrechtlich nicht zulässig und führe zur Aufhebung des 


angegriffenen Bescheids. Auf die Anwendung und damit verbunden auf die 


Verfassungsmäßigkeit des§ Süd Abs. (Absatz) 10 EStG (Einkommensteuergesetz) 


komme es folglich im Ausgangsverfahren nicht an. 


Der Bundesfinanzhof hat auf diesen Hinweis seinen Aussetzungs- und 


Vorlagebeschluss aufgehoben. Der zweite Senat hat infolgedessen das Verfahren 


der konkreten Normenkontrolle eingestellt. 








EuGH-Vorlage vom 22. Mai 2025, V R 22/23
Beihilfeprüfung und steuerrechtliche Gemeinnützigkeit von Servicekörperschaften


ECLI:DE:BFH:2025:VE.220525.VR22.23.0


BFH V. Senat


AEUV Art 107 Abs 1, AEUV Art 108 Abs 3, AO § 57 Abs 1, AO § 57 Abs 3, AO § 64 Abs 1, AO § 65, KStG § 5 Abs 1 Nr 9,
GewStG § 3 Nr 6, UStG § 12 Abs 2 Nr 8 Buchst 1, EGV 794/2004 Art 4 Abs 1, AO § 51, AO §§ 51ff, JStG 2020 , EGRL
112/2006 Art 98 Abs 2, EGRL 112/2006 Anh 3 Nr 15, EUV 2015/1589 Art 1 Buchst c


vorgehend FG Hamburg, 26. September 2023, Az: 5 K 11/23


Leitsätze


Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) werden folgende Fragen zur Auslegung von Art. 107 und Art. 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon zur Änderung des
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (AEUV) in Bezug auf
gemeinnützigkeitsrechtliche Steuervergünstigungen im nationalen Recht (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung) vorgelegt:


1. Ist Art. 107 Abs. 1 AEUV dahingehend auszulegen, dass eine unter diese Vorschrift fallende staatliche Beihilfe vorliegt,
wenn einer Körperschaft nach einer nationalen Regelung für eine wirtschaftliche Tätigkeit die Steuerbegünstigung eines
Zweckbetriebs auch dann zusteht, wenn sie ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nicht unmittelbar selbst
zu verwirklichen hat, sondern diese Zwecke satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit einer anderen
steuerbegünstigten Körperschaft verfolgen kann, so dass sie als Servicekörperschaft an diese andere Körperschaft
steuerbegünstigt Leistungen jeglicher Art im Wettbewerb zu nicht steuerbegünstigten Leistungsanbietern erbringen
kann?


2. Steht es dem hierfür erforderlichen selektiven Vorteil entgegen, dass die Servicekörperschaft
gemeinnützigkeitsrechtlichen Beschränkungen insbesondere im Hinblick auf Mittelverwendung und Vermögensbindung
unterliegt?


3. Bei Bejahung der Beihilfe: Ist Art. 108 Abs. 3 AEUV dahingehend auszulegen, dass eine dieser Vorschrift unterliegende
Umgestaltung einer Beihilfe vorliegt, wenn das nationale Recht zwar bereits vor dem 01.01.1958 eine
Steuerbegünstigung für wirtschaftliche Tätigkeiten als Zweckbetrieb vorsah, der Anwendungsbereich dieser
Steuerbegünstigung aber danach in der Weise erweitert wurde, dass eine Servicekörperschaft an andere
steuerbegünstigte Körperschaften steuerbegünstigt Leistungen jeglicher Art im Wettbewerb zu nicht steuerbegünstigten
Leistungsanbietern erbringen kann?


Tenor


I. Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) werden folgende Fragen zur Auslegung von Art. 107 und Art. 108
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon zur Änderung
des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (AEUV) in
Bezug auf gemeinnützigkeitsrechtliche Steuervergünstigungen im nationalen Recht (§§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung) vorgelegt:
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1. Ist Art. 107 Abs. 1 AEUV dahingehend auszulegen, dass eine unter diese Vorschrift fallende staatliche Beihilfe
vorliegt, wenn einer Körperschaft nach einer nationalen Regelung für eine wirtschaftliche Tätigkeit die
Steuerbegünstigung eines Zweckbetriebs auch dann zusteht, wenn sie ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen
Zwecke nicht unmittelbar selbst zu verwirklichen hat, sondern diese Zwecke satzungsgemäß durch planmäßiges
Zusammenwirken mit einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft verfolgen kann, so dass sie als
Servicekörperschaft an diese andere Körperschaft steuerbegünstigt Leistungen jeglicher Art im Wettbewerb zu nicht
steuerbegünstigten Leistungsanbietern erbringen kann?


2. Steht es dem hierfür erforderlichen selektiven Vorteil entgegen, dass die Servicekörperschaft
gemeinnützigkeitsrechtlichen Beschränkungen insbesondere im Hinblick auf Mittelverwendung und
Vermögensbindung unterliegt?


3. Bei Bejahung der Beihilfe: Ist Art. 108 Abs. 3 AEUV dahingehend auszulegen, dass eine dieser Vorschrift unterliegende
Umgestaltung einer Beihilfe vorliegt, wenn das nationale Recht zwar bereits vor dem 01.01.1958 eine
Steuerbegünstigung für wirtschaftliche Tätigkeiten als Zweckbetrieb vorsah, der Anwendungsbereich dieser
Steuerbegünstigung aber danach in der Weise erweitert wurde, dass eine Servicekörperschaft an andere
steuerbegünstigte Körperschaften steuerbegünstigt Leistungen jeglicher Art im Wettbewerb zu nicht
steuerbegünstigten Leistungsanbietern erbringen kann?


II. Das Revisionsverfahren wird bis zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) wurde im Februar 2022 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH) in der Rechtsform einer haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft mit dem Zweck gegründet,
Dienstleistungen im Bereich der Finanzbuchhaltung und des Rechnungswesens gegenüber der I-Stiftung (Stiftung)
gegen Vergütung zu erbringen. Diese Leistungen hatte die Stiftung zuvor von einem Dritten bezogen. Die Klägerin
übernahm bei ihrer Gründung keinerlei Vermögenswerte der Stiftung.


1


Ausweislich ihres Gesellschaftsvertrags verfolgt die Klägerin ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und
mildtätige Zwecke durch die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege, sowie durch die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, weiter durch die Förderung der
Wissenschaft und Forschung, wie auch durch die Förderung der Bildung und schließlich durch die Förderung von
Kunst und Kultur. Diese Zwecke werden laut Gesellschaftsvertrag der Klägerin durch planmäßiges
Zusammenwirken mit der Stiftung in Form der Erbringung der oben genannten Dienstleistungen verwirklicht.


2


Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar dieselben steuerbegünstigten Zwecke wie die Klägerin und ist
als steuerbegünstigt anerkannt. In der Satzung der Stiftung wird das planmäßige Zusammenwirken (Kooperation)
mit der Klägerin nicht erwähnt.


3


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) stellte zunächst mit Bescheid vom 17.03.2022 nach § 60a
Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) gesondert fest, dass der Gesellschaftsvertrag der Klägerin die Anforderungen an
die formelle Satzungsmäßigkeit im Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts erfülle. Nachfolgend hob das FA diesen
Bescheid allerdings mit Wirkung ab dem 17.03.2022 auf, da die durch das Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) vom
21.12.2020 (Bundesgesetzblatt ‑‑BGBl‑‑ I 2020, 3096) mit Wirkung vom 29.12.2020 neu eingeführte Vorschrift des
§ 57 Abs. 3 AO in Verbindung mit (i.V.m.) einer das FA bindenden Verwaltungsanweisung erfordere, dass die
Körperschaft, mit der kooperiert werde, und die Art und Weise der Kooperation in den Satzungen beider
Körperschaften bezeichnet würden (sogenanntes doppeltes Satzungserfordernis), was in der Satzung der Stiftung
nicht der Fall sei. Mit ihrem hiergegen gerichteten Einspruch rügte die Klägerin die Anwendung des doppelten
Satzungserfordernisses, das sich ausschließlich aus einer rein internen Verwaltungsanweisung ergebe, die keine
über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechtspflicht begründen könne. Das FA änderte im
Einspruchsverfahren den Aufhebungsbescheid dahingehend, dass die Aufhebung mit Wirkung ab dem 01.01.2023
erfolge, und wies danach den Einspruch zurück.


4


Das Finanzgericht (FG) gab der anschließenden Klage statt. Die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die
Gemeinnützigkeit seien erfüllt. Insbesondere müsse die Kooperation nach dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck
des § 57 Abs. 3 AO nicht im Sinne eines doppelten Satzungserfordernisses in die Satzung der Stiftung


5
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Entscheidungsgründe


II.


aufgenommen werden. Unionsrechtlich sei die Regelung des § 57 Abs. 3 AO lediglich eine unbeachtliche Änderung
einer "Altbeihilfe", die nicht dem Durchführungsverbot unterliege. Die Vorschrift erleichtere lediglich die
Kooperation zwischen (bereits bisher steuerbegünstigten) Körperschaften sowie die Auslagerung von
Serviceleistungen, ohne den Umfang der steuerlichen Begünstigung zu erweitern.


Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es eine Verletzung materiellen Rechts geltend macht.6


Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat auf Aufforderung nach § 79 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, § 121 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) als auskunftsverpflichtete Behörde im Revisionsverfahren gemäß § 121 Satz 1 i.V.m.
§ 86 Abs. 1 FGO mitgeteilt, dass die Bundesregierung die Kommission nicht nach Art. 108 Abs. 3 Satz 1 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung (i.d.F.) des Vertrags von Lissabon zur Änderung des
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (AEUV) über
die mit dem Jahressteuergesetz 2020 eingeführte Regelung des § 57 Abs. 3 Satz 1 und 2 AO unterrichtet habe.
Äußerungen der Kommission zu dieser Norm lägen der Bundesregierung nicht vor. Ergänzend teilte das BMF mit,
dass weder eine Notifizierung noch ein informelles Herantreten an die Kommission erforderlich gewesen sei. Die
Förderung von Unternehmen nach dem Konzept der Gemeinnützigkeit durch die Befreiung insbesondere von der
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer erfolge beihilfefrei, da gemeinnützige Unternehmen in rechtlicher und
tatsächlicher Hinsicht nicht mit anderen Unternehmen vergleichbar seien. § 57 Abs. 3 AO führe zudem zu keiner
Änderung des bestehenden Gemeinnützigkeitskonzepts. Der Gedanke des planmäßigen Zusammenwirkens sei
bereits vor Einführung des § 57 Abs. 3 AO bekannt und rechtlich möglich gewesen. Insofern handele es sich bei § 57
Abs. 3 AO allenfalls um eine Konkretisierung einer bestehenden Beihilfe.


7


Der Senat legt dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die in der Entscheidungsformel bezeichneten
Rechtsfragen zur Auslegung von Art. 107 Abs. 1 und Art. 108 Abs. 3 AEUV zur Vorabentscheidung vor und setzt das
Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH aus.


8


1. Rechtlicher Rahmen9


a) Unionsrecht10


Zum Beihilferecht enthält das Unionsrecht insbesondere folgende Regelungen:11


Art. 107 Abs. 1 AEUV:


"Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte
Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen."


12


Art. 108 Abs. 3 AEUV:


"Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig
unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein derartiges Vorhaben nach Artikel 107
mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der
betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kommission einen
abschließenden Beschluss erlassen hat."


Art. 1 Buchst. b Ziff. i und Art. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13.07.2015 über
besondere Vorschriften für die Anwendung von Art. 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(Verordnung (EU) 2015/1589), die die Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22.03.1999 über besondere
Vorschriften für die Anwendung von Art. 93 des EG-Vertrags aufgehoben hat:


"b) 'bestehende Beihilfen'


13
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      i) (…) alle Beihilfen, die vor Inkrafttreten des AEUV in dem entsprechenden Mitgliedstaat bestanden, also
Beihilferegelungen und Einzelbeihilfen, die vor Inkrafttreten des AEUV in dem entsprechenden Mitgliedstaat
eingeführt worden sind und auch nach dessen Inkrafttreten noch anwendbar sind;


 c) 'neue Beihilfen' alle Beihilfen, also Beihilferegelungen und Einzelbeihilfen, die keine bestehenden Beihilfen
sind, einschließlich Änderungen bestehender Beihilfen;"


Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21.04.2004 zur Durchführung der Verordnung
(EU) 2015/1589 (Verordnung (EG) Nr. 794/2004), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU)
2025/905 der Kommission vom 12.05.2025 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 794/2004
(Durchführungsverordnung (EU) 2025/905):


"Für den Zweck von Artikel 1 Buchstabe c) der Verordnung (EU) 2015/1589 ist die Änderung einer bestehenden
Beihilfe jede Änderung, außer einer Änderung rein formaler oder verwaltungstechnischer Art, die keinen Einfluss
auf die Würdigung der Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt haben kann. Eine
Erhöhung der Ausgangsmittel für eine genehmigte oder auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 für
mit dem Binnenmarkt vereinbar erachtete bestehende Beihilfe um bis zu 20 % wird jedoch nicht als Änderung einer
bestehenden Beihilfe angesehen."


In Bezug auf die Mehrwertsteuer ist folgende Regelung von Bedeutung:


Art. 98 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (Mehrwertsteuersystemrichtlinie ‑‑MwStSystRL‑‑):


"Die ermäßigten Steuersätze werden als Prozentsatz der Bemessungsgrundlage festgesetzt, der mindestens 5 %
betragen muss und nur auf die in Anhang III aufgeführten Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen
angewandt werden darf."


14


Anhang III Nr. 15 MwStSystRL - Verzeichnis der Lieferung von Gegenständen und Dienstleistungen, auf die
ermäßigte Steuersätze und die Steuerbefreiung mit Recht auf Vorsteuerabzug gemäß Art. 98 angewandt werden
können:


"Lieferung von Gegenständen und Erbringung von Dienstleistungen durch gemeinnützige Organisationen, die sich
für wohltätige Zwecke und im Bereich der sozialen Sicherheit wie von den Mitgliedstaaten definiert einsetzen und
die von den Mitgliedstaaten als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannt werden, soweit sie nicht gemäß
den Artikeln 132, 135 und 136 von der Steuer befreit sind;"


15


b) Geltendes nationales Recht16


aa) Allgemeine Vorschriften zum Gemeinnützigkeitsrecht17


Das im Streitfall anzuwendende nationale Recht enthält zur Gemeinnützigkeit folgende Regelungen:18


§ 14 Satz 1 und 2 AO:


"Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere
wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht. Die
Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich."


19


§ 51 Abs. 1 Satz 1 und 2 AO:


"Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gelten die folgenden
Vorschriften. Unter Körperschaften sind die Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im
Sinne des Körperschaftsteuergesetzes zu verstehen."


20


§ 55 Abs. 1 AO:


"Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke - zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke - verfolgt werden und wenn die folgenden
Voraussetzungen gegeben sind:


21
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1. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder oder
Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser Vorschriften) dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. Die Körperschaft darf ihre
Mittel weder für die unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien
verwenden.


2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft nicht mehr
als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten.


3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.


4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks darf das Vermögen
der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den
Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden
(Grundsatz der Vermögensbindung). Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Vermögen einer anderen
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte
Zwecke übertragen werden soll.


5. Die Körperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des § 62 grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die
Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. Eine
zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in den auf den Zufluss folgenden zwei
Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Satz 1 gilt nicht für Körperschaften mit jährlichen Einnahmen von nicht mehr als 45 000 Euro."


§ 57 Abs. 1 und 3 AO:


"(1) Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke, wenn sie selbst diese
Zwecke verwirklicht. Das kann auch durch Hilfspersonen geschehen, wenn nach den Umständen des Falls,
insbesondere nach den rechtlichen und tatsächlichen Beziehungen, die zwischen der Körperschaft und der
Hilfsperson bestehen, das Wirken der Hilfsperson wie eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist.


(3) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1
Satz 1, wenn sie satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft,
die im Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten Zweck verwirklicht. Die §§ 14
sowie 65 bis 68 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass für das Vorliegen der Eigenschaft als Zweckbetrieb bei der
jeweiligen Körperschaft die Tätigkeiten der nach Satz 1 zusammenwirkenden Körperschaften zusammenzufassen
sind."
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§ 58 Nr. 1 AO:


"Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass


1. eine Körperschaft einer anderen Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Mittel für
die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke zuwendet. Mittel sind sämtliche Vermögenswerte der
Körperschaft. Die Zuwendung von Mitteln an eine beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft
des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst steuerbegünstigt ist. Beabsichtigt die Körperschaft, als
einzige Art der Zweckverwirklichung Mittel anderen Körperschaften oder juristischen Personen des öffentlichen
Rechts zuzuwenden, ist die Mittelweitergabe als Art der Zweckverwirklichung in der Satzung zu benennen,"


23


§ 59 AO:


"Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn sich aus der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen
Verfassung (Satzung im Sinne dieser Vorschriften) ergibt, welchen Zweck die Körperschaft verfolgt, dass dieser
Zweck den Anforderungen der §§ 52 bis 55 entspricht und dass er ausschließlich und unmittelbar verfolgt wird; die
tatsächliche Geschäftsführung muss diesen Satzungsbestimmungen entsprechen."
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§ 60 Abs. 1 Satz 1 AO:


"Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so genau bestimmt sein, dass auf Grund der Satzung
geprüft werden kann, ob die satzungsmäßigen Voraussetzungen für Steuervergünstigungen gegeben sind."


25


§ 60a Abs. 1 AO:


"Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 wird gesondert festgestellt.
Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit ist für die Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die
Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen, bindend."


26


§ 61 Abs. 1 AO:


"Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung (§ 55 Absatz 1 Nummer 4) liegt vor, wenn der Zweck, für den das
Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks verwendet
werden soll, in der Satzung so genau bestimmt ist, dass auf Grund der Satzung geprüft werden kann, ob der
Verwendungszweck steuerbegünstigt ist."


27


§ 63 Abs. 1 AO:


"Die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft muss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der
steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen entsprechen, die die Satzung über die
Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält."


28


§ 64 Abs. 1 AO:


"Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14)
unterhalten wird, so verliert die Körperschaft die Steuervergünstigung für die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden
Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze, Vermögen), soweit der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein
Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist."
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§ 65 AO:


"Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn


1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen,


2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können und


3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in
größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist."


30


bb) Steuerbegünstigungen gemeinnütziger Körperschaften nach Einzelsteuergesetzen31


Das nationale Recht enthält folgende Steuerbegünstigungen:32


§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG):


"Von der Körperschaftsteuer sind befreit (…)
9. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft
oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). Wird ein
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, ist die Steuerbefreiung insoweit ausgeschlossen."


33


§ 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG):


"Von der Gewerbesteuer sind befreit (…)
6. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft
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oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). Wird ein
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb - ausgenommen Land- und Forstwirtschaft - unterhalten, ist die Steuerfreiheit
insoweit ausgeschlossen;"


§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes (UStG) in der durch das Wachstumschancengesetz vom
27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geänderten Fassung:


"Die Steuer ermäßigt sich auf sieben Prozent für die folgenden Umsätze: (…)
8. a) die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). Das gilt nicht für Leistungen, die im Rahmen eines
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ausgeführt werden. Für Leistungen, die im Rahmen eines in den §§ 66 bis 68 der
Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetriebs ausgeführt werden, gilt Satz 1 nur, wenn der Zweckbetrieb nicht in
erster Linie der Erzielung zusätzlicher Einnahmen durch die Ausführung von Umsätzen dient, die in unmittelbarem
Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden Leistungen anderer Unternehmer ausgeführt werden,
oder wenn die Körperschaft mit diesen Leistungen ihrer in den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung bezeichneten
Zweckbetriebe ihre steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht. Körperschaften verwirklichen
mit ihren in den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetrieben ihre steuerbegünstigten
satzungsgemäßen Zwecke selbst, wenn die Leistungsempfänger oder an der Leistungserbringung beteiligte
Personen vom steuerbegünstigten Zweck der Einrichtung erfasst werden,"


35


c) Nationales Recht vor Inkrafttreten des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft36


Das nationale Recht enthielt beim Inkrafttreten des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft zur Gemeinnützigkeit insbesondere folgende Regelungen:


37


§ 5 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 24.12.1953
(Gemeinnützigkeitsverordnung ‑‑GemV‑‑):


"Sind die Voraussetzungen für steuerliche Vergünstigungen im übrigen gegeben, so werden diese nicht dadurch
ausgeschlossen, daß
1. eine Körperschaft ihre Mittel nicht nur für ihre eigenen satzungsmäßigen Zwecke (Hauptzwecke) verwendet,
sondern daneben auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer
mit sozialen Aufgaben besonders betrauten öffentlichen Behörde zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken
zuwendet;"


38


§ 6 Abs. 1 und 2 GemV:


"(1) Unterhält eine Körperschaft, bei der die Voraussetzungen für steuerliche Vergünstigungen im übrigen gegeben
sind, einen Gewerbebetrieb, einen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einen sonstigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb, so ist sie lediglich mit den Werten (Vermögen und Einkünften), die zu diesen Betrieben gehören,
steuerpflichtig, soweit sich nicht aus den §§ 7 bis 10 etwas anderes ergibt.


(2) Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder
andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht.
Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich."


39


§ 7 Abs. 1 GemV:


"Eine steuerbegünstigte Körperschaft ist mit den Werten, die zu einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 6 Abs. 1,
2) gehören, nicht steuerpflichtig, wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient,
die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen, wenn diese Zwecke nur durch
ihn erreicht werden können und wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu steuerpflichtigen Betrieben derselben
oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten
Zwecke unvermeidbar ist (steuerlich unschädlicher Geschäftsbetrieb)."


40


§ 11 Abs. 1 und 2 GemV:


"(1) Die Voraussetzungen für steuerliche Vergünstigungen sind nicht erfüllt, wenn die zu begünstigenden Zwecke
nur mittelbar verwirklicht werden.
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(2) Bei einer Körperschaft ist die Voraussetzung der Unmittelbarkeit erfüllt, wenn sie selbst einen oder mehrere der
steuerbegünstigten Zwecke verwirklicht. Dies kann auch durch Hilfspersonen (natürliche Personen oder
Körperschaften) geschehen, wenn nach den Umständen des Falles, insbesondere nach den rechtlichen und
tatsächlichen Beziehungen, die zwischen der Körperschaft und den Hilfspersonen bestehen, das Wirken der
Hilfsperson wie eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist."


2. Ausgangslage nach nationalem Recht42


a) Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe43


Die Steuerbegünstigungen für Körperschaften nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6 GewStG und § 12 Abs. 2 Nr. 8
Buchst. a UStG setzen eine steuerbegünstigte Zweckverfolgung gemäß §§ 51 bis 68 AO voraus. Grundlegende
Voraussetzung für die Steuerbegünstigungen ist nach diesen Vorschriften, dass eine Körperschaft ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt.
Körperschaften sind die Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des
Körperschaftsteuergesetzes (§ 51 Abs. 1 Satz 2 AO).


44


Zwar besteht zugunsten der steuerbegünstigten Körperschaften keine Steuerbegünstigung, soweit diese
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (§ 14 AO) unterhalten. Indes werden die Steuerbefreiungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG und § 3 Nr. 6 GewStG sowie die Besteuerung von Leistungen mit dem ermäßigten Steuersatz nach § 12 Abs. 2
Nr. 8 Buchst. a UStG gemäß § 64 Abs. 1 AO doch gewährt, wenn es sich bei dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
um einen Zweckbetrieb nach den §§ 65 bis 68 AO handelt.


45


b) Änderung durch das Jahressteuergesetz 202046


aa) Bisherige Regelung zur Unmittelbarkeit47


Die vorstehenden Steuerbegünstigungen für den Zweckbetrieb kann eine Körperschaft nur in Anspruch nehmen,
wenn sie ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke unmittelbar verfolgt.


48


Dies setzt gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 AO voraus, dass die Körperschaft diese Zwecke selbst verwirklicht. Dabei kann
sie sich auch einer Hilfsperson bedienen (§ 57 Abs. 1 Satz 2 AO), die aber ihrerseits die Steuerbegünstigung für
beispielsweise gemeinnützige Zwecke nur in Anspruch nehmen kann, wenn sie selbst die Voraussetzungen der
§§ 51 ff. AO erfüllt. Unterstützt die Hilfsperson mit ihrer Tätigkeit lediglich die steuerbegünstigte Tätigkeit einer
anderen Körperschaft, ohne selbst eigene steuerbegünstigte Ziele zu verfolgen, reicht dies für eine
Steuerbegünstigung der Hilfsperson nicht aus, da die Hilfsperson dann nur mittelbar steuerbefreite Zwecke verfolgt
(Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 06.02.2013 - I R 59/11, BFHE 241, 101, BStBl II 2013, 603, Rz 20).


49


Diese Regelung führte bislang dazu, dass etwa ein gemeinnütziger Krankenhausträger im Rahmen seines
Zweckbetriebs "Krankenhaus" (§ 67 AO) auch eine Wäscherei selbst steuerbegünstigt betreiben konnte. Sofern er
die Leistungen eines gewerblichen Wäschereibetreibers als Dienstleister in Anspruch nahm, musste der
Wäschereibetreiber seine Einkünfte dagegen ‑‑anders als eine steuerbegünstigte Körperschaft‑‑ nach dem
Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuergesetz versteuern; seine Leistungen unterlagen dem Regelsteuersatz der
Umsatzsteuer. Es war auch nicht möglich, dass der steuerbegünstigte Krankenhausbetreiber die Wäscherei auf eine
andere Körperschaft ausgliederte, die sodann ihrerseits die Steuerbegünstigung für Gemeinnützigkeit in Anspruch
nehmen konnte, da die andere Körperschaft die steuerbegünstigten Zwecke der ausgliedernden Körperschaft nur
mittelbar und nicht unmittelbar förderte (Drucksachen des Deutschen Bundestages ‑‑BTDrucks‑‑ 19/25160, S. 202;
siehe auch ‑‑s.a.‑‑ Jachmann-Michel/Liebl, Der Betriebs-Berater 2022, 535, 541).


50


bb) Geänderte Regelung zur Unmittelbarkeit51


(1) Das Unmittelbarkeitserfordernis des § 57 Abs. 1 AO ist durch die Einfügung des § 57 Abs. 3 AO durch Art. 27
Nr. 11 JStG 2020 dahingehend verändert worden, dass es unter erleichterten Bedingungen erfüllt werden kann.


52


Nunmehr verfolgt eine Körperschaft ihre steuerbegünstigten Zwecke nach § 57 Abs. 3 Satz 1 AO auch dann
unmittelbar, wenn sie satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren
Körperschaft, die im Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllt, einen steuerbegünstigten Zweck
verwirklicht. Erklärtes Ziel des Gesetzgebers war es, Körperschaften zu ermöglichen, steuerbegünstigt arbeitsteilig
vorzugehen, um gemeinsam einen steuerbegünstigten Zweck zu verwirklichen (BTDrucks 19/25160, S. 202). Durch
den ‑‑neu eingefügten‑‑ § 57 Abs. 3 Satz 2 AO sollten zudem Leistungen, die in Verwirklichung des gemeinsamen
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Zwecks im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgen, innerhalb eines steuerbegünstigten
Zweckbetriebs erbracht werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 65 ff. AO erfüllt sind (BTDrucks
19/25160, S. 202). Für die Prüfung, ob ein steuerbegünstigter Zweckbetrieb vorliegt, ist danach auf die ausgeübten
Tätigkeiten der beteiligten Körperschaften in ihrer Gesamtheit abzustellen. Tätigkeiten werden damit auch dann
noch in Verwirklichung des gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks und damit im Rahmen eines Zweckbetriebs
erbracht, wenn sie, sofern sie alle von einer Körperschaft ausgeübt worden wären, dem steuerbegünstigten Bereich
(Zweckbetrieb oder ideelle Tätigkeit) zugeordnet werden können (vergleiche ‑‑vgl.‑‑ allgemein Exner, Zeitschrift für
das Recht der Non Profit Organisationen ‑‑npoR‑‑ 2021, 63, 67 f.).


(2) Der Begriff des "planmäßigen Zusammenwirkens" setzt keine gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen den
Körperschaften voraus (vgl. Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl., Rz 4.74; Jachmann-
Michel, juris - Die Monatszeitschrift ‑‑jM‑‑ 2021, 388, 390). Der Normzweck ‑‑die Erleichterung von Kooperationen
im gemeinnützigen Sektor durch die Verhinderung oder Ermäßigung der Besteuerung bei der Ausgliederung von
Serviceleistungen‑‑ kann jegliche Art von Leistungen und damit auch reine Verwaltungstätigkeiten umfassen (wie
zum Beispiel ‑‑z.B.‑‑ Service- und Dienstleistungen im Bereich der Finanzbuchhaltung und des Rechnungswesens,
vgl. Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl., Rz 4.74; Strahl, Kölner Steuerdialog 2021,
22314, 22320; Kirchhain, npoR 2021, 235, 237; Exner, npoR 2021, 63, 67; Jachmann-Michel, jM 2021, 388, 390;
Anwendungserlass zur Abgabenordnung zu § 57 Abs. 3 Nr. 11).


54


(3) Der Servicekörperschaft (zum Begriff vgl. Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl.,
Rz 4.71) wird unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 3 AO die unmittelbar auf die Verfolgung eines
steuerbegünstigten Zwecks gerichtete Tätigkeit einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft zugerechnet (vgl.
Jachmann-Michel, jM 2021, 388, 389), obwohl sie mit dem Erbringen ihrer "marktgängigen" Leistungen in
Wettbewerb zu anderen Dienstleistern tritt. Im Ergebnis ermöglicht § 57 Abs. 3 AO, dass rechtlich selbständige
Servicekörperschaften, die "marktgängige" Leistungen erbringen, die typischerweise auch von
privatwirtschaftlichen, nicht begünstigten Unternehmen angeboten werden und selbst keine eigenen operativen
Beiträge zur Verwirklichung satzungsmäßiger steuerbegünstigter Zwecke leisten, diese "marktgängigen" Leistungen
im Rahmen eines steuerbegünstigten Zweckbetriebs erbringen können (vgl. Unger in Gosch, AO § 57 Rz 48 und 50).
Da diese Leistungen beliebiger Art sein können, kann auch die in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat
angesprochene Stromlieferung im planmäßigen Zusammenwirken mit einer steuerbegünstigten Körperschaft den
Steuerbegünstigungen unterliegen. Dies kann bei der Umsatzsteuer im Fall des Stromeinkaufs und -verkaufs ebenso
wie bei anderen Einkaufs- und Verkaufstätigkeiten sogar zu dauerhaften Steuererstattungen führen.


55


Auf dieser Grundlage kann nunmehr auch ein Wäschereibetrieb an ein Krankenhaus Wäschereileistungen im
Gegensatz zur früheren Rechtslage steuerbegünstigt erbringen (BTDrucks 19/25160, S. 202 zum Fall der
Ausgliederung). Die Steuerbegünstigung des Zweckbetriebs entfällt nach den oben unter II.2.b bb (2) ausgeführten
Maßstäben selbst dann nicht, wenn eine Wäscherei-GmbH mit allen Krankenhäusern einer Region planmäßig im
Sinne des § 57 Abs. 3 AO zusammenwirkt, obwohl eine solche "Groß-Wäscherei-GmbH" möglicherweise
marktverdrängend in den Wettbewerb eingreift.


56


(4) Der Streitfall verdeutlicht dies. Die Klägerin beabsichtigt, Dienstleistungen im Bereich der Finanzbuchhaltung
und des Rechnungswesens gegenüber der gemeinnützigen Stiftung gegen Vergütung zu erbringen. Bis zur
Neuregelung durch das Jahressteuergesetz 2020 konnte die Klägerin für diese Leistungen, die im Rahmen eines
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erbracht werden, die Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe nicht in Anspruch
nehmen. Denn dies hätte erfordert, dass die Klägerin ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke unmittelbar
verfolgt, wofür sie gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 AO diese Zwecke selbst zu verwirklichen hat. Dies war nach der alten
Rechtslage zu verneinen, da die Klägerin keine eigenen steuerbegünstigte Zwecke, sondern nur die der Stiftung
verfolgt. Daher unterlagen nach der alten Rechtslage die Einkünfte der Klägerin aus ihrer Tätigkeit für die Stiftung
der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer und ihre Umsätze bei der Umsatzsteuer dem Regelsteuersatz.


57


Aufgrund der Anwendung von § 57 Abs. 3 AO reicht es demgegenüber aus, dass die Klägerin ihre
steuerbegünstigten Zwecke satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit der gemeinnützigen Stiftung
verwirklicht. Unterhält die Stiftung einen Zweckbetrieb nach den §§ 66 bis 68 AO, wird dieser
Zweckbetriebstatbestand auch auf die Tätigkeit der Klägerin angewendet. Unterhält die Stiftung entsprechend den
Feststellungen des FG keinen Zweckbetrieb nach den §§ 66 bis 68 AO, ist die Tätigkeit der Klägerin nach der
gesetzgeberischen Konzeption der Neuregelung als Zweckbetrieb nach § 65 AO anzusehen (vgl. zur entgeltlichen
Erbringung von Serviceleistungen für die ideelle Sphäre der Empfängerkörperschaft Hüttemann,
Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl., Rz 4.78). Unabhängig davon, nach welcher Vorschrift ein
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Zweckbetrieb der Klägerin vorliegt, sind ihre Einkünfte nunmehr von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer
befreit und ist sie nunmehr ‑‑im Grundsatz‑‑ berechtigt, auf ihre Umsätze den ermäßigten Steuersatz anzuwenden.


3. Beihilferechtliche Beurteilung59


a) Beihilfe nach Art. 107 Abs. 1 AEUV60


§ 57 Abs. 3 AO ist am Maßstab des Beihilferechts zu messen.61


aa) Begünstigtes Unternehmen62


Der Begriff des (begünstigten) Unternehmens im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV umfasst jede eine wirtschaftliche
Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung (vgl. z.B. EuGH-Urteil
Cassa di Risparmio di Firenze vom 10.01.2006 - C-222/04, EU:C:2006:8). Die Einstufung einer bestimmten Einheit
als Unternehmen hängt damit vollständig von der Art ihrer Tätigkeiten ab. Daher ist die Anwendung der
Beihilfevorschriften nicht davon abhängig, ob die Einheit zur Erzielung von Gewinnen gegründet wurde.


63


bb) EuGH-Rechtsprechung64


Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH verlangt die Einstufung einer nationalen Maßnahme als "staatliche
Beihilfe" im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV weiterhin, dass weitere Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens muss es
sich um eine staatliche Maßnahme oder eine Maßnahme unter Inanspruchnahme staatlicher Mittel handeln.
Zweitens muss die Maßnahme geeignet sein, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Drittens
muss dem Begünstigten durch sie ein selektiver Vorteil gewährt werden. Viertens muss sie den Wettbewerb
verfälschen oder zu verfälschen drohen (EuGH-Urteile Prezydent Miasta Mielca vom 29.04.2025 - C-453/23,
EU:C:2025:285, Rz 36; A-Brauerei vom 19.12.2018 - C-374/17, EU:C:2018:1024, Rz 19 und Kommission/World Duty
Free Group u.a. vom 21.12.2016 - C-20/15 P und C-21/15 P, EU:C:2016:981, Rz 53).


65


b) Beurteilung im Streitfall66


Bei der vom nationalen Gericht vorzunehmenden Prüfung, ob eine nationale Regelung als Beihilfe anzusehen ist
(EuGH-Urteile Transalpine Ölleitung in Österreich vom 05.10.2006 - C-368/04, EU:C:2006:644, Rz 39; Lucchini vom
18.07.2007 - C-119/05, EU:C:2007:434, Rz 50 und Cassa di Risparmio di Firenze vom 10.01.2006 - C-222/04,
EU:C:2006:8, Rz 140), sieht der Senat in Bezug auf § 57 Abs. 3 AO die Begünstigung eines Unternehmens und zudem
‑‑mit Ausnahme des Kriteriums der Selektivität‑‑ drei der vier vom EuGH für die Annahme einer Beihilfe
aufgestellten Voraussetzungen als gegeben an.


67


aa) Begünstigung für Unternehmen68


Die Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe begünstigt Unternehmen im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV, da sie sich
auf wirtschaftliche Tätigkeiten bezieht. Auch Einheiten, die keinen Erwerbszweck verfolgen, wie es bei
Servicekörperschaften, die mit steuerbegünstigten Körperschaften kooperieren, typischerweise der Fall sein dürfte,
können Waren und Dienstleistungen auf einem Markt anbieten. Ihr Angebot konkurriert mit dem von
Wirtschaftsteilnehmern, die einen Erwerbszweck verfolgen (vgl. EuGH-Urteile Cassa di Risparmio di Firenze vom
10.01.2006 - C-222/04, EU:C:2006:8, Rz 122 f. und MOTOE vom 01.07.2008 - C-49/07, EU:C:2008:376, Rz 27).


69


bb) Vorteilsgewährung durch staatliche Maßnahme70


Die im nationalen Gemeinnützigkeitsrecht gewährten Steuerbegünstigungen für einen Zweckbetrieb sind staatliche
Maßnahmen, durch die ein Vorteil gewährt wird.


71


(1) Zu den staatlichen Maßnahmen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV gehören Abgabenbefreiungen und
Steuerermäßigungen, die eine staatliche Stelle gewährt, auch wenn sie nicht mit der Übertragung staatlicher Mittel
verbunden sind, aber Belastungen vermindern, die ein Unternehmen regelmäßig zu tragen hat (so zur
Abgabenbefreiung EuGH-Urteile Banco Exterior de España vom 15.03.1994 - C-387/92, EU:C:1994:100, Rz 14 und A-
Brauerei vom 19.12.2018 - C-374/17, EU:C:2018:1024, Rz 21 und zur Steuersenkung EuGH-Urteil
Italien/Kommission vom 15.12.2005 - C-66/02, EU:C:2005:768, Rz 78).


72


(2) Die Erweiterung der Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe durch § 57 Abs. 3 AO ist vom nationalen
Gesetzgeber gewährt worden. Sie entlastet Zweckbetriebe von den Steuern, die Unternehmer und andere
wirtschaftlich Tätige im Inland üblicherweise zu tragen haben (siehe ‑‑s.‑‑ oben II.2.a).
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Eine nationale staatliche Maßnahme liegt auch in Bezug auf § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG vor. Zwar fehlt es an
einer Beihilfe, wenn eine Vergünstigung nicht einem bestimmten Staat zuzurechnen ist, was bei Maßnahmen, die
auf der Mehrwertsteuersystemrichtlinie beruhen, grundsätzlich der Fall sein kann, da diese Richtlinie von allen
Mitgliedstaaten einheitlich umzusetzen ist (vgl. EuGH-Urteile Frankreich/Kommission vom 16.05.2002 - C-482/99,
EU:C:2002:294, Rz 24 und Puffer vom 23.04.2009 - C-460/07, EU:C:2009:254, Rz 70). Indes ist es nicht
ausgeschlossen, eine Maßnahme einem bestimmten Staat zuzurechnen, soweit der nationale Gesetzgeber durch das
Unionsrecht eingeräumte Entscheidungsspielräume ausübt (vgl. EuGH-Urteil Kommission/Irland u.a. vom
10.12.2013 - C-272/12 P, EU:C:2013:812, Rz 47 ff.). So ist es hier, da das Unionsrecht in Art. 98 Abs. 2 i.V.m.
Anhang III MwStSystRL nur zur Schaffung einer Steuersatzermäßigung ermächtigt, ohne diese vorzuschreiben.
Zudem bezieht sich diese Ermächtigung im Anhang III Nr. 15 MwStSystRL auf die "Lieferung von Gegenständen und
Erbringung von Dienstleistungen durch gemeinnützige Organisationen, die sich für wohltätige Zwecke und im
Bereich der sozialen Sicherheit wie von den Mitgliedstaaten definiert einsetzen und die von den Mitgliedstaaten als
Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannt werden, soweit sie nicht (…) von der Steuer befreit sind". Danach
kommt es auch auf eine Anerkennungsentscheidung durch den jeweiligen Mitgliedstaat an, die der nationale
Gesetzgeber in Ausübung des ihm zustehenden Ermessens vorliegend durch die hier in Rede stehende Vorschrift
des § 57 Abs. 3 AO getroffen hat.


74


Darüber hinaus hat der nationale Gesetzgeber das ihm durch die Richtlinie in Bezug auf die Anerkennung der
Einrichtungen mit sozialem Charakter eingeräumte Regelungsermessen mit der Anerkennung von
Servicekörperschaften, deren Tätigkeit sich bei einer hierauf bezogenen Prüfung nicht von der anderer
Wettbewerber unterscheidet, überschritten. Dies folgt zum einen daraus, dass eine Körperschaft nicht bereits
aufgrund der Leistungserbringung an eine Einrichtung, der sozialer Charakter zukommt, selbst als Einrichtung mit
sozialem Charakter anzuerkennen ist, wenn sich ihre Leistungen ‑‑wie zum Beispiel die der Klägerin im Bereich der
Finanzbuchhaltung und des Rechnungswesens‑‑ nicht von denen anderer Wettbewerber, wie etwa denen von
Buchhaltern und Steuerberatern, unterscheidet. Zum anderen ermöglicht § 57 Abs. 3 AO nicht nur eine
Leistungserbringung an Einrichtungen mit sozialem Charakter, sondern an alle steuerbegünstigten Körperschaften,
selbst wenn sie aufgrund einer begünstigten Zweckverfolgung wie etwa in den Bereichen Wissenschaft und
Forschung, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege,
internationale Gesinnung, Tierschutz oder Tierzucht (§ 52 Abs. 2 Nr. 1, 5, 6, 8, 13, 14, 23 AO), nicht als Einrichtung
mit sozialem Charakter anzusehen sind. Auch dies wird durch den Streitfall verdeutlicht, in dem die
steuerbegünstigte Stiftung als Empfängerin der von der Klägerin zu erbringenden Leistungen auch in den Bereichen
Wissenschaft und Forschung, Bildung sowie Kunst und Kultur steuerbegünstigte Zwecke verfolgt.


75


cc) Handel und Wettbewerb76


Die Erweiterung der Steuerbegünstigungen für Zweckbetriebe durch § 57 Abs. 3 AO kann außerdem den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen und den Wettbewerb verfälschen.


77


(1) Art. 107 Abs. 1 AEUV verbietet Beihilfen, die geeignet sind, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu
beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen oder zu verfälschen drohen. Dazu ist es nicht erforderlich, dass
eine Beihilfemaßnahme eine tatsächliche Auswirkung auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten hat oder zu einer
tatsächlichen Wettbewerbsverzerrung führt (vgl. EuGH-Urteile Fallimento Esperia und GSE vom 07.03.2024 - C-
558/22, EU:C:2024:209, Rz 64; Cassa di Risparmio di Firenze vom 10.01.2006 - C-222/04, EU:C:2006:8, Rz 140; s.a.
Urteil des Gerichts der Europäischen Union ‑‑EuG‑‑ Alzetta u.a./Kommission vom 15.06.2000 - T-298/97,
EU:T:2000:151, Rz 80). Ausreichend ist vielmehr, wenn auf dem betreffenden Markt beim Inkrafttreten einer
Beihilfemaßnahme wirksamer Wettbewerb herrscht, so dass eine staatliche Maßnahme oder eine Maßnahme unter
Inanspruchnahme staatlicher Mittel den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen kann und den
Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen droht (vgl. in diesem Sinne EuGH-Urteil DOBELES HES vom 12.01.2023 -
C-702/20 und C-17/21, EU:C:2023:1, Rz 51), ohne dass die begünstigten Unternehmen selbst am Handel zwischen
Mitgliedstaaten teilzunehmen brauchen (vgl. EuGH-Urteile Cassa di Risparmio di Firenze vom 10.01.2006 - C-
222/04, EU:C:2006:8, Rz 143 und Cividale und Flag u.a. vom 13.03.2025 - C-746/23, EU:C:2025:171, Rz 35).
Schließlich gibt es keine Schwelle und keinen Prozentsatz, bis zu der oder dem davon ausgegangen werden könnte,
dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt ist. Weder der verhältnismäßig geringe Umfang einer
Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe Größe des begünstigten Unternehmens schließt von vornherein die
Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus (EuGH-Urteile Eventech vom
14.01.2015 - C-518/13, EU:C:2015:9, Rz 68 und Cividale und Flag u.a. vom 13.03.2025 - C-746/23, EU:C:2025:171,
Rz 36).
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(2) Danach ist die Erweiterung der Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe durch § 57 Abs. 3 AO geeignet, den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen. Die begünstigten
Servicekörperschaften können "marktgängige" Leistungen an steuerbegünstigte Körperschaften als
Leistungsempfänger anbieten und treten damit in Bezug auf diesen Kundenkreis in Wettbewerb zu nicht
begünstigten Leistungsanbietern, die der allgemeinen Steuerregelung ‑‑ohne Steuerbefreiung und ohne
Steuersatzermäßigung‑‑ unterliegen. Dies gilt auch und gerade bezüglich der hier vorliegenden Dienstleistungen
im Bereich der Finanzbuchhaltung und des Rechnungswesens, die ortsungebunden und auch im Hinblick auf zu
beachtende stiftungsrechtliche Besonderheiten in diesem Bereich von nicht im Inland ansässigen Unternehmen
erbracht werden können.


79


Im Übrigen ist nicht ausgeschlossen, dass steuerbegünstigte Leistungsempfänger ihre steuerbegünstigten Zwecke
im Ausland verwirklichen und auch deshalb der Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden kann,
wenn sie Dienstleistungen von Leistungserbringern in Anspruch nehmen, die in anderen Mitgliedstaaten ansässig
sind. Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob die Leistungserbringer selbst steuerbegünstigt sind. Die
Steuervergünstigung setzt insoweit nur voraus, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich der Abgabenordnung haben, gefördert werden oder die Tätigkeit der
Körperschaft neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik
Deutschland im Ausland beitragen kann (§ 51 Abs. 2 AO).


80


(3) Vorliegend handelt es sich auch nicht um eine "De-minimis"-Beihilfe, die unter die Verordnung (EU)
Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (Verordnung (EU) Nr. 1407/2013), ersetzt durch die
Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13.12.2023 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (Verordnung (EU) 2023/2831),
fällt. Danach stellen Finanzhilfen, die einen Gesamtbetrag von 200.000 € oder ab 01.01.2024  300.000 € innerhalb
von drei Jahren nicht überschreiten, keine staatlichen Beihilfemaßnahmen dar, die die Kriterien des Art. 107 Abs. 1
AEUV erfüllen, da davon ausgegangen wird, dass die einzelne unter diese Verordnung fallende Maßnahme weder
Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten hat noch den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen
droht (Art. 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 und Art. 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU)
2023/2831).


81


Ungeachtet der Frage, ob der maßgebliche Betrag im Streitfall überschritten wird, fallen nationale Regelungen, die
‑‑wie die Steuerbegünstigungen für gemeinnützige Körperschaften‑‑ nicht gewährleisten, dass der einschlägige
Höchstbetrag nicht überschritten werden wird und die eine Kumulierung mit anderen staatlichen Beihilfen nicht
ausschließen, bereits nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 und der Verordnung (EU)
2023/2831 (vgl. EuGH-Urteile Deutschland/Kommission vom 19.09.2000 - C-156/98, EU:C:2000:467, Rz 40; Heiser
vom 03.03.2005 - C-172/03, EU:C:2005:130, Rz 34; BFH-Beschluss vom 13.03.2019 - I R 18/19, BFHE 265, 23, Rz 67;
s. hierzu auch Weitemeyer, Finanz-Rundschau 2009, 1; Englisch in Schaumburg/Englisch/Dobratz, Europäisches
Steuerrecht, 3. Aufl., Rz 9.46).


82


Weder kann in solchen Fällen ‑‑wie jedoch nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 und Art. 4 Abs. 1
der Verordnung (EU) 2023/2831 erforderlich‑‑ ein Bruttosubventionsäquivalent im Voraus genau berechnet werden
noch ist eine Obergrenze im Sinne des Art. 4 Abs. 7 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 und Art. 4 Abs. 8 der
Verordnung (EU) 2023/2831 vorgesehen.


83


(4) Entgegen der Auffassung der Klägerin in ihrem zuletzt eingereichten Schriftsatz wird eine mögliche
Beeinträchtigung des Handels und eine Verfälschung des Wettbewerbs schließlich nicht dadurch ausgeschlossen,
dass die Klägerin ihren Tätigkeitsbereich nach ihrem Gesellschaftsvertrag auf Leistungen an eine bestimmte
steuerbegünstigte Körperschaft mit einem Stiftungsvermögen von … € beschränkt hat. Denn im vorliegenden Fall
ist keine Einzelbeihilfe durch eine staatliche Maßnahme an die Klägerin zu überprüfen. Es geht vielmehr darum, ob
§ 57 Abs. 3 AO eine Beihilferegelung darstellt, die ‑‑mangels Notifizierung‑‑ ein vom entscheidenden Gericht zu
beachtendes Durchführungsverbot auslöst (Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV). Ein Bruttosubventionsäquivalent lässt sich,
auch wenn auf den konkreten Fall abzustellen wäre, nicht berechnen, zumal der im vorliegenden Fall angefochtene
Feststellungsbescheid für die Zukunft wirkt, so dass zum Zeitpunkt des Erlasses des Bescheids auch nicht feststeht,
ob und inwieweit sich die Verhältnisse der Dienstleistungserbringung der Klägerin gegenüber der Stiftung ändern.


84


4. Zur ersten Vorlagefrage85


Der BFH ist bislang davon ausgegangen, dass die Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe jedenfalls insoweit als86
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Altbeihilfe anzusehen ist, als diese Steuerbegünstigung bereits vor dem Inkrafttreten des Vertrags über die
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft am 01.01.1958 bestand (BFH-Urteil vom 31.07.2013 -
I R 82/12, BFHE 243, 180, BStBl II 2015, 123, Rz 35 zum Zweckbetrieb für Krankenhäuser nach § 67 AO).


Davon zu trennen ist die im vorliegenden Fall zu beantwortende Frage, ob die mit dem Jahressteuergesetz 2020
erfolgte Erweiterung der Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe auf Servicekörperschaften durch § 57 Abs. 3 AO zu
einem gesonderten selektiven Vorteil führt, da diese Regelung einer Servicekörperschaft die Steuerbegünstigung
eines Zweckbetriebs für eine wirtschaftliche Tätigkeit ermöglicht, obgleich sie durch das satzungsgemäße
planmäßige Zusammenwirken mit einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft ohne die Regelung des § 57
Abs. 3 AO deren steuerbegünstigten Zweck lediglich mittelbar verfolgt.


87


a) Erfordernis der Selektivität88


Zur Feststellung der selektiven Wirkung einer nationalen steuerlichen Maßnahme ist zuerst der Bezugsrahmen und
damit die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltende "normale" Steuerregelung zu bestimmen und anschließend zu
prüfen, ob die steuerliche Maßnahme insoweit von diesem Bezugsrahmen abweicht, als sie Unterscheidungen
zwischen Wirtschaftsteilnehmern einführt, die sich im Hinblick auf das mit dem Bezugssystem verfolgte Ziel in einer
vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden. Maßnahmen, die eine Unterscheidung zwischen
Unternehmen, die sich im Hinblick auf das mit der in Rede stehenden rechtlichen Regelung verfolgte Ziel in einer
vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden, einführen und damit grundsätzlich selektiv sind,
fallen allerdings dann nicht unter den Begriff "staatliche Beihilfe", wenn der Mitgliedstaat in einem dritten Schritt
nachweisen kann, dass diese Unterscheidung gerechtfertigt ist, weil sie sich aus der Natur oder dem Aufbau des
Systems ergibt, in das sich die Maßnahmen einfügen (vgl. EuGH-Urteile Prezydent Miasta Mielca vom 29.04.2025 -
C-453/23, EU:C:2025:285, Rz 44; A-Brauerei vom 19.12.2018 - C-374/17, EU:C:2018:1024, Rz 36 und 44).


89


Im Kontext steuerlicher Maßnahmen kommt der Bestimmung des Bezugsrahmens eine besondere Bedeutung zu, da
der wirtschaftliche Vorteil im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV nur im Verhältnis zur "normalen" Besteuerung
festgestellt werden kann. Die Bestimmung des Bezugsrahmens muss sich aus einer objektiven Prüfung des Inhalts,
des Zusammenhangs und der konkreten Wirkungen der nach dem nationalen Recht dieses Staates anwendbaren
Vorschriften ergeben (EuGH-Urteil Prezydent Miasta Mielca vom 29.04.2025 - C-453/23, EU:C:2025:285, Rz 45 und
46).


90


Außerdem ist zu beachten, dass außerhalb der unionsrechtlich harmonisierten Steuerbereiche die Mitgliedstaaten in
Wahrnehmung ihrer eigenen Zuständigkeiten aufgrund ihrer dann bestehenden Steuerautonomie die
grundlegenden Merkmale der Steuer bestimmen, die grundsätzlich den "normalen" Bezugsrahmen oder die
"normale" Steuerregelung definieren, anhand derer die Selektivität zu prüfen ist. Diese Bestimmung der
grundlegenden Merkmale der Steuer umfasst ihre Bemessungsgrundlage, ihren Steuertatbestand, aber auch etwaige
Steuerbefreiungen (EuGH-Urteil Prezydent Miasta Mielca vom 29.04.2025 - C-453/23, EU:C:2025:285, Rz 48 und 49).


91


Da die grundlegenden Merkmale der Steuer grundsätzlich den Bezugsrahmen definieren, anhand dessen die
Voraussetzung der Selektivität zu prüfen ist, ist eine allgemeine und abstrakte Befreiung von einer direkten Steuer
normalerweise nicht als "staatliche Beihilfe" einzustufen (EuGH-Urteile Prezydent Miasta Mielca vom 29.04.2025 -
C-453/23, EU:C:2025:285, Rz 50). Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Steuerautonomie mit
der direkten Besteuerung neben einem rein fiskalischen Ziel auch ein oder mehrere andere Ziele verfolgen, die
gegebenenfalls zusammen das Ziel des maßgeblichen Bezugsrahmens bilden (vgl. EuGH-Urteil Prezydent Miasta
Mielca vom 29.04.2025 - C-453/23, EU:C:2025:285, Rz 51).


92


Schließlich kann eine allgemeine und abstrakte Befreiung von einer direkten Steuer nicht als unter die "normale"
Steuerregelung fallend angesehen werden, wenn sich die in der einschlägigen Regelung festgelegten
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Befreiung rechtlich oder tatsächlich auf ein oder mehrere
spezifische Merkmale beziehen, die die Kategorie von Unternehmen kennzeichnen, die als einzige in den Genuss
der Befreiung kommen können, wobei diese Merkmale untrennbar mit der Art dieser Unternehmen oder ihrer
Tätigkeiten verbunden sind (EuGH-Urteil Prezydent Miasta Mielca vom 29.04.2025 - C-453/23, EU:C:2025:285,
Rz 54; ebenso EuGH-Urteil Kommission und Spanien/Government of Gibraltar und Vereinigtes Königreich vom
15.11.2011 - C-106/09 P und C-107/09 P, EU:C:2011:732, Rz 104).


93


b) Anwendung auf den Streitfall94


aa) Abweichung vom Bezugsrahmen95
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Den maßgebenden Bezugsrahmen bilden im vorliegenden Fall die Einzelsteuergesetze, nach denen die Gewinne
von im Inland ansässigen Körperschaften aus wirtschaftlicher Tätigkeit als Einkünfte aus Gewerbebetrieb behandelt
werden und der Körperschaftsteuer sowie der Gewerbesteuer unterliegen. Darüber hinaus sind
umsatzsteuerpflichtige Leistungen, die im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit erbracht werden, in der Regel
mit dem Regelsteuersatz zu versteuern. Diese Besteuerung erfolgt auch für den Fall, dass eine im Inland ansässige,
steuerbegünstigte Körperschaft einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält.


96


Von dieser allgemeinen, abstrakt formulierten und für alle Wirtschaftsteilnehmer unterschiedslos geltenden
Besteuerung macht der nationale Gesetzgeber für den Zweckbetrieb Ausnahmen (s. oben II.2.a), die aus dem
"normalen" Bezugsrahmen "herausfallen". Denn in den Genuss der Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe nach § 5
Abs 1 Nr. 9 Satz 2 KStG, § 3 Nr. 6 Satz 2 GewStG, § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a Satz 2 UStG i.V.m. § 64 Abs. 1 Halbsatz 2
AO kommen nur die Unternehmen der steuerbegünstigten Körperschaften, also nur Unternehmen, die eine
bestimmte, gesetzlich festgelegte Tätigkeit ausüben und damit eine bestimmte Unternehmenskategorie darstellen
(vgl. dazu EuGH-Urteil Prezydent Miasta Mielca vom 29.04.2025 - C-453/23, EU:C:2025:285, Rz 54). Bereits dies
genügt für die Annahme eines ‑‑selektiven‑‑ Vorteils.


97


Unabhängig davon stellt § 57 Abs. 3 AO innerhalb der für steuerbegünstigte Körperschaften geltenden Regelungen
(§§ 51 bis 68 AO) eine Ausnahme dar. Da nach § 51 Abs. 1 Satz 2 und 3 AO die jeweilige Körperschaft als
"selbständiges Steuersubjekt" die Voraussetzungen der §§ 51 ff. AO selbst zu erfüllen hat (zur Versagung der
Gemeinnützigkeit vgl. BFH-Urteil vom 05.09.2024 - V R 36/21, BFHE 283, 280, BStBl II 2025, 26, Rz 18), führt es
innerhalb des Rechts für steuerbegünstigte Körperschaften jedenfalls dann zu einem selektiven Vorteil, wenn
aufgrund von § 57 Abs. 3 AO auf eine in der eigenen Person zu verwirklichenden Unmittelbarkeit verzichtet wird
und stattdessen in der Weise auf die Gegebenheiten bei einer anderen Körperschaft abgestellt wird, dass eine
Tätigkeit, die sich ‑‑für sich genommen‑‑ nicht von der eines anderen Leistungsanbieters, wie etwa eines
Buchhalters oder Steuerberaters, unterscheidet, im Hinblick auf die bloße Leistungsverwendung bei der
Empfängerkörperschaft als steuerbegünstigt angesehen wird.


98


bb) Vergleichbarkeit begünstigter und nicht begünstigter Unternehmen99


§ 57 Abs. 3 AO führt ‑‑vorbehaltlich der Einbindung dieser Vorschrift in das Gemeinnützigkeitsrecht (s. dazu die
zweite Vorlagefrage)‑‑ aus Sicht des Senats zu Unterscheidungen zwischen Unternehmen, die sich im Hinblick auf
das mit dem Bezugssystem verfolgte Ziel in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden.
Ziel der Einzelsteuergesetze ist die gleichmäßige Besteuerung von Einkünften aus wirtschaftlicher Tätigkeit. Dem
widerspricht die ertragsteuerrechtliche Steuerbefreiung des wirtschaftlich tätigen Zweckbetriebs und die
umsatzsteuerrechtliche Steuerermäßigung der Leistungen des Zweckbetriebs. Die durch § 57 Abs. 3, § 64 Abs. 1
Halbsatz 2 AO in Verbindung mit den Einzelsteuergesetzen begünstigten Unternehmen befinden sich im Hinblick
auf ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten in einer vergleichbaren Situation wie nicht begünstigte Unternehmen, da sich
die hier in Rede stehende Tätigkeit jeweils in der Erbringung von "marktgängigen", ihrer Art nach nicht "originär
gemeinnützigen" Dienstleistungen erschöpft. Die Begünstigung des § 57 Abs. 3 AO erstreckt sich dabei auf
"marktgängige" Leistungen beliebiger Art, so dass eine Vielzahl nicht begünstigter Unternehmen in einer
vergleichbaren Situation betroffen sein könnten.


100


cc) Mögliche Rechtfertigung der Unterscheidung101


Es ist nicht ersichtlich, dass die ‑‑vorbehaltlich der Antwort auf die zweite Frage‑‑ durch § 57 Abs. 3 AO erfolgte
selektive Besserstellung der Servicekörperschaften durch die Natur oder den inneren Aufbau des Steuersystems
gerechtfertigt ist (vgl. EuGH-Urteil Paint Graphos vom 08.09.2011 - C-78/08 bis C-80/08, EU:C:2011:550, Rz 75).


102


5. Zur zweiten Vorlagefrage103


Der Annahme eines selektiven Vorteils könnte entgegenstehen, dass die Vorschrift des § 57 Abs. 3 AO dazu führt,
dass die hierdurch begünstigten Servicekörperschaften den besonderen Regelungen des Gemeinnützigkeitsrechts
unterliegen.


104


a) Staat oder Allgemeinheit als Begünstigter105


aa) Verneinung einer Vorteilszuwendung an Körperschaften106


Zweifel an der Selektivität des Vorteils könnten sich daraus ergeben, dass als Begünstigter der steuerlichen
Maßnahme im Hinblick auf die gemeinnützige Tätigkeit der betroffenen Körperschaften der Staat selbst oder die


107


Seite 14 von 20







Allgemeinheit anzusehen sein könnten und nicht die steuerbegünstigte Körperschaft, so dass diese keinen Vorteil
erhalten haben könnte.


Zwar ist die Körperschaft, die einen Zweckbetrieb unterhält, Adressat der nationalen Steuerbegünstigungen und
alleine ihre finanziellen Kapazitäten werden durch die Steuerbegünstigungen erweitert. Letztlich entlasten die
Körperschaften durch die Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten Zwecke jedoch den Staat von seiner eigenen
Gemeinwohlverpflichtung (vgl. auch Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl., Rz 1.80;
Hummel, Umsatzsteuer-Rundschau ‑‑UR‑‑ 2023, 345, 350; Musil in Hübschmann/Hepp/Spitaler, Vorbemerkung zu
§§ 51 ff. AO Rz 36; Seer in Tipke/Kruse, Vorbemerkung zu §§ 51 ff. AO Rz 4) oder ergänzen und bereichern das
staatliche Leistungsangebot (vgl. auch Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl., Rz 1.82;
Seer in Tipke/Kruse, Vorbemerkung zu §§ 51 ff. AO Rz 4), so dass der eigentliche Vorteil nicht in der Begünstigung
der steuerbegünstigten Körperschaft bestehen könnte, sondern der Staat selbst oder die geförderte Allgemeinheit
begünstigt sein könnten (so Hummel, UR 2023, 345, 350). Dies könnte daraus folgen, dass das
Gemeinnützigkeitsrecht durch die in § 55 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 sowie 5 AO niedergelegten
Mittelverwendungsbeschränkungen und die Vermögensbindung im Sinne der § 55 Abs. 1 Nr. 4, § 61 AO sicherstellt,
dass die gewährten Steuervorteile dem verfolgten Zweck zugutekommen. Denn die steuerbegünstigte Körperschaft
darf ihre Mittel, wozu auch die in einem Zweckbetrieb erwirtschafteten Mittel gehören, nur für ihre
satzungsmäßigen Zwecke einsetzen (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO). Dies gilt auch bei Auflösung oder Aufhebung der
Körperschaft (§ 55 Abs. 1 Nr. 4 und § 61 Abs. 1 AO). Sie muss den durch die Steuerbegünstigung gewährten
finanziellen Vorteil somit der Allgemeinheit zuwenden (vgl. Hummel, UR 2023, 345, 350).


108


bb) Aber: Umgehung Beihilferecht109


Gegen eine so begründete Verneinung eines Vorteils für die steuerbegünstigte Körperschaft können allerdings die
vielfältigen Überschneidungen des nationalen Katalogs steuerbegünstigter und dabei insbesondere gemeinnütziger
Zwecke mit den Bereichen sprechen, die von dem Unionsgesetzgeber als beihilfeprüfungsbedürftig angesehen
werden.


110


(1) Überschneidungen bestehen beispielsweise mit dem Regelungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(Verordnung (EU) Nr. 651/2014). So gilt diese Verordnung nach ihrem Art. 1 Nr. 1 für Umweltschutzbeihilfen
(Buchst. c), Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation (Buchst. d), Ausbildungsbeihilfen (Buchst. e),
Einstellungs- und Beschäftigungsbeihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen
(Buchst. f), Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen (Buchst. g), Beihilfen für Kultur und
die Erhaltung des kulturellen Erbes (Buchst. j) und Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale
Freizeitinfrastrukturen (Buchst. k). Dabei handelt es sich um Bereiche, in denen steuerbegünstigte Körperschaften
nach § 52 Abs. 2 AO unter dessen Nr. 8 (Umweltschutz), Nr. 1 (Forschung), Nr. 4 (Jugendhilfe), Nr. 10 (Hilfe für
Behinderte, wobei sogar eigenständige Zweckbetriebsfiktionen in § 68 Nr. 3 AO bestehen), Nr. 12
(Katastrophenschutz), Nr. 5 (Kultur) und Nr. 21 (Sport) steuerbegünstigte Zweckbetriebe unterhalten können.


111


(2) Der Unionsgesetzgeber sieht diese Bereiche als grundsätzlich beihilfeprüfungsbedürftig an. Dementsprechend
nimmt er eine Vereinbarkeit von Vorteilen in diesen Bereichen mit dem Binnenmarkt nur unter bestimmten, im
Einzelnen zu prüfenden Voraussetzungen an, die er in den Kapiteln I und III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014
festgelegt hat (Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 615/2014).


112


Die danach erforderliche Beihilfehilfeprüfung kann aus Sicht des Senats nicht deshalb entfallen, weil der Staat oder
die Allgemeinheit anstelle einer tatsächlich unmittelbar begünstigten Körperschaft als Begünstigte anzusehen sein
sollen. Wäre der Staat Begünstigter, entfiele die Beihilfeprüfung nach Art. 107 AEUV und würde damit das für nicht
genehmigte Beihilfen geltende Durchführungsverbot umgangen.


113


b) Verwendungsbeschränkungen der Körperschaften114


aa) Frage der Vergleichbarkeit115


Die im Gemeinnützigkeitsrecht vorgesehenen Mittelverwendungsbeschränkungen und die Vermögensbindung
steuerbegünstigter Körperschaften könnten auch für eine fehlende Vergleichbarkeit der begünstigten Unternehmen
mit nicht begünstigten Unternehmen sprechen, und damit für eine fehlende Selektivität des Vorteils. Die
steuerbegünstigten Körperschaften unterwerfen sich zum Erhalt der Steuerbegünstigung den Vorgaben des
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Gemeinnützigkeitsrechts (vgl. Hummel, UR 2023, 345, 352 und Non Profit Law Yearbook 2018, 145, 170). Aufgrund
der Mittelverwendungsbeschränkungen können steuerbegünstigte Körperschaften nicht ‑‑wie nicht begünstigte
Unternehmen‑‑ frei über ihre Mittel verfügen und diese nicht zugunsten ihrer Gesellschafter oder Mitglieder
verwenden. Die Vermögensbindung stellt sicher, dass die Körperschaften ihre Vermögenswerte ausschließlich für
ihre steuerbegünstigte Zwecke einsetzen. Ihre Tätigkeit muss außerdem ausschließlich auf die Verfolgung
gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke gerichtet sein. Sie dürfen nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen (§ 55 Abs. 1 Halbsatz 1 AO). Die Teilnahme von steuerbegünstigten
Körperschaften am allgemeinen Wirtschaftsverkehr und damit im Ergebnis ihre Einflussnahme auf den allgemeinen
Wettbewerb ist dadurch ‑‑anders als bei nicht begünstigten Unternehmen‑‑ beschränkt. Dies zeigt sich auch daran,
dass auch der Aufbau und die Erweiterung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nur unter Beachtung der
zeitnahen Mittelverwendung möglich ist (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO; vgl. BFH-Urteil vom 22.01.1997 - I R 156/94, BFH/NV
1999, 145).


bb) Aber: Wettbewerbseingriff117


Gegen eine so begründete Verneinung der Vergleichbarkeit von steuerbegünstigten Körperschaften mit nicht
steuerbegünstigten Unternehmen kann aber der weite ‑‑und nach dem 01.01.1958 vom nationalen Gesetzgeber
auch erheblich erweiterte‑‑ Katalog steuerbegünstigter Zwecke sprechen.


118


Nach dem für die Prüfung von Altbeihilfen maßgeblichen Stichtag vor dem 01.01.1958 beschränkte sich die
gemeinnützige steuerbegünstigte Zweckverfolgung gemäß § 17 Abs. 3 des Steueranpassungsgesetzes vom
16.10.1934 (Reichsgesetzblatt I 1934, 925) auf die Bereiche öffentliche Gesundheitspflege, Jugendpflege und
Jugendfürsorge, körperliche Ertüchtigung des Volks durch Leibesübungen (Turnen, Spiel, Sport), Wissenschaft, Kunst
und Religion, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Denkmalpflege, Heimatpflege, Heimatkunde und deutsches
Volkstum im Ausland, wobei hierzu auch die Theater gehörten, die im öffentlichen Interesse von einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts geführt oder unterhalten wurden.
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Diesen Katalog hat der Gesetzgeber seit dem Stichtag zum 01.01.1958 vielfältig um steuerbegünstigte Zwecke
erweitert. Zu nennen sind ‑‑bei einer formalen Betrachtung‑‑ die Bereiche Forschung, Altenpflege, Kultur,
Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz, Wohlfahrtswesen, Hilfe für Verfolgte und Behinderte, Rettung
aus Lebensgefahr, Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutz, internationale Gesinnung, Tierschutz,
Entwicklungszusammenarbeit, Verbraucherberatung und Verbraucherschutz, Fürsorge für Strafgefangene,
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Schutz von Ehe und Familie, Kriminalprävention, Tierzucht,
Pflanzenzucht, Kleingärtnerei, traditionelles Brauchtum, demokratisches Staatswesen, bürgerschaftliches
Engagement, Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen sowie die vergünstigte Wohnraumüberlassung an bestimmte
Personengruppen durch § 52 Abs. 2 Nr. 1, 4, 5, 8 bis 20 und 23 bis 27 AO.


120


Dieser weite Katalog erfasst vielfältige Bereiche des öffentlichen Lebens, so dass § 57 Abs. 3 AO Eingriffe in den
von diesen steuerbegünstigten Körperschaften weitreichend gebildeten Nachfragemarkt ermöglicht. Der Senat hat
hinsichtlich dieser Wettbewerbsrelevanz grundlegende Zweifel, ob die Vergleichbarkeit der steuerbegünstigten
Servicekörperschaften mit nicht begünstigten Unternehmen, die marktgängige Leistungen der gleichen Art
gegenüber diesem Nachfragemarkt anbieten, im Hinblick auf die Mittelverwendungsbeschränkungen und der
Vermögensbindung abgelehnt werden kann.


121


6. Zur dritten Vorlagefrage122


a) Art. 108 Abs. 3 AEUV123


aa) EuGH-Rechtsprechung124


Nach der Rechtsprechung des EuGH (Urteil Eco Fox u.a. vom 28.10.2021 - C-915/19 bis C-917/19, EU:C:2021:887,
Rz 36 bis 38 und 40 bis 42) unterscheidet sich das Verfahren im Rahmen des mit den Art. 107 und Art. 108 AEUV
eingeführten Systems der Kontrolle staatlicher Beihilfen danach, ob es sich um bestehende oder um neue Beihilfen
handelt. Während bestehende Beihilfen gemäß Art. 108 Abs. 1 AEUV regelmäßig durchgeführt werden dürfen,
solange die Kommission nicht ihre Vertragswidrigkeit festgestellt hat, sieht Art. 108 Abs. 3 AEUV vor, dass der
Kommission Vorhaben zur Einführung neuer Beihilfen oder zur Umgestaltung bestehender Beihilfen rechtzeitig zu
melden sind und dass sie nicht durchgeführt werden dürfen, bevor das Verfahren zu einer abschließenden
Entscheidung geführt hat. Die in Art. 108 Abs. 3 AEUV vorgesehene und in Art. 2 der Verordnung (EU) 2015/1589
konkretisierte Anmeldepflicht ist ein Grundbestandteil des mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
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Union im Bereich der staatlichen Beihilfen eingerichteten Kontrollsystems. Maßnahmen sind als neue Beihilfen, die
der in Art. 108 Abs. 3 AEUV vorgesehenen Anmeldepflicht unterliegen, anzusehen, wenn sie nach dem Inkrafttreten
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassen worden und auf die Einführung oder
Umgestaltung von Beihilfen gerichtet sind, wobei sich diese Umgestaltung insbesondere auf bestehende Beihilfen
beziehen kann. Der Begriff "neue Beihilfen" wird in Art. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2015/1589 definiert. Art. 4
Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 i.d.F. der Durchführungsverordnung (EU) 2025/905 bestimmt
insoweit: "Für den Zweck von Artikel 1 Buchstabe c der [Verordnung (EU) 2015/1589] ist die Änderung einer
bestehenden Beihilfe jede Änderung, außer einer Änderung rein formaler oder verwaltungstechnischer Art, die
keinen Einfluss auf die Würdigung der Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt haben
kann."


bb) Kern der Beihilferegelung126


Der Kreis der Begünstigten gehört zum Kern einer Beihilferegelung. Änderungen der Kriterien, nach denen die
Beihilfeempfänger ermittelt werden, sind nicht auf eine Änderung rein formaler oder verwaltungstechnischer Art
beschränkt (EuGH-Urteil Dilly's Wellnesshotel vom 14.11.2019 - C-585/17, EU:C:2019:969, Rz 60 f.). Die Änderung
einer Beihilferegelung, welche die Ausdehnung einer bestehenden Beihilferegelung auf eine neue Kategorie von
Begünstigten vorsieht, ist nach der Rechtsprechung des EuG jedoch eine Änderung, die sich von der ursprünglichen
Regelung eindeutig abtrennen lässt, da die Anwendung der bestehenden Beihilferegelung auf die neue Kategorie
von Begünstigten die Würdigung der Vereinbarkeit der ursprünglichen Regelung nicht betrifft (EuG-Urteil
Telefónica de España und Telefónica Móviles España/Kommission vom 11.07.2014 - T-151/11, EU:T:2014:631,
Rz 64).
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b) Zur Beantwortung der dritten Vorlagefrage128


Zu entscheiden ist, ob § 57 Abs. 3 AO nur eine unwesentliche formale ‑‑im Sinne einer lediglich organisatorischen‑‑
Änderung einer vor Inkrafttreten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union bestehenden Beihilfe
im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 i.d.F. der Durchführungsverordnung (EU)
2025/905 bewirkt hat und damit nicht als eine Umgestaltung einer bestehenden Beihilfe anzusehen ist.


129


aa) Altbeihilfe130


Die steuerliche Begünstigung von Zweckbetrieben, die dem Grunde nach in den ‑‑im Ausgangsverfahren
einschlägigen‑‑ § 64 Abs. 1 Halbsatz 2, § 65 AO angelegt ist, wurde bereits vor dem Inkrafttreten des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union im Inland eingeführt. Bereits § 7 Abs. 1 GemV vom 24.12.1953 sah ‑‑mit
Wirkung für alle Einzelsteuergesetze‑‑ unter weiteren Voraussetzungen eine Steuerbegünstigung für wirtschaftliche
Tätigkeiten vor, die eine steuerbegünstigte Körperschaft im Rahmen eines Zweckbetriebs zur Verwirklichung ihrer
steuerbegünstigten Zwecke ausübte. Diese Regelung wurde in § 65 AO ohne wesentliche Änderung übernommen.


131


Zweckbetriebe konnten nach damaliger Rechtslage jedoch nur von steuerbegünstigten Körperschaften, die mit dem
Zweckbetrieb unmittelbar ihre steuerbegünstigten Zwecke verfolgten, unterhalten werden. Denn Körperschaften
wurden nur dann als steuerbegünstigt anerkannt, wenn sie ihre steuerbegünstigten Zwecke unmittelbar selbst
verwirklichten (§ 11 Abs. 2 GemV). § 11 Abs. 1 GemV sah ausdrücklich vor, dass Körperschaften die Voraussetzungen
für die steuerlichen Begünstigungen nicht erfüllten, wenn sie die zu begünstigenden Zwecke nur mittelbar
verwirklichten. § 57 Abs. 1 AO hat die Regelungen des § 11 Abs. 1 und 2 GemV übernommen.


132


bb) Erweiterung133


Der Anwendungsbereich dieser Steuerbegünstigung ist durch den mit dem Jahressteuergesetz 2020 eingefügten
§ 57 Abs. 3 AO erweitert worden. Der Gesetzgeber hat in § 57 Abs. 3 AO einen Fall der mittelbaren
Zweckverwirklichung der unmittelbaren Zweckverwirklichung gleichgestellt.


134


cc) Keine bloße Konkretisierung135


Die eigenständig zu betrachtende Regelung des § 57 Abs. 3 AO ist ‑‑entgegen der Auffassung der Klägerin und des
BMF‑‑ nicht nur eine Konkretisierung, Ergänzung oder Vereinfachung von bereits vor Inkrafttreten des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union bestehenden Kooperationsmöglichkeiten.


136


Eine Konkretisierung und Ergänzung der bestehenden Kooperationsmöglichkeiten liegt nicht im Hinblick darauf vor,
dass die Servicekörperschaft auch bisher als Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO der steuerbegünstigten
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Körperschaft tätig werden konnte. Zwar schloss bereits § 11 Abs. 2 Satz 2 GemV, den § 57 Abs. 1 Satz 2 AO fast
wortwörtlich übernommen hat, die Unmittelbarkeit der Zweckverwirklichung nicht aus, wenn die Körperschaft
Hilfspersonen einschaltete. Das Handeln als Hilfsperson nach § 57 Abs. 1 Satz 2 AO begründete aber grundsätzlich
keine eigene steuerbegünstigte Tätigkeit der eingeschalteten Hilfsperson. Die Hilfsperson förderte nur mittelbar
‑‑fremde‑‑ steuerbegünstigte Zwecke ihres Auftraggebers; sie verwirklichte diese Zwecke in ihrer Funktion als
Hilfsperson jedoch nicht selbst. Dies galt nur dann nicht, wenn die Körperschaft mit ihrer Hilfstätigkeit nicht nur die
steuerbegünstigte Tätigkeit einer anderen Körperschaft unterstützte, sondern mit ihrer Tätigkeit zugleich
unmittelbar selbst eigene steuerbegünstigte Zwecke verfolgte (BFH-Urteile vom 07.03.2007 - I R 90/04, BFHE 217,
413, BStBl II 2007, 628, unter II.2.b bb und vom 17.02.2010 - I R 2/08, BFHE 228, 388, BStBl II 2010, 1006, Rz 26).
Die Ansicht der Klägerin, die Tätigkeit der Hilfsperson gegenüber dem Auftraggeber müsse in diesem Fall für sich
betrachtet nicht steuerbegünstigt sein, widerspricht dieser BFH-Rechtsprechung, der sich der Senat anschließt.


Soweit die Klägerin auf die nach § 58 Abs. 1 AO bestehenden Kooperationsmöglichkeiten hinweist, die lediglich
ergänzt oder vereinfacht worden seien, lässt sie unberücksichtigt, dass § 5 Nr. 1 GemV, den der heutige § 58 Abs. 1
Satz 1 AO aufnahm, lediglich dann eine steuerliche Vergünstigung nicht ausschloss, wenn eine Körperschaft ihre
Mittel nicht nur für ihren eigenen Zweck (Hauptzweck) verwendete, sondern auch anderen steuerbegünstigten
Körperschaften zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuwendete. Auch die insoweit bereits vor
Inkrafttreten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union mögliche Kooperation setzte somit voraus,
dass eine Servicekörperschaft einen eigenen steuerbegünstigten Hauptzweck unmittelbar selbst verfolgte. Die
Regelung des § 58 Nr. 1 Satz 4 AO, die die ausschließliche Förderung von steuerbegünstigten Körperschaften
ermöglicht, wurde ‑‑wie die Regelung des § 57 Abs. 3 AO‑‑ erst durch das Jahressteuergesetz 2020 eingefügt und
kann damit die Annahme einer lediglich verwaltungstechnischen Umgestaltung einer Altbeihilfe nicht belegen.
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dd) Neue Kategorie von Begünstigten139


Für eine der Sichtweise der Klägerin entsprechende lediglich formale, beihilferechtlich nicht relevante Änderung im
Sinne des Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 i.d.F. der Durchführungsverordnung (EU) 2025/905
könnte indes sprechen, dass im Fall einer bloßen Ausgliederung der Tätigkeit die innerorganisatorischen Abläufe,
Strukturen und Verbindungen unter den Beteiligten im Wesentlichen identisch bleiben, da die zuvor der ideellen
Sphäre oder einem Zweckbetrieb zuzuordnende Tätigkeit lediglich auf einen anderen Rechtsträger verschoben wird
(BTDrucks 19/25160, S. 202) und der andere Rechtsträger ebenfalls den gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben
‑‑insbesondere der Beschränkung der Mittelverwendung und der Vermögensbindung‑‑ unterliegt.
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Allerdings wird die zuvor bestehende Beihilferegelung durch § 57 Abs. 3 AO auf eine neue Kategorie von
Begünstigten ausgedehnt, was deutlich wird, wenn nicht nur die Fälle einer bloßen Ausgliederung einer Tätigkeit,
sondern ‑‑wie im Fall der Klägerin‑‑ beispielsweise Neugründungen in den Blick genommen werden. Die Vorschrift
ermöglicht ‑‑wie oben unter II.2.b bb (3) und (4) dargestellt‑‑ erstmalig, dass Tätigkeiten von Servicekörperschaften
als steuerbegünstigt anerkannt werden, obwohl die Servicekörperschaft im Rahmen des Zweckbetriebs
"marktgängige" Leistungen erbringt und selbst keine eigenen operativen Beiträge zur Verwirklichung ihrer
satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke leistet. § 57 Abs. 3 AO erlaubt danach die Gründung von großen
Servicekörperschaften, die "marktgängige" Leistungen an eine Vielzahl steuerbegünstigter Körperschaften
erbringen, was zu erheblichen Wettbewerbsverfälschungen bis hin zur Marktverdrängung von nicht begünstigten
Unternehmen führen kann (s. zum Beispiel einer Groß-Wäscherei unter II.2.b bb (3)).
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ee) Erhöhung Ausgangsmittel unerheblich142


Da bereits der Kreis der Begünstigten als Kernelement der bestehenden Beihilferegelung erweitert wurde, ist im
Übrigen entgegen der Auffassung der Klägerin nicht entscheidend, ob eine Änderung einer bestehenden Beihilfe im
Hinblick auf eine unwesentliche Erhöhung der Ausgangsmittel im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 794/2004 i.d.F. der Durchführungsverordnung (EU) 2025/905 vorliegt.


143


7. Entscheidungserheblichkeit144


a) Streitgegenstand des Klageverfahrens145


Die Voraussetzungen der von der Klägerin erstrebten Steuerbegünstigung müssen insbesondere formell in der
Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung ‑‑beispielsweise dem Gesellschaftsvertrag‑‑ genau
bestimmt sein. Das Erfordernis dieser formellen Satzungsmäßigkeit ergibt sich aus § 59 Halbsatz 1 i.V.m. § 60 Abs. 1
AO.
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Die Einhaltung der formellen Satzungsmäßigkeit wird gesondert nach § 60a Abs. 1 AO festgestellt. Diese
Feststellung ist Gegenstand des Streitfalls. § 60a Abs. 1 AO ermöglicht die rechtsverbindliche Feststellung, dass die
satzungsmäßigen Voraussetzungen zur Anerkennung einer Körperschaft als steuerbegünstigt erfüllt sind. Dabei wird
unterstellt, dass die tatsächliche Geschäftsführung der Satzung entsprechen werde. Der Feststellungsbescheid nach
§ 60a Abs. 1 AO ist für die Besteuerung der Körperschaft bindend (§ 60a Abs. 1 Satz 2 AO), so dass mit Erlass dieses
Feststellungsbescheids über die formellen Grundlagen der Gewährung der Steuerbegünstigung endgültig
entschieden wird.
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Die materielle Satzungsmäßigkeit und damit die Frage, ob die Körperschaft im Rahmen der tatsächlichen
Geschäftsführung ihre steuerbegünstigten Zwecke verfolgt, wird ‑‑getrennt von der formellen Satzungsmäßigkeit‑‑
im Steuerfestsetzungsverfahren geprüft und ist daher nicht Gegenstand des Streitfalls.
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b) Bedeutung der Vorlagefragen für die Entscheidung im Streitfall149


Das FG hat im Streitfall die Feststellung der formellen Satzungsmäßigkeit nach § 60a AO bejaht und damit
begründet, dass der ‑‑bereits in diesem Verfahren zu berücksichtigende‑‑ § 57 Abs. 3 AO zugunsten der Klägerin
anzuwenden sei. Wie mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erörtert, sind die
Einwendungen der Revision des FA gegen das der Klage stattgebende Urteil des FG als nicht durchgreifend
anzusehen. Damit stellt sich die Frage, ob eine Bejahung der Voraussetzungen des § 57 Abs. 3 AO und damit die
Durchführung dieser Vorschrift gegen das Durchführungsverbot des Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV verstößt.
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Handelt es sich bei § 57 Abs. 3 AO um die wesentliche Umgestaltung einer bestehenden Beihilfe oder um eine neue
Beihilfe, besteht für den ‑‑nach Auskunft des BMF‑‑ nicht notifizierten § 57 Abs. 3 AO das Durchführungsverbot
nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV. Da die vorliegend streitige formelle Satzungsmäßigkeit ohne Anwendung von
§ 57 Abs. 3 AO zu verneinen ist, kann sich die Satzungsmäßigkeit nur aus einer Anwendung dieser Vorschrift
ergeben. Unterliegt aber § 57 Abs. 3 AO einem Durchführungsverbot, wäre die Revision des FA nach dem Grundsatz
der Vollrevision (BFH-Urteil vom 14.12.2023 - V R 28/21, BFHE 282, 526, BStBl II 2024, 425, Rz 39), in dessen
Rahmen auch dem Durchführungsverbot des Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV Rechnung zu tragen ist (vgl. EuGH-Urteil
Lucchini vom 18.07.2007 - C-119/05, EU:C:2007:434, Rz 50), begründet und die Klage abzuweisen (vgl. hierzu BFH-
Urteil vom 31.07.2013 - I R 82/12, BFHE 243, 180, BStBl II 2015, 123, Rz 33). Eine Beihilfemaßnahme, die unter
Verstoß gegen die sich aus Art. 108 Abs. 3 AEUV ergebenden Verpflichtungen durchgeführt wird, ist rechtswidrig
(EuGH-Urteil Residex Capital IV vom 08.12.2011 - C-275/10, EU:C:2011:814, Rz 28). Ohne dass hierüber nach dem
gegenwärtigen Verfahrensstand zu entscheiden ist, wäre eine Verfahrensaussetzung (BFH-Beschluss vom
13.03.2019 - I R 18/19, BFHE 265, 23, Rz 77) im Hinblick auf § 74 FGO allenfalls dann in Betracht zu ziehen, wenn
ein Notifizierungsverfahren bereits eingeleitet ist, woran es vorliegend nach Auskunft des BMF aber fehlt.


151


Sollte es sich bei § 57 Abs. 3 i.V.m. § 65 AO dagegen nicht um eine Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV
handeln oder eine unwesentliche Änderung einer bestehenden Beihilfe vorliegen, erwiese sich die Entscheidung
des FG als zutreffend und wäre die Revision des FA nach dem bisherigen Verfahrensstand unbegründet.
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8. Zur Rechtsgrundlage der Vorlage153


Die Einleitung des Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH beruht auf Art. 267 AEUV. Wenn nationale Gerichte,
deren Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können,
hinsichtlich der Frage, ob die in Rede stehende Maßnahme eine staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1
AEUV darstellt, Zweifel haben, müssen sie gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV Fragen hierzu zur Vorabentscheidung
vorlegen (EuGH-Urteil Deutsche Lufthansa vom 21.11.2013 - C-284/12, EU:C:2013:755, Rz 44). Dies gilt ebenso für
die Auslegung von Art. 108 Abs. 3 AEUV.
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9. Zur Aussetzung des Verfahrens155


Die Aussetzung des Verfahrens beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 74 FGO.156


Die mündliche Verhandlung war trotz des danach eingereichten Schriftsatzes der Klägerin zu der Frage, ob eine
Beihilfe vorliegt, nicht von Amts wegen wieder zu eröffnen (vgl. hierzu allgemein BFH-Urteil vom 07.05.2015 -
VI R 44/13, BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 890, Rz 20 f.). Sofern § 93 Abs. 3 Satz 2, § 121 FGO im vorliegenden
Verfahrensabschnitt (Aussetzung des Verfahrens aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH)
überhaupt anwendbar sein sollte, ist eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung zur Gewährung rechtlichen
Gehörs im vorliegenden Fall jedenfalls nicht geboten. Denn der Klägerin wurden das Auskunftsverlangen des
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Senats an das BMF wie auch die Antwort des BMF zur Kenntnis gegeben, wobei ihr zudem Gelegenheit gegeben
wurde, sich hierzu noch vor der mündlichen Verhandlung schriftsätzlich zu äußern. Hiervon hat die Klägerin (erst) in
der mündlichen Verhandlung Gebrauch gemacht (vgl. auch allgemein BFH-Urteil vom 12.06.2008 - V R 32/06, BFHE
221, 542, BStBl II 2008, 777, unter II.3.a), so dass keine Veranlassung besteht, diese wieder zu eröffnen.
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Gericht: Finanzgericht Baden-Württemberg 5. Senat
Entscheidungsdatum: 16.05.2025
Aktenzeichen: 5 V 846/25
ECLI: ECLI:DE:FGBW:2025:0516.5V846.25.00
Dokumenttyp: Beschluss
Quelle:


Norm: § 16 Abs 5 S 2 GrEStG


  (§ 16 Abs. 5 S. 2 GrEStG setzt sowohl eine vollständige Anzeige des
Verpflichtungs- als auch des Verfügungsgeschäfts voraus, da das


  Grunderwerbsteuergesetz stichtagsbezogen ist. Es liegen zwei
Erwerbsvorgänge innerhalb eines Lebenssachverhalts vor.)


Tenor


  1. Der Antrag wird abgelehnt.


  2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens.


  3. Die Beschwerde wird zugelassen.


Tatbestand


  I.


 


1 Die Antragstellerin ist eine Holdinggesellschaft mit dem Schwerpunkt im Bereich (…) und
Sitz in der Stadt E.


 


2 Mit Kaufvertrag vom XX.XX.2023 erwarb die Antragstellerin [ASt] im Rahmen eines Sha-
re-Deals 100 % der Anteile an der F GmbH mit Sitz in der Stadt G von Herrn H.


 


3 Im Zeitpunkt des Kaufs zählte das im Eigentum der F GmbH stehende Grundstück in der
Stadt G, a Straße 1-3, eingetragen im Grundbuch, Blatt XXX Flurstück XXX zum Betriebs-
vermögen der F GmbH und wurde im Rahmen des Kaufvertrages ebenfalls an die ASt
veräußert. Handelsrechtlicher Übernahmestichtag war der XX.XX.2023, 24:00 Uhr.


 


4 Am XX. Oktober 2023 zeigte der zuständige Notar J die Anteilsübertragungen beim An-
tragsgegner [AG] an und fügte der Anzeige den notariell beurkundeten Unternehmens-
kaufvertrag vom XX.XX.2023 (UVZ-Nr. XXXX/XXXX) bei.
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5 Nach dem Anteilskauf- und Abtretungsvertrag über die Geschäftsanteile verkauft Herr H
an die ASt den Geschäftsanteil an der F GmbH. Der Verkauf erfolgt mit wirtschaftlicher
Rückwirkung zum XX.XX.2023, 24.00 Uhr (Übernahmestichtag).


 


6 Die Abtretung der Anteile erfolgte unter der aufschiebenden Bedingung der vollständi-
gen Kaufpreiszahlung (§ 3 Abs. 1 des Unternehmenskaufvertrags). Der Tag, an dem die
Anteile der Gesellschaft gemäß § 3 Abs. 1 Unternehmenskaufvertrag tatsächlich übertra-
gen werden („Vollzug“), wird von den Vertragsbeteiligten in § 3 Abs. 2 Unternehmens-
kaufvertrag als „Vollzugstag“ bezeichnet. Die Kaufpreiszahlung erfolgte am XX. Novem-
ber 2023.


 


7 Die Zahlung bzw. der Vollzug wurden dem AG nicht angezeigt.


8 Mit Bescheiden jeweils vom 29. Januar 2025 setzte der AG sowohl gegen die ASt als auch
gegen die F GmbH Grunderwerbsteuer in Höhe von jeweils 5 % (EUR XXX) fest. Als Be-
messungsgrundlage diente der im Rahmen des Kaufvertrages festgelegte Grundstücks-
wert von EUR XXX.


 


9 Hiergegen legte die ASt Einspruch ein und beantragte zugleich die Aussetzung der Voll-
ziehung.


 


10 Mit Bescheid vom 4. März 2025 lehnte der AG die beantragte Aussetzung der Vollzie-
hung ab. Über den Einspruch hat der AG bisher nicht entschieden.


 


11 Mit Schreiben vom 17. März 2024 (Eingang Finanzgericht: 31. März 2024) hat die ASt bei
Gericht einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gestellt.


 


12 Sie ist der Auffassung, dass bei summarischer Prüfung das Aussetzungsinteresse der ASt
gegenüber dem Vollzugsinteresse des AG überwiege, da ernsthafte rechtliche Zweifel an
der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Grunderwerbsteuerbescheids bestünden.


 


13 1. Zuvorderst habe der AG den in § 1 Abs. 3 GrEStG normierten materiellen Anwen-
dungsvorrang des § 1 Abs. 2b GrEStG missachtet. So habe der Gesetzgeber bewusst im
Rahmen der Formulierung „soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht
in Betracht kommt“ klargestellt, dass die Besteuerung im Rahmen des Kausalgeschäfts
gegenüber der Besteuerung im Rahmen des Verpflichtungsgeschäftes subsidiär sei. Da-
bei sei nicht auf das konkrete Momentum abzustellen, sondern auf den Zeitraum der
Transaktion.
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14 Der AG stelle bei der Feststellung, ob ein Besteuerungstatbestand verwirklicht worden
sei, auf das Momentum der Handlungen ab, wodurch sowohl beim Kausalgeschäft (§ 1
Abs. 3b GrEStG) als auch beim Verfügungsgeschäft (§ 1 Abs. 2b GrEStG) ein Tatbestand
verwirklicht werde.


 


15 Eine derartige stichtagsbezogene Betrachtungsweise sei jedoch sinnwidrig.


 


16 In der Praxis fänden Kausalgeschäft und Verfügungsgeschäft in Zusammenhang mit
grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgängen praktisch nie zeitgleich statt. Dementspre-
chend sei auf eine zeitraum- bzw. lebenssachverhaltsbezogene Betrachtungsweise abzu-
stellen, welche bei der Frage der Anwendbarkeit des § 1 Abs. 3b GrEStG auf den gesam-
ten Zeitraum zwischen Kausal- und Verfügungsgeschäft abstelle. Dies führe dazu, dass
im Zuge eines einheitlichen Lebenssachverhalts – hier die Anteilsübertragung an der
grundbesitzenden Gesellschaft – einzig der Tatbestand im Rahmen des Verfügungsge-
schäftes verwirklicht werde und eine Anwendbarkeit von § 16 Abs. 4a GrEStG ausschei-
de.


 


17 Dementsprechend sei einzig das Verfügungsgeschäft der Grunderwerbsteuer zu unter-
werfen.


 


18 2. Darüber hinaus verkenne der AG, dass das Grundstück im Zeitpunkt der Steuerfest-
setzung gegenüber der ASt dieser auf Grund eines rückwirkenden Ereignisses nicht mehr
zuzurechnen gewesen sei.


 


19 Entscheidend für die Anwendung neben der des Anwendungsvorranges des § 1 Abs. 2b
GrEStG sei die grunderwerbsteuerliche Zurechnung des Grundstücks. Ob ein Grundstück
zum Vermögen einer Gesellschaft gehöre, richte sich demnach nicht nach der zivilrecht-
lichen Einordnung, ebenso wenig nach § 39 AO.


 


20 Demnach sei das Grundstück der Gesellschaft zuzurechnen, wenn diese einen Erwerbs-
vorgang gem. §§ 1 Abs. 1, 2 GrEStG verwirklicht habe. Die Zurechnung ende folglich,
wenn ein Dritter einen Erwerbsvorgang in Bezug auf das Grundstück verwirkliche.


 


21 Folglich habe die grunderwerbsteuerliche Zurechnung der Grundstücke zu Gunsten der
ASt in dem Moment geendet, in welchem die tatsächliche Anteilsübertragung stattgefun-
den habe, da in diesem Moment ein anderer, die F GmbH einen Erwerbstatbestand in Be-
zug auf das Grundstück verwirklicht habe, da das Grundstück mit Erfüllung des Kausal-
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geschäftes wieder an die F GmbH zurückgefallen sei, also dieser grunderwerbsteuerlich
zuzurechnen gewesen sei.


 


22 Hierin sei ein rückwirkendes Ereignis i.S.d. § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG zu sehen, da die F
GmbH durch die Erfüllung des Verpflichtungsgeschäftes das Eigentum i.S.d. § 16 Abs. 2
GrEStG wieder zurückerworben habe.


 


23 Der Antrag auf Aufhebung der Steuerfestsetzung sei in dem Einspruch vom 26. Febru-
ar 2025 zu sehen. Der Einspruch sei als Willenserklärung der Auslegung gem. § 133 BGB
zugänglich. Dementsprechend sei nicht am Wortlaut des Rechtsbehelfs festzuhalten,
sondern der wirkliche Wille des Steuerpflichtigen zu erforschen. Hierbei seien auch au-
ßerhalb des Einspruchsverfahrens liegende Gründe zu berücksichtigen.


 


24 Der Einspruch vom 26. Februar 2025 sei dabei nach dem wirklichen Willen der ASt aus-
zulegen. So begründe die ASt in Ihrem Einspruch wie folgt:
 
„beantragen wir die Aufhebung des Bescheides gegen die A GmbH [ASt]“


 


25 Der Verweis in der Stellungnahme des AG vom 4. März 2025 auf Verfristung gem. § 16
Abs. 4a GrEStG sei nicht geeignet, eine faktische Doppelbesteuerung zu rechtfertigen.


 


26 § 16 Abs. 4a GrEStG sei vorliegend jedoch nicht anwendbar.


 


27 § 16 Abs. 4a GrEStG setze eine zweifache Tatbestandsverwirklichung voraus. Auf Grund
des Rückfalls des Grundstücks im Moment der Erfüllung des Verfügungsgeschäftes fehle
es jedoch an einer von § 16 Abs. 4a GrEStG vorausgesetzten doppelten Tatbestandsver-
wirklichung.


 


28 Folgerichtig sei in dem Rückfall ein rückwirkendes Ereignis gem. § 16 Abs. 2 GrEStG zu
sehen, was zu einer Aufhebung der Steuerfestsetzung im Rahmen des Kausalgeschäftes
führe.


 


29 3. Darüber hinaus sei in dem Vollzug des Verfügungsgeschäftes ein rückwirkendes Ereig-
nis gem. § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO zu sehen.
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30 Ein rückwirkendes Ereignis sei jeder rechtlich relevante Vorgang mit steuerlicher Wir-
kung für die Vergangenheit.


 


31 Ein derartiges Ereignis sei in dem mit Vollzug des Verfügungsgeschäfts eintretenden
Vorrang des Kausalgeschäftes als Besteuerungsobjekt gem. § 1 Abs. 3b GrEStG zu se-
hen, sodass die Besteuerung gem. § 1 Abs. 3b GrEStG rückwirkend gem. § 175 Abs. 1
Nr. 2 AO entfalle.


 


32 § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO sei neben § 16 Abs. 4a GrEStG selbstständig anwendbar. Es handle
sich bei § 16 Abs. 4a GrEStG um keine speziellere Norm mit Anwendungsvorrang.


 


33 4. Überdies sei die Steuerfestsetzung gegenüber der ASt auch gem. § 174 Abs. 1 AO auf-
zuheben.


 


34 Mit § 174 Abs. 1 AO habe der Gesetzgeber festgelegt, dass ein einheitlicher Lebenssach-
verhalt nicht zu Lasten mehrerer Steuerpflichtiger berücksichtigt werden dürfe.


 


35 Hintergrund dieser Regelung sei der Wille des Gesetzgebers, dass ein einheitlicher Le-
benssachverhalt nicht mehrfach zuungunsten des Steuerpflichtigen verwendet werden
dürfe, § 174 Abs. 1 AO.


 


36 Dies sei hier aber vorliegend der Fall. Durch die doppelte Steuerfestsetzung werde die
ASt de facto zweifach mit der Grunderwerbsteuer belastet, indem sie selbst zur Grunder-
werbsteuer herangezogen werde und zudem die F GmbH als Tochtergesellschaft eben-
falls belastet werde.


 


37 In einem solchen Fall wäre die Steuerfestsetzung gem. § 174 Abs. 1 AO aufzuheben.


 


38 5. Überdies würden erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Bescheides vom
29. Januar 2025 und der Verfassungsmäßigkeit des § 16 Abs. 4a GrEStG zu Lasten der
ASt bestehen.


 


39 Vorliegend werde ein einheitlicher Sachverhalt mit der gleichen Steuer doppelt besteu-
ert.


- Seite 5 von 17 -







40 Hierin sei ein Verstoß aus dem sich aus Art. 3 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG ergebenden Verbot
der Doppelbesteuerung zu sehen.


 


41 Dieses Verbot der Doppelbesteuerung habe der Gesetzgeber unter anderem in § 174 AO
kodifiziert.


 


42 Aus dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG heraus habe die Fi-
nanzverwaltung als Teil der Exekutivgewalt die Pflicht „gleiches gleich“ und „ungleiches
ungleich“ zu behandeln.


 


43 So würden für die Personengesellschaften in den §§ 5, 6, 6a GrEStG umfangreiche Befrei-
ungstatbestände bestehen, wohingegen für die Kapitalgesellschaften derartige Befrei-
ungstatbestände in Gänze fehlen. Eine sachliche Rechtfertigung dieser Ungleichbehand-
lung sei dem Gesetz jedoch nicht zu entnehmen.


 


44 Dies würden vor allem dadurch deutlich, dass der Gesetzgeber das Privileg auch für die
nach § 1a KStG optierende Personengesellschaft gelten lasse. Hierdurch werde die durch
Art. 3 Abs. 1 GG garantierte verfassungsrechtliche Rechtsformneutralität verletzt.


 


45 Darüber hinaus sei § 16 Abs. 4a GrEStG ohne eine entsprechende Beschränkung der zeit-
lichen Anwendbarkeit in die Vergangenheit anwendbar. Dadurch würden Vorfälle der
Vergangenheit in unbeschränkter Weise in den Anwendungsbereich des § 16 Abs. 4a
GrEStG einbezogen.


 


46 Vorstellbar sei dabei, dass das Kausalgeschäft vor Inkrafttreten des § 16 Abs. 4a GrEStG
abgeschlossen worden sei, das Verfügungsgeschäft hingegen nach Inkrafttreten des § 16
Abs. 4a GrEStG vollzogen werde. In diesem Fall käme es zu einer doppelten Steuerfest-
setzung, welche mangels fristgerechter Anzeige nicht bereinigt werden könne, wodurch
es zu einer verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigenden Doppelbesteuerung komme.


 


47 Eine Benachteiligung auf Grund der Tatsache, dass es sich bei der ASt und der F GmbH
um Kapitalgesellschaften handele, sei verfassungsrechtlich weder begründet noch ge-
rechtfertigt.


 


48 6. Überdies verletze die vorliegende Doppelbesteuerung eines einheitlichen Lebenssach-
verhaltes das verfassungsrechtlich verankerte Übermaßverbot.
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49 Das aus Art. 20 Abs. 3 GG resultierende Übermaßverbot verlange, dass staatliche Maß-
nahmen im angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen.


 


50 Im Rahmen des steuerrechtlichen Normenspektrums bedeute dies, dass eine schemati-
sche Betrachtungsweise nicht zu unverhältnismäßigen Folgen führen dürfe. Das bedeu-
te, dass die Steuererhebung nicht die in Art. 14 GG verankerte Eigentumsgarantie im
Form einer den steuerpflichtigen erdrosselnden Wirkung eingreifen dürfe. Die Steuer-
belastung müsse entsprechend Spiegelbild der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen
sein.


 


51 Dementsprechend verstoße eine Steuer, welche allein auf Grund des Zusammenwirkens
verschiedener Anknüpfungspunkte entstehe und folglich nicht mit einer Steigerung der
Leistungsfähigkeit einhergehe, gegen das Übermaßverbot.


 


52 Vorliegend komme es zu einer Doppelbelastung mit der Grunderwerbsteuer, ohne dass
es zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit der ASt gelange. Folglich liege in der Be-
steuerung ein Verstoß gegen das Übermaßverbot vor.


 


53 7. Auf Grund der vorgenannten Gründe wäre die Steuer zumindest gem. § 227 AO zu er-
lassen gewesen.


 


54 Ein Erlass komme dann in Betracht, wenn aus Gerechtigkeitsgründen eine von der An-
wendung von allgemeinen Steuergesetzen abweichende Steuerfestsetzung geboten sei.


 


55 Dies wäre der Fall, wenn die Steuerfestsetzung verfassungsrechtlichen Wertungen wi-
derspreche.


 


56 Wie oben dargestellt, verstoße die Doppelbesteuerung gegen die in der Verfassung ver-
ankerten Eigentumsgarantien und Besteuerungsgrundsätze. Die Steuerfestsetzung als
solche widerspreche demnach verfassungsrechtlichen Wertungen und sei in der Folge
aufzuheben.


 


57 Die Antragstellerin beantragt,
1.    die Vollziehung des Bescheides über die Grunderwerbsteuer vom 29. Januar


2025 in Höhe von EUR XXX auszusetzen,
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2.    die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner aufzuerlegen,
3.    im Unterliegensfall die Beschwerde zum Bundesfinanzhof zuzulassen.


 


58 Der Antragsgegner beantragt,
den Antrag abzulehnen.


 


59 1. Entgegen der Meinung der ASt sei § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG vorliegend nicht gegenüber
§ 1 Abs. 2b GrEStG subsidiär. Die Subsidiarität des Eingangssatzes des § 1 Abs. 3 GrEStG
sei stichtagsbezogen zu ermitteln. Für eine stichtagsbezogene Ermittlung spreche, dass
die Grunderwerbsteuer eine Stichtagssteuer sei und nicht für einen bestimmten Zeit-
raum, sondern für einen Zeitpunkt festgesetzt werde.


 


60 So werde zum Beispiel die Bemessungsgrundlage sowohl für § 1 Abs. 3 GrEStG (=Si-
gning) als auch für § 1 Abs. 2b GrEStG (=Closing) gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 GrEStG i.V.m.
§§ 151, 157 BewG ermittelt. § 157 BewG sehe die Feststellung des Grundbesitzwerts zum
„Bewertungsstichtag“ vor. Auch die Vor- und Nachbehaltensfristen der §§ 6 Abs. 3 S. 2,
Abs. 4 GrEStG würden nach dem Bewertungsstichtag berechnet. Auf den vorliegenden
Fall bezogen sei also zu prüfen, ob am Tag des Vertragsschlusses bzw. hier am Tag der
Entstehung des Anspruchs auf Anteilsübertragung, dem XX.XX.2023, zugleich die Abtre-
tung der Anteile erfolgt sei. Da die Abtretung am XX. November 2023 erfolgt sei, sei § 1
Abs. 3 Nr. 3 GrEStG nicht subsidiär.


 


61 2. Das Grundstück sei der ASt auch zuzurechnen. Die Ansicht der ASt, dass die Zurech-
nung ende, wenn ein Dritter einen Erwerbsvorgang auf das Grundstück verwirkliche, sei
nur ein Teil der Aussage aus dem Urteil des BFH vom 14. November 2022 (II R 40/20,
BFHE 279, 290, BStBl II 2023, 1012) und in der Verkürzung zu pauschal.


 


62 Der BFH habe mit Urteil vom 20. November 2024 – II R 29/21 –, BFHE nn – wie bereits zu-
vor im Urteil vom 14. Dezember 2022 – II R 40/20 –, BFHE 279, 290, BStBl II 2023, 1012–
die Zurechnung konkretisiert. Dort habe er festgestellt, dass das Grundstück für Zwecke
des § 1 Abs. 3 GrEStG nicht mehr zuzurechnen sei, wenn ein Dritter in Bezug auf dieses
Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG oder § 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvor-
gang verwirklicht habe. Da es im vorliegenden Fall um den später verwirklichten Steu-
ertatbestand des § 1 Abs. 2b GrEStG gehe, nicht aber um § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG,
sei der ASt das Grundstück weiter zuzurechnen.


 


63 Die ASt gehe fehl in der Annahme, dass die Abtretung der Anteile einen Rückerwerb im
Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG darstelle. Ein Rückerwerb im Sinne des § 16 Abs. 2
GrEStG würde vorliegend voraussetzen, dass der ursprüngliche steuerbare Vorgang, hier
der Anteilskaufvertrag nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG, gänzlich aufgehoben werden würde
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oder dass die ASt sich schuldrechtlich zur Rückübertragung der Anteile verpflichten wür-
de.


 


64 Die schuldrechtliche Verpflichtung der Veräußerin zur Übertragung der Anteile auf die
ASt sei aber niemals aufgehoben worden. Auch bestehe kein Vertrag zur Rückübertra-
gung der Anteile. Demnach liege kein Rückerwerb im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG
vor.


 


65 Ein Anspruch auf Aufhebung des Grunderwerbsteuerbescheids nach § 16 Abs. 4a GrEStG
scheitere nach § 16 Abs. 5 S. 2 GrEStG an der fehlenden Anzeige des Closing / der An-
teilsabtretung nach § 1 Abs. 2b GrEStG.


 


66 3. Entgegen der Ansicht der ASt stelle die Abtretung kein rückwirkendes Ereignis nach
§ 175 Abs. 1 Nr. 2 AO dar. Ob ein rückwirkendes Ereignis vorliege, sei nach materiellem
Recht zu bewerten. Die Steuerbarkeit der Abtretung nach § 1 Abs. 2b GrEStG habe al-
lerdings Auswirkung auf die Steuerbarkeit des Vertragsschlusses nach § 1 Abs. 3 Nr. 3
GrEStG, da beide an verschiedenen Stichtagen verwirklicht würden.


 


67 Anders ausgedrückt: nur bei der von der ASt vertretenen Meinung – die ausdrücklich ab-
gelehnt werde – nämlich, dass § 1 Abs. 3 GrEStG mit der Abtretung subsidiär zu § 1 Ab-
s. 2b GrEStG werde – käme ein rückwirkendes Ereignis in Betracht. Die Abtretung habe
allerdings keine Rückwirkung nach materiellem Recht, eine Besteuerung nach § 1 Ab-
s. 2b GrEStG stehe eigenständig neben der Besteuerung nach § 1 Abs. 3 GrEStG.


 


68 Gegen § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO spreche zudem, dass bei Anwendung des § 175 Abs. 1 Nr. 2
AO die Vorschrift des § 16 Abs. 4a GrEStG überflüssig wäre. Der Gesetzgeber habe aber
gewollt, dass nur auf Antrag die Festsetzung aufgehoben werde.


 


69 4. Es liege auch keine widerstreitende Steuerfestsetzung nach § 174 Abs. 1 S. 1 AO vor.
§ 16 Abs. 4a GrEStG sei gegenüber § 174 AO die speziellere Norm. Wenn eine Steuer-
festsetzung stattgefunden habe, so sei eine Aufhebung auf Antrag nach § 16 Abs. 4a
GrEStG möglich. Die Regelung des § 16 Abs. 4a GrEStG wäre nicht erforderlich gewe-
sen, wenn bereits § 174 Abs. 1 AO diese Fälle erfasst hätte. Zudem würde eine Anwen-
dung des § 174 AO die Sanktionsmöglichkeit des § 16 Abs. 5 Satz 2 GrEStG aushebeln.
§ 174 Abs. 1 AO sei auch deshalb nicht neben § 16 Abs. 4a GrEStG anwendbar, da § 16
Abs. 4a GrEStG die Steuerbarkeit des Signings neben der des Closings voraussetze und
daher kein „bestimmter Sachverhalt“ im Sinne des § 174 Abs. 1 AO vorliegen könne. Bei
dem Vertragsschluss am XX.XX.2023 und bei dem Übergang der Anteile am XX. Novem-
ber 2023 handle es sich um zwei unterschiedliche Sachverhalte, die im ersten Fall die
Steuerbarkeit nach § 1 Abs. 3 GrEStG auslöse und im zweiten Fall die Steuerbarkeit des
§ 1 Abs. 2b GrEStG. Wenn das Signing und das Closing denselben Sachverhalt darstellen
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würden, dann würden die Tatbestände der § 1 Abs. 2b GrEStG und des § 1 Abs. 3 GrEStG
nicht an unterschiedliche Tatsachen anknüpfen: einmal an das dingliche Rechtsgeschäft
und zum anderen an das schuldrechtliche Rechtsgeschäft.


 


70 5. Der Grunderwerbsteuerbescheid vom 29. Januar 2025 und die Vorschrift des § 16 Ab-
s. 4a GrEStG seien verfassungsgemäß. Entgegen der Ansicht der ASt liege keine Doppel-
besteuerung vor. Zum einen gebe es zwei verschiedene Steuerpflichtige: Steuerschuld-
ner des vorliegenden Grunderwerbsteuerbescheids sei die ASt (§ 13 Nr. 1 GrEStG i.V.m.
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG), Steuerschuldner des anderen Grunderwerbsteuerbescheids sei
die grundbesitzende Gesellschaft (§ 13 Nr. 7 GrEStG i.V.m. § 1 Abs. 2b GrEStG). Zum an-
deren beruhe die zweimalige Besteuerung auf zwei Steuertatbeständen, die an zwei un-
terschiedliche Tatsachen – nämlich das Rechtsgeschäft und die Abtretung – zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten anknüpfen würden.


 


71 Der Vorwurf der Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes Art. 3 Abs. 1 GG durch
die Anwendung der Steuerbefreiungen der §§ 5, 6 und 6a GrEStG nur auf Personengesell-
schaften, nicht hingegen auf Kapitalgesellschaften, gehe fehl.


 


72 Entgegen der Meinung der ASt sei § 6a GrEStG auch auf Kapitalgesellschaften anwend-
bar (§ 6a S. 1 GrEStG nennt ausdrücklich § 1 Abs. 2b GrEStG, welcher nur auf Kapitalge-
sellschaften Anwendung finde).


 


73 Die unterschiedliche Rechtsnatur von Personen- und Kapitalgesellschaften, die sich in
den Vorschriften des GmbHG, des HGB und der unterschiedlichen ertragsteuerlichen
Behandlung nach dem EStG und dem KStG wiederfinde, rechtfertige auch eine unter-
schiedliche Behandlung im Grunderwerbsteuergesetz. Insofern liege keine nach Art. 3
Abs. 1 GG unzulässige Ungleichbehandlung vom Gleichem vor, sondern es wird Unglei-
ches auch ungleich behandelt (BVerfG, Kammerbeschluss vom 28. Juli 2023, 2 BvL 22/17
Rn. 59).


 


74 Auch werde § 16 Abs. 4a GrEStG aus Vertrauensgesichtspunkten nicht unbeschränkt in
die Vergangenheit angewendet. Zudem sei § 16 Abs. 4a GrEStG ab dem 21. Dezember
2022 in Kraft getreten und erfasse den vorliegenden späteren Vorgang vom XX.XX.2023
unzweifelhaft.


 


75 6. Die Meinung der ASt, dass hier die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG betroffen sei
und die Steuerbelastung Spiegelbild der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen sei, sei
zurückzuweisen. Die Orientierung an der Leistungsfähigkeit treffe auf die Ertragssteuern
zu. Die Grunderwerbsteuer sei hingegen eine Rechtsverkehrsteuer, bei der es nicht auf
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die Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners ankomme. Ein Verstoß gegen das Übermaß-
verbot liege nicht vor.


 


76 7. Da keine Doppelbesteuerung vorliege und die Eigentumsgarantien nicht verletzt sei-
en, sei ein Erlass der Steuer abzulehnen. Zudem schließe § 16 Abs. 5 S. 2 GrEStG für Fäl-
le einer nicht ordnungsgemäßen Anzeige eine Aufhebung des Grunderwerbsteuerbe-
scheids nach § 16 Abs. 4a GrEStG aus und spreche im Gegenteil für eine Festsetzung der
Grunderwerbsteuer bei nicht fristgerecht angezeigten Fällen.


 


Entscheidungsgründe


  II.


 


77 Der Antrag ist zulässig, aber unbegründet.


 


78 1. Nach § 69 Abs. 3 Satz 1 FGO kann das Gericht der Hauptsache die Vollziehung eines
Verwaltungsaktes ganz oder teilweise aussetzen. Die Vollziehung soll nach § 69 Abs. 3
Satz 1 FGO i. V. m. § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO auf Antrag ausgesetzt werden, wenn ernstli-
che Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes bestehen. Ist
der Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung bereits vollzogen, kann das Gericht
nach § 69 Abs. 3 Satz 3 FGO ganz oder teilweise die Aufhebung der Vollziehung anord-
nen. Ernstliche Zweifel im Sinne des § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO sind zu bejahen, wenn bei
summarischer Prüfung der angefochtenen Steuerbescheide neben für ihre Rechtmäßig-
keit sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit
in der Beurteilung der entscheidungserheblichen Rechtsfragen oder Unklarheit in der Be-
urteilung von Tatfragen bewirken. Die Aussetzung der Vollziehung setzt dabei nicht vor-
aus, dass die für die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe überwiegen (ständige Recht-
sprechung, vgl. BFH-Beschlüsse vom 25. April 2018 IX B 21/18, BFHE 260, 431; vom 20.
Mai 1997 VIII B 108/96, BFHE 183, 174, jeweils m. w. N.).


 


79 2. Bei Anwendung dieser Grundsätze bestehen keine ernstlichen Zweifel an der zutref-
fenden Grunderwerbsteuerfestsetzung im vorliegenden Fall.


 


80 a) Nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG unterliegt der Grunderwerbsteuer ein Rechtsgeschäft,
das den Anspruch auf Übertragung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 90 vom
Hundert der Anteile der Gesellschaft begründet, wenn zum Vermögen der Gesellschaft
ein inländisches Grundstück gehört, soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und
2b nicht in Betracht kommt (Verpflichtungsgeschäft „signing“).
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81 Nach § 1 Abs. 2b GrEStG gilt als ein auf die Übereignung eines Grundstücks auf eine
neue Kapitalgesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft, wenn zum Vermögen einer Kapital-
gesellschaft ein inländisches Grundstück gehört und sich innerhalb von zehn Jahren der
Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt ändert; dass mindestens
90 vom Hundert der Anteile der Gesellschaft auf neue Gesellschafter übergehen (Verfü-
gungsgeschäft „closing“).


 


82 Nach § 16 Abs. 4a GrEStG (eingefügt durch Art 22 BGBl I Nr. 51 | Seite 2294-2327 | Jah-
ressteuergesetz 2022 (JStG 2022) | vom 16. Dezember 2022) wird auf Antrag die Fest-
setzung nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder § 1 Absatz 3a GrEStG aufge-
hoben oder geändert, wenn die Anteile in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts im Sinne des
§ 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a GrEStG nach Abschluss
dieses Rechtsgeschäfts übergehen und dadurch der Tatbestand des § 1 Absatz 2a o-
der Absatz 2b GrEStG verwirklicht wird. In den Fällen des Satzes 1 endet die Festset-
zungsfrist für den aufgrund des Übergangs der Anteile erfüllten Tatbestand nach § 1 Ab-
satz 2a oder Absatz 2b GrEStG nicht vor Ablauf der Festsetzungsfrist der aufzuheben-
den oder zu ändernden Festsetzung nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder
nach § 1 Absatz 3a GrEStG.


 


83 Nach § 16 Abs. 5 S. 2 GrEStG (eingefügt durch Art 22 BGBl I Nr. 51 | Seite 2294-2327 |
Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) | vom 16. Dezember 2022) gilt die Vorschrift des
§ 16 Absatzes 4a GrEStG nicht, wenn einer der in § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Num-
mer 3 oder in § 1 Absatz 3a oder in § 1 Absatz 2a oder Absatz 2b GrEStG bezeichneten
Erwerbsvorgänge nicht fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt (§§ 19 und
20 GrEStG) war. Die Anzeigepflicht bei Erwerbsvorgängen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG
trifft den Steuerschuldner, also die ASt als eine am Erwerbsvorgang beteiligte Person
(§§ 19 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 13 Nr. 1 GrEStG). Die Anzeigepflichtigen haben innerhalb von
zwei Wochen, nachdem sie von dem anzeigepflichtigen Vorgang Kenntnis erhalten ha-
ben, den Vorgang anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn der Vorgang von der Besteue-
rung ausgenommen ist (§ 19 Abs. 3 S. 1 GrEStG). Die grunderwerbsteuerrechtliche An-
zeigepflicht nach § 19 GrEStG besteht unabhängig davon, ob und inwieweit die Betei-
ligten erkannt haben, dass der Rechtsvorgang der Grunderwerbsteuer unterliegt bezie-
hungsweise wussten, dass insoweit eine Anzeigepflicht besteht, da die Anzeigepflichten
objektiver Natur sind (BFH, Urteil vom 28. Februar 2024 – II R 7/22 –, Sammlung amtlich
nicht veröffentlichter Entscheidungen des BFH [BFH/NV] 2024,1008, Rn. 32).


 


84 Das JStG 2022 enthält zu § 16 Abs. 4a, Abs. 5 Satz 2 GrEStG keine Übergangsregelung.
Aufgrund dessen gilt die allgemeine Regelung aus Art 43 Abs. 1 des JStG 2022. Danach
tritt das Gesetz nach Verkündung in Kraft und ist für alle Fälle ab dem 21.12.2022 an-
wendbar.


 


85 aa) Die ASt hat die Abtretung der Anteile und damit einen grunderwerbsteuerlichen Vor-
gang nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG nicht beim AG angezeigt (§ 19 Abs. 1 Nr. 6 GrEStG).
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Da die Anzeigepflichten objektiver Natur sind, kommt es nicht darauf an, ob die ASt zum
Zeitpunkt des Vollzugs von den Anzeigepflichten wusste. Dementsprechend gilt nach
§ 16 Abs. 5 S. 2 GrEStG die Vorschrift des § 16 Absatzes 4a GrEStG nicht. Eine Aufhebung
des Grunderwerbsteuerbescheids durfte nicht erfolgen.


 


86 bb) Anders als von der ASt vorgetragen, ist eine stichtagsbezogene Betrachtungswei-
se gerade nicht sinnwidrig, sondern ein zentraler Grundsatz des GrEStG, von dem das
Gesetz nur in wenigen Ausnahmefällen abweicht (z.B. § 8 Abs. 2 S. 2 GrEStG; vgl. auch
Meßbacher-Hönsch in Viskorf, § 1 GrEStG Rz. 719).


 


87 Damit unterliegen sowohl das Verpflichtungsgeschäft als auch das Erfüllungsgeschäft
der Grunderwerbsteuer. Diese Sichtweise ergibt sich auch aus den Gesetzesmaterialien
zum Jahressteuergesetzes 2022 (Bundesrat Drucksache 457/1/22(neu) Empfehlungen
der Ausschüsse vom 17. Oktober 2022, Blatt 53 und 53 und Beschlussempfehlung und
Bericht des Finanzausschusses vom 30. November 2022 BTDrucks 20/4729, Blatt 168).
Danach ermöglicht der neue § 16 Absatz 4a GrEStG auf Antrag eine Aufhebung oder Än-
derung der aufgrund des Rechtsgeschäfts nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3
GrEStG festgesetzten Grunderwerbsteuer, wenn in Erfüllung desselben Rechtsgeschäfts
die Übertragung der Anteile an der Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.
Dieser Vorgang unterliegt gemäß § 1 Absatz 2a oder Absatz 2b GrEStG ebenfalls der
Grunderwerbsteuer, da es sich um zwei Erwerbsvorgänge innerhalb eines Lebenssach-
verhalts handelt.


 


88 Dies gilt jedenfalls für das GrEStG nach der Änderung durch das Jahressteuergesetz
2022. Hierin hat der Gesetzgeber auf die in der Literatur umstrittene Frage reagiert, ob
in § 16 GrEStG eine Regelungslücke vorliege und mit § 16 Abs. 4a GrEStG eben diese
Diskussion jedenfalls mit Wirkung für die Zukunft geschlossen; ob diese Regelung ggf.
nur klarstellende Wirkung hat und damit letztlich auch für die Vergangenheit Geltung
entfalten kann, muss an dieser Stelle nicht entschieden werden.


 


89 Das Grundstück ist der ASt im Erwerbszeitpunkt auch zuzurechnen. Ein einer anderen
Gesellschaft zuzurechnendes inländisches Grundstück ist einer Gesellschaft im Zeitpunkt
der Entstehung der Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 3 GrEStG der Grunderwerbsteu-
er unterliegenden Rechtsvorgang (hinsichtlich der Anteile an dieser Gesellschaft) zuzu-
rechnen, wenn sie zuvor hinsichtlich dieses Grundstücks einen unter § 1 Abs. 3 oder Ab-
s. 3a GrEStG fallenden (fiktiven) Erwerbsvorgang verwirklicht hat (BFH, Urteil vom 23. Ju-
li 2024 – II R 11/22 –, BFH/NV 2025, 2013, Rn. 21; BFH, Urteil vom 14. Dezember 2022 –
II R 40/20 –, BFHE 279, 290, BStBl II 2023, 1012, Rn. 26). Umgekehrt folgt daraus, dass
ein Grundstück nicht mehr zum Vermögen der Gesellschaft „gehört“, wenn es zwar noch
in ihrem Eigentum steht bzw. ihr bewertungsrechtlich zuzurechnen ist, es aber vor Ent-
stehung der Steuerschuld Gegenstand eines Veräußerungsvorgangs i.S.d. § 1 Abs. 1, 2, 3
oder 3a GrEStG war (BFH, Urteil vom 11. Dezember 2014 II R 26/12, BFHE 247, 343, BSt-
Bl. II 2015, 402, Rn. 18; BFH, Urteil vom 01. Dezember 2021 II R 44/18, BFHE 275, 373,
BStBl. II 2003, 1009, Rn. 24; FG Münster, Urteil vom 16. Januar 2025 – 8 K 2744/21 GrE –,
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Rn. 19, juris). Die ASt hat mit Vertrag vom XX.XX.2023 die Anteile an der F GmbH erwor-
ben. In diesem Zeitpunkt war das Grundstück der F GmbH zuzurechnen.


 


90 Die Erfüllung des Vertrags am XX. November 2023 („Vollzugstag“) stellt in Bezug auf
diesen Vertrag auch kein rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG
dar, so dass die Zurechnung rückwirkend entfallen ist und - wie die ASt meint - die Zu-
rechnung wie zuvor bei der F GmbH liegt. Erwirbt der Veräußerer das Eigentum an dem
veräußerten Grundstück zurück, wird nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG die Steuer nicht fest-
gesetzt oder aufgehoben, wenn ein Rückerwerb innerhalb von zwei Jahren seit der Ent-
stehung der Steuer für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang stattfindet. Zwar würde
eine Rückabwicklung eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 3 GrEStG unter § 16 Abs. 2
Nr. 1 GrEStG fallen, da die Rückabwicklung sich wegen der Natur der Erwerbsvorgänge
einen eigenständigen Erwerbsvorgang darstellen (Erwerb und Rückerwerb der Anteile).
Allerdings würde § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG nur erfüllt, wenn der Vertrag vom XX.XX.2023
vollständig rückabgewickelt würde – also Herr H letztlich die Anteile zurückerhalten wür-
de. Dies war hier allerdings nicht der Fall.


 


91 Ein derartiges Verständnis von § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG würde überdies der Regelungs-
technik von § 16 Abs. 4a GrEStG zuwiderlaufen, wonach auf Antrag die Festsetzung nach
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 3 GrEStG aufgehoben wird, wenn die Anteile in Erfüllung des
Rechtsgeschäfts übergehen. Diese Regelung wäre nicht erforderlich, würde man dem
Verständnis der ASt folgen.


 


92 Anders als von der ASt vorgetragen, kommt eine Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 AO vorliegend nicht in Betracht. Dies ergibt sich aus systematischen Erwägungen.
Würde der Vollzug des Rechtsgeschäfts („Closing“) jeweils auf die Steuerfestsetzung
nach § 1 Abs. 3 GrEStG zurückwirken, wären die Vorschriften von § 16 Abs. 4a, Abs. 5
S. 2 GrEStG nicht erforderlich. Der Vollzug des Rechtsgeschäfts hat auch keine steuerli-
che Rückwirkung. Dies setzt voraus, dass das nachträglich eingetretene Ereignis steuer-
liche Wirkung für die Vergangenheit hat. Der rechtserhebliche Sachverhalt müsste sich
infolge des Ereignisses derart anders gestaltet haben, dass nunmehr der veränderte an-
stelle des zuvor verwirklichten Sachverhalts dem in Frage stehenden Bescheid zugrun-
de zu legen ist (v. Groll in: Hübschmann/Hepp/Spitaler: AO/FGO, 285. Lieferung, 3/2025,
§ 175 AO 1977, Rn. 280). Eine derartige Änderung ist allerdings gar nicht eingetreten.
Vielmehr sind die Vereinbarungen aus dem Verpflichtungsgeschäft („signing“) wie ver-
einbart erfüllt worden („closing“).


 


93 § 174 Abs. 1 AO ist bereits deswegen nicht erfüllt, weil § 1 Abs. 2b GrEStG und § 1 Abs. 3
GrEStG unterschiedliche Sachverhalte besteuern. Das Grunderwerbsteuergesetz knüpft
an das Zivilrecht an. Aufgrund dessen muss zwischen dem schuldrechtlichen (§ 1 Abs. 3
Nr. 1 GrEStG) und dem dinglichen Rechtsgeschäft (§ 1 Abs. 2b GrEStG) unterschieden
werden. Es besteht auch nicht die Notwendigkeit § 174 AO anders auszulegen. Hierfür
müsste eine Regelungslücke vorliegen, was nicht der Fall ist, da § 16 Abs. 4a GrEStG ei-
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ne eigenständige Änderungsnorm ist, die eine Aufhebung des Grunderwerbsteuerbe-
scheids ermöglicht.


 


94 b) Auch die von der ASt geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken führen zu keinem
anderen Ergebnis.


 


95 Der Senat teilt die verfassungsrechtlichen Bedenken der ASt jedenfalls für die Fälle
nicht, bei denen sowohl das schuldrechtliche als auch das dingliche Rechtsgeschäft nach
Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2022, also nach Einführung von § 16 Abs. 4a und
Abs. 5 S. GrEStG, erfolgt sind.


 


96 Weder sind hier das Übermaßverbot, das aus Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG)
i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip in Art. 20 Abs. 3 GG folgt (vgl. Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts -BVerfG- vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE
158, 282, Rz 96, 117, 223), noch der Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG,
der im Steuerrecht durch die Gebote der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit und der Folgerichtigkeit ausgestaltet wird (BVerfG-Beschluss
vom 06. Juli 2010 - 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318, Rz 36, m.w.N.),
verletzt (BFH, Urteil vom 27. November 2024 – X R 1/23 –, BFH/NV 2025, 445, BStBl II
2025, 236, Rn. 38).


 


97 Der neuere Gesetzgeber hat aus Sicht des Senats klargestellt, dass beim zeitlichen Aus-
einanderfallen der Tatbestandsverwirklichung des § 1 Abs. 3 Nr. 1 bzw. Nr. 3, Abs. 3a
GrEStG zum Zeitpunkt des „Signing“ und des § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG zum Zeit-
punkt des „Closing“ hinsichtlich des Anwendungsvorrangs zu differenzieren ist (Graess-
ner/Wollweber, Die Unternehmensbesteuerung [Ubg] 2025, 23, 27). Es handelt sich so-
wohl bei dem Rechtsgeschäft, welches den Anspruch begründet, als auch bei der späte-
ren Erfüllung des Rechtsgeschäfts zwar um einen Lebenssachverhalt aber um zwei Vor-
gänge, die der Grunderwerbsteuer unterliegen (vgl. Bundesrat DrS 457/1/22 (neu) Emp-
fehlungen der Ausschüsse vom 17. Oktober 2022, Blatt 53). Der Gesetzgeber hat die
verfahrensrechtlich notwendigen und angemessenen Konsequenzen gezogen (vgl. Bun-
desrat DrS 457/1/22 (neu) Empfehlungen der vom 17. Oktober 2022, „Folgenänderung“,
Blatt 54). Es mag zwar sein, dass hierdurch ein erhöhter Aufwand bei den Vertragsbetei-
ligten entsteht, anderseits erscheint es jedoch auch zumutbar und möglich die erforder-
lichen vollständigen Anzeigen nach §§ 19 und 20 GrEStG bei den zuständigen Finanzäm-
tern abzugeben. Der AG weist zudem zurecht darauf hin, dass die streitigen Erwerbsvor-
gänge sich an jeweils andere Steuerpflichtige wenden. Steuerschuldner des vorliegen-
den Grunderwerbsteuerbescheids ist die ASt (§ 13 Nr. 1 GrEStG i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 3
GrEStG), Steuerschuldner des anderen Grunderwerbsteuerbescheids ist bzw. war die
grundbesitzende Gesellschaft (§ 13 Nr. 7 GrEStG i.V.m. § 1 Abs. 2b GrEStG).
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98 Dem AG ist auch insofern zuzustimmen, als eine deckungsgleiche Beurteilung vergleich-
barer Vorgänge im Grunderwerbsteuerrecht und Einkommensteuerrecht, das im Hinblick
auf das im Einkommensteuerrecht geltende Leistungsfähigkeitsprinzip regelmäßig auf
wirtschaftliche Vorgänge abstellt, von vornherein nicht geboten ist (vgl. auch BFH-Urteil
vom 16. September 2020 - II R 49/17, BFHE 271, 455, BStBl II 2021, 339, Rz 20; BFH, Ur-
teil vom 14. Januar 2025 – IX R 19/24, BFHE nn, BStBl II nn, Rn. 29), da die Grunderwerb-
steuer an die ihre zugrundeliegenden zivilrechtlichen Rechtsvorgänge anknüpft. Eine
wirtschaftliche Betrachtung bleibt hierbei grundsätzlich außen vor (BFH-Urteil vom 29.
September 2004 - II R 14/02, BFHE 207, 59, BStBl II 2005, 148, unter II.1.b; Drees in Beh-
rens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 1 Rz 5).


 


99 Die Argumentation der ASt, dass hier durch das „Zusammenwirken“ verschiedener An-
knüpfungspunkte eine Steuer entsteht, die mit keinerlei Steigerung der Leistungsfähig-
keit einhergeht (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 22. Februar 1984 1 BvL 10/80, BVerfGE
66, 214, BStBl II 1984, 357, dort unter C.I.2., und vom 25. September 1992 - 2 BvL 5/91,
8/91 und 14/91, BVerfGE 87, 153, BStBl II 1993, 413; BFH-Urteil vom 26. Oktober 1994
X R 104/92, BFHE 176, 3, BStBl II 1995, 297; BFH, Urteil vom 10. Februar 2015 – IX R
8/14, Rn. 19, juris) ist daher nicht zielführend.


 


100 Im Hinblick auf die Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes schließt sich der Senat
den Ausführungen des AG an und sieht hier ebenfalls keine Verletzung.


 


101 c) Ob im vorliegenden Fall, ein besonderes berechtigtes Interesse an vorläufigem
Rechtsschutz besteht, wenn verfassungsrechtliche Zweifel an einer Norm geäußert wer-
den, muss der Senat aufgrund der fehlenden verfassungsrechtlichen Bedenken nicht
entscheiden. Dieses besondere Interesse leitet der BFH aus dem Geltungsanspruch je-
des formell verfassungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes ab (ständige Rechtspre-
chung, z.B. BFH-Beschluss vom 19. Februar 2018 - II B 75/16, BFH/NV 2018, 706, Rz 33,
m.w.N.; BFH, Beschluss vom 18. Januar 2023 – II B 53/22 (AdV) –, Rn. 9 - 11, m.w.N.). Al-
lerdings ist jedenfalls weder nach dem Vorbringen der ASt noch nach dem Akteninhalt
ein derartiges besonderes Interesse ersichtlich.


 


102 d) Die Frage, ob der ASt die Steuer zu erlassen wäre, ist aus Sicht des Senats nicht ge-
genständlich, auch wenn es in der schriftsätzlichen Begründung der ASt erwähnt ist
(§§ 163, 227 AO). Es ist bereits nicht ersichtlich, ob der AG über einen Antrag auf Er-
lass der Grunderwerbsteuer abschließend entschieden hat. Zudem würde diese Ableh-
nung auch keinen vollziehbaren Inhalt enthalten, so dass eine Aussetzung der Vollzie-
hung nicht in Betracht käme (BFH-Beschluss vom 30. September 2015 – I B 86/15, BFH/
NV 2016, 569).
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103 2. Eine Aussetzung der Vollziehung ist auch nicht nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2
Satz 2 FGO wegen einer unbilligen Härte zu gewähren. Anhaltspunkte hierfür sind weder
von der ASt vorgetragen worden noch sonst aus den Akten ersichtlich.


 


104 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.


 


105 4. Die Beschwerde wird wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen
(§§ 128 Abs. 1 und Abs. 3 i.V.m. § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO).
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